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Am Grünland erfolgt die bodennahe streifenförmige Gülleausbringung am häufigsten mittels Schleppschuhtechnik. BWSB

 LK OÖ
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Die neue Landesstelle der SVS 
(Sozialversicherung der Selb-
ständigen) in der Hanusch-
straße in Linz, wurde am 27. 
Februar von Landeshaupt-
mann Thomas Stelzer und 
SVS-Obmann Peter Lehner 
feierlich eröffnet. Zu dem Fest-
akt kamen rund 100 Gäste aus 
Wirtschaft, Politik und Sozial-
versicherung.

„Die Unternehmer, Land-
wirte und Selbständigen in 
Oberösterreich bekommen 
vor Ort eine Anlaufstelle für 
alle ihre Anliegen zur sozia-
len Sicherheit. Die Landesstel-
le ist zudem eine Bestätigung 
für den Wirtschaftsstandort 
Oberösterreich“, betont Stel-
zer.

Bei der Entwicklung der Lie-
genschaft wurde besonderer 
Wert auf Nachhaltigkeit und 
Klimafreundlichkeit gelegt. 
Das Gebäude ist an die Fern-
wärme angeschlossen, eine 
PV-Anlage mit rund 64 Kilo-
wattpeak (kWp) wurde auf 
dem Dach installiert und es 
stehen E-Ladestationen zur 
Verfügung.

Der Standort wurde auf ei-
ner Fläche von 7.500 Quad-
ratmetern entwickelt und bie-
tet 270 moderne Arbeitsplätze 
für über 300 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.

„Das Servicecenter steht 
den SVS-Versicherten für per-
sönliche Beratung zur Verfü-
gung. Auch wenn wir in der 
SVS ein umfassendes Ange-
bot mit svsGO-App, Chatbot 
und Website haben, braucht 
es gerade bei wichtigen und 
komplexen Fragen eine per-
sönliche Beratung“, erklärt 
SVS-Obmann Lehner.

Zudem bietet das neue Ge-
bäude Platz für ein umfas-
sendes Gesundheitszentrum, 
in dem Allgemeinmediziner 
und Fachärzte im Bereich der 
Prävention und Vorsorge aus 
den unterschiedlichen Diszi-
plinen den Versicherten zur 
Verfügung stehen.

Für LK-Präsident Franz Wal-
denberger steht fest: „Mit der 
Fusion ist es gelungen, ge-
meinsam Synergien zu heben 
und trotzdem auf die beson-
deren Bedürfnisse der Land-
wirtschaft einzugehen.“

Der Bau startete im Jahr 
2021 und wurde im August 
2023 fertiggestellt. Im Herbst 
erfolgte die Übersiedlung. Am 
4. Dezember 2023 wurde das 
Kundenzentrum für den Par-
teienverkehr geöffnet.

 ■ Mehr Details unter: 
www.svs.at.

SVS

Neue SVS-Landesstelle in 
Linz eröffnet
Neues klimafreundliches Gebäude bietet Platz 
für umfassendes Gesundheitszentrum.

V.l.: LH Mag. Thomas Stelzer, Mag. Doris Hummer (Präsidentin der Wirt-
schaftskammer OÖ), Peter Lehner (SVS-Obmann) und Mag. Franz Walden-
berger (Präsident der Landwirtschaftskammer OÖ). Cityfoto.at/Roland Pelzl

Frischer Wind im Steyrer 
Bäuerinnenbeirat
Am 26. Februar wurde Anna Maria Ganglbauer aus Sierning zur 
Vorsitzenden des Steyrer Bäuerinnenbeirates und Ulrike Ahrer 
aus Weyer zur stellvertretenden Vorsitzen gewählt. Ganglbauer 
tritt die Nachfolge von LAbg. Mag. Regina Aspalter an, die nach 
langjähriger Tätigkeit als Vorsitzende zurückgetreten ist. Ahrer 
tritt die Nachfolge von Ingrid Eisenhuber an, die ebenso nach 
langjähriger Tätigkeit zurückgetreten ist.

Bild (v.l.): Ulrike Ahrer, Ingrid Eisenhuber, Anna Maria Ganglbauer, 
LAbg. Mag. Regina Aspalter, ehemalige BBK-Obfrau Edeltraud 
Huemer. BBK Kirchdorf Steyr

Regina Aspalter ist neue Bezirks-
bauernkammerobfrau Steyr
Bezirksbauernkammerobfrau Edeltraud Huemer hat ihre Funk-
tion an der Spitze der BBK Steyr zurückgelegt und an Regina 
Aspalter aus Maria Neustift übergeben. 
„Ich freue mich darauf, die Interessen der Bäuerinnen und 
Bauern noch intensiver vertreten zu dürfen und trete diese neue 
Aufgabe mit Respekt an“, so Kammerobfrau Regina Aspalter. 
Zu ihrem Stellvertreter wurde Michael Auer, Ackerbauer aus 
Steyr und seines Zeichens Ortsbauernobmann, bestellt.

Bild (v.l.): LK-Präsident Mag. Franz Waldenberger, Dr. Barbara 
Spöck (Bezirkshauptfrau Steyr-Land), Ing. Michael Auer, LAbg 
und Bezirksbauernkammerobfrau Mag. Regina Aspalter, Dienst-
stellenleiterin Mag. Gabriele Hebesberger, Kammerdirektor Mag. 
Karl Dietachmair. BBK Kirchdorf Steyr
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Kommentar

Perspektiven in 
der Schweinemast

Ing. Dipl.-Päd. 
Ingrid Holzinger (BB) 
Gschwandt, 
Bezirk Gmunden, LK-Rätin

Momentan ist es ver-
dammt schwer in der 
Schweinemast eine posi-
tive Haltung zu bewah-
ren. Eine junge Familie, 
die bereits investiert hat, 
kann die Betriebskosten 
kaum decken. Gezwun-
gen im Nebenerwerb zu 
arbeiten, um den Betrieb 
zu erhalten, ist auf Dauer 
frustrierend. Die ständig 
wechselnden Rahmenbe-
dingungen lassen keine 
Besserung dieser Situation 
erahnen. Nun stehen wir 
vor der großen Frage wie 
es weitergehen soll. Wei-
termachen? Durchhalten? 
Aufhören? Umstellen? Die 
Antwort ist recht betriebs- 
individuell. In Abhängig-
keit von den am Betrieb 
lebenden Personen kön-
nen sich völlig neue, un-
erwartete Betriebsausrich-
tungen ergeben. Um nicht 
ins kalte Wasser springen 
zu müssen, wird eine Be-
triebsberatung bzw. das 
eine oder andere Bildungs-
angebot Abhilfe schaffen. 
Generell kann man sich in 
unserer Branche eigentlich 
nicht genug weiterbilden. 
Egal wie die Betriebsent-
scheidung letztlich aus-
fällt: mutig sein muss man 
allemal.

Teilnehmer an den ÖPUL-Maß-
nahmen UBB und BIO sind 
verpflichtet, ab einer Ackerflä-
che von mehr als zwei Hektar, 
auf mindestens sieben Prozent 
der Ackerfläche Biodiversitäts-
flächen (DIV-Flächen) anzu-
legen und diese entsprechend 
zu pflegen. Die „GLÖZ 8“-Aus-
nahme für 2024 ändert nichts 
an dieser Verpflichtung.

Wie in den Vorjahren auch, 
sind DIV-Flächen aus UBB/BIO 
im Jahr 2024 ebenfalls nicht 
von den geänderten „GLÖZ 
8“-Vorschriften betroffen. Es 
ist daher nicht möglich, die 
sieben Prozent DIV-Flächen 
durch die „GLÖZ 8“-Alterna-
tiven Leguminosen und/oder 
Zwischenfrüchte, beide Male 
ohne Pflanzenschutzmittelein-
satz, zu ersetzen.

Pflege- und Nutzungs-
auflagen für Acker-DIV-
Flächen

 ■ Mähen/Häckseln min-
destens einmal in zwei Jahren

 ■ Mähen/Häckseln maxi-
mal zweimal pro Jahr

 ■ 75 Prozent der DIV-Flä-
che darf frühestens am 1. Au-
gust gemäht/gehäckselt wer-
den; keine zeitlichen Ein-

schränkungen auf den anderen 
25 Prozent

 ■ Das Mähgut darf ver-
bracht und genutzt werden, 
sofern im MFA „Sonstiges Feld-
futter“ mit Code „DIV“ bean-
tragt wird. Ist die Schlagnut-
zung „Grünbrache“, darf ganz-
jährig keine Nutzung erfolgen. 
Beweidung und Drusch sind je-
denfalls nicht erlaubt.

Viele UBB-/BIO-Teilnehmen-
de beantragen deshalb vier Pro-
zent der DIV-Fläche als Grün-
brache, um gleichzeitig auch 
die „GLÖZ 8“-Bracheverpflich-
tung zu erfüllen. Diese Mög-
lichkeit besteht für UBB- und 
BIO-Betriebe auch weiterhin.

„GLÖZ 8“-Ausnahme 
und Auswirkung auf 
UBB/BIO
Im Jahr 2024 wäre es aufgrund 
der „GLÖZ 8“-Ausnahme mög-
lich, die gesamten DIV-Flächen 
als „Sonstiges Feldfutter“ zu be-
antragen und im Rahmen der 
oben genannten Nutzungsauf-
lagen zu nutzen. Dafür wäre es 
aber notwendig, auf zumindest 
vier Prozent der Ackerfläche 
Leguminosen und/oder Zwi-
schenfrüchte anzulegen, ohne 
Pflanzenschutz zu bewirtschaf-

ten und im MFA entsprechend 
mit „NPF“ zu codieren.

Zu beachten ist, dass für mit 
„NPF“ codierte Leguminosen 
keine ÖPUL-Prämie für för-
derungswürdige Kulturen der 
Maßnahmen UBB und BIO, 
keine Naturschutzprämie und 
keine Prämie für „Begrünte 
Abflusswege“ der Maßnahme 
„Erosionsschutz Acker“ und 
für Zwischenfrüchte mit dem 
Code NPF keine Begrünungs-
prämie für die Fläche ausbe-
zahlt wird. 

 ■ Mehr Details zur „GLÖZ 
8“-Ausnahme 2024 sind auf 
lk-online unter der Rubrik 
„Förderungen“ / „Konditiona-
lität“ zu finden.

DI Joachim Mandl

Futternutzung von Acker- 
Biodiversitätsflächen
DIV-Auflagen gelten für UBB und BIO unverändert.

Um im Jahr 2024 die gesamten 
Acker-Biodiversitätsflächen einge-
schränkt nutzen zu dürfen, ist eine 
entsprechende Beantragung im MFA 
erforderlich. LK NÖ/Kerschbaumer

LK-Bezirksveranstaltungen: 
Weitere Termine

E INL A DUNG
zur Diskussionsveranstaltung

Bezirksveranstaltungen 2024 – Termine
Termin Bezirk Veranstaltungsort Zeit

18. März Kirchdorf Landwirtschaftliche 
Fachschule Schlierbach 19 Uhr

Starker Partner, klarer Weg
ooe.lko.at/beratung
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MMag. Corina Mayrhofer, akad. BT

Die Landwirtschaft bringt im-
mer wieder Herausforderungen 
mit sich – wie etwa unvorher-
gesehene Wettereignisse, vola-
tile Märkte oder Krankheiten 
im Stall. Tagtäglich gilt es, ne-
ben dem laufenden Geschäft, 
Lösungen für kleinere und grö-
ßere Probleme zu finden. Da-
durch ist die Aufmerksamkeit 
oft in der Gegenwart gebun-
den und der unternehmerische 
Weitblick in Richtung Zukunft 
bleibt aus. Doch in einem sich 
rasch ändernden Umfeld ist es 
entscheidend, dass Betriebslei-
terinnen und Betriebsleiter eine 
klare Vision haben und wissen, 
was ihnen wichtig ist. Andern-
falls besteht die Gefahr, sich in 
unnötige Details zu verzetteln 
und die gesetzten Ziele aus den 
Augen zu verlieren.

Aber wie schafft man es, die 
eigene Vision präsent zu hal-
ten und sie nicht unter den 
Alltagsaufgaben zu begraben?

Eine wirkungsvolle Methode, 
um Ziele zu konkretisieren und 
diese fest im Gedächtnis zu ver-
ankern, ist das Vision Board. Da-
runter versteht man eine selbst 
gestaltete Collage aus Bildern, 
Texten und Symbolen, auf der 
betriebliche oder persönliche 

Visionen und Wünsche grafisch 
festgehalten werden. Durch die 
bewusste Auswahl von Fotos 
und Sprüchen wird ein klarer, 
motivierender Fokus geschaf-
fen. Die Idee dahinter ist, dass 
bunte Bilder und einprägsame 
Texte besser im Unterbewusst-
sein abgespeichert werden als 
bloße Gedanken oder einfa-
che Notizen. Die regelmäßige 
Betrachtung der Collage hilft, 
die eigenen Visionen zu ver-
innerlichen. Wenn man seine 
Träume ständig im Hinterkopf 
hat, steigt die Chance, entspre-
chend zu handeln und diese da-
mit tatsächlich zu realisieren.

Idealerweise wird das Visi-
on Board von Zeit zu Zeit über-
prüft, denn Umstände können 
sich ändern. Bereits erreich-
te Ziele werden entfernt, neue 

Visionen kommen hinzu. Ger-
ne können Vision Boards auch 
von der Betriebsleiterfamilie ge-
meinsam erstellt werden. Das 
stärkt die Identifikation mit 
den unternehmerischen Stra-
tegien und lässt alle an einem 
Strang ziehen.

Das Vision Board ist ein einfa-
ches, aber sehr effektives Werk-
zeug, um nicht vom Weg abzu-
kommen, egal wie sehr der All-
tag und die täglichen Herausfor-
derungen landwirtschaftliche 

Betriebsführer beanspruchen. 
Ein Blick auf das Vision Board 
genügt und alle Beteiligten wis-
sen, was zählt und warum es 
sich lohnt, dranzubleiben.

 ■ Mehr zum Thema  
„Innovation und neue Wege“: 

Farm up – die 
Innovationsbegleitung 
der LK OÖ
Bildungs- und Beratungsangebote für Landwirte auf neuen Wegen.

LK-Unternehmerservice

Innovation als Chance für den landwirtschaftlichen Betrieb
Teil 21: Mit einem Vision Board vom Wunsch zur Wirklichkeit.

Bei der Erstellung eines Vision Boards 
sind der Kreativität keine Grenzen ge-
setzt. Pixabay.com/coyote

Die Erstellung eines Vision Boards beinhaltet folgende Schritte:

1. Zielsetzung: Zu allererst müssen sich die Verantwortlichen darüber 
im Klaren sein, was ihnen wichtig ist. Wo wollen sie mit dem Betrieb 
hin? Welche Vision haben sie? Was sind persönliche oder familiäre 
Ziele?

2. Materialien: Wenn die Ziele gesteckt sind, geht es an die Suche 
von Bildern, Sprüchen, Zitaten, Zeitschriftenausschnitten, Symbolen 
oder anderen Elementen, welche die Wünsche und Visionen best-
möglich repräsentieren. Entscheidend ist, dass die ausgewählten 
Elemente positive Emotionen hervorrufen, sie sollen motivierend 
wirken.

3. Gestaltung: Im nächsten Schritt werden die Bilder und Textschnip-
sel auf einer Leinwand, einem großen Pappkarton oder auf einem 
Poster aufgeklebt. Vielleicht findet das Vision Board auch in einem 
schönen Bilderrahmen Platz.

4. Sichtbarkeit: Das fertige Vision Board sollte an einem gut sicht-
baren Ort aufgehängt werden. Nur so kann das Unterbewusstsein 
die visuellen Reize aufnehmen und helfen, die Motivation langfristig 
aufrecht zu erhalten.
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Für Teilnehmer an der 
Maßnahme „Tierwohl – 
Weide“ ist es ratsam, sich 
Teilnahmevoraussetzungen 
und Förderbedingungen in 
Erinnerung zu rufen.

DI Joachim Mandl

Bei „Tierwohl – Weide“ han-
delt es sich um eine „einjäh-
rige Maßnahme“, die sich au-
tomatisch um ein Jahr verlän-
gert, wenn die Mindestteilnah-
mebedingungen eingehalten 
und die Maßnahme nicht ab-
gemeldet wurde. Als Mindest-
teilnahmebedingung gilt ein 
im Weidezeitraum (1. April bis 
31. Oktober) geweideter durch-
schnittlicher Tierbestand von 
zumindest zwei Raufutter ver-
zehrende Großvieheinheit 
(RGVE) sowie mindestens 120 
bzw. optional 150 Tage, an de-
nen Tiere einer beantragten 
Kategorie im Weidezeitraum 
am Betrieb waren.
Förderbedingungen:

 ■ Weidehaltung an min-
destens 120 Tagen im Weide-

zeitraum mit allen Tieren einer 
beantragten Kategorie – optio-
naler Zuschlag für mindestens 
150 Weidetage. Weidetage auf 
Almen und Gemeinschafts-
weiden werden angerechnet. 
Ist die Mindestweidedauer für 
einzelne oder mehrere Tiere 
oder die gesamte Tierkategorie 
nicht einhaltbar, so ist dies der 
AMA zu melden.

 ■ Der Grundfutterbedarf 
ist während der gesamten Wei-
dedauer überwiegend über die 
Beweidung abzudecken. Ein 
„Zufüttern“ im Stall oder auf 
der Weide ist daher nicht gene-
rell ausgeschlossen. Die Bewei-
dung muss zudem über einen 
wesentlichen Teil des Tages er-
folgen, wobei dies auch in der 
Nacht möglich ist.

 ■ Für die Dauer der Weide-
haltung ist den Tieren Zugang 
zu einer Tränke und eine Un-
terstellmöglichkeit (oder Mög-
lichkeit der raschen Verbrin-
gung in den Stall, wenn not-
wendig) bereitzustellen.

 ■ Über die Weidehaltung 
sind laufend Aufzeichnungen 

zu führen: Tierkategorie/-grup-
pe, Angaben zum Weideort, 
Beginn/Ende zusammenhän-
gender Weidezeiträume je Wei-
deort, tierbezogene Hinde-
rungs- und Unterbrechungs-
gründe, wie z.B. Krankheit, Ge-
burt, Witterungsextreme etc. 
sind zu dokumentieren.

 ■ Eine Aufzeichnungsvor-
lage steht online unter www.
ama.at zur Verfügung. Auch 
andere Aufzeichnungen wer-
den anerkannt, sofern diese die 
nötigen Angaben enthalten.

 ■ Detailierte Informatio-
nen sind auf lk-online nachzu-
lesen.

ÖPUL-Maßnahme „Tierwohl – Weide“

Der Grundfutterbedarf ist während 
der gesamten Weidedauer über-
wiegend über die Beweidung abzu-
decken. LK OÖ/Mandl

Kommentar

Die dreisten 
Drei

Johann Hosner (BB) 
Andorf, 
Bezirk Schärding, LK-Rat

84 Prozent. So hoch ist 
der Anteil der drei größ-
ten Unternehmen – Spar, 
Rewe und Hofer – am ge-
samten heimischen Le-
bensmittelhandel. Mit Lidl 
und Penny sind es sogar 95 
Prozent. Ist es Zufall, dass 
die Preise in allen Regalen 
nahezu identisch sind? 
Bestimmungen (gentech-
nik- und palmölfrei), die 
zeitgleich und einstimmig 
auferlegt wurden, sind nur 
unglückliches Timing? 
Entwaldungsfreie Futter-
mittel, kuhgebundene Käl-
beraufzucht und Haltungs-
formkennzeichnung bloß 
unabhängige Geistesblitze, 
die blöderweise am selben 
Ort niedergehen? Und feh-
lende Rufe nach höheren 
Standards beim Import, 
sind bloß einer Grippewel-
le im Lebensmittelhandel 
geschuldet? Ich denke, wir 
alle kennen die Antworten 
auf diese Fragen. Und wis-
sen, dass es so nicht wei-
tergehen darf. Wir können 
nicht zum Nulltarif den 
Übergewinn der Handels-
riesen erwirtschaften. Der 
Mehraufwand muss abge-
golten werden. So ehrlich 
sollten wir zu uns selbst 
sein: Der Handel ist per-
fekt abgestimmt. Wir dür-
fen uns nicht länger von 
einer Handvoll Spitzenma-
nagern gegeneinander aus-
spielen lassen. Lasst uns 
zusammenrücken.

Dr. Josef Miesenberger

2023 wurde beim Fleckvieh-
zuchtverband Inn- und Haus-
ruckviertel (FIH) viel umge-
setzt. In den Einbau einer Bo-
xenanlage und die Errichtung 
von PV-Anlagen wurden rund 
1.200.000 Euro investiert. Dass 
diese Investitionen bei noch 
zu erwartenden Förderungen 
durch das AWS zur Gänze aus 
Rücklagen des Verbandes fi-
nanziert wurden, beeindruckte 
die große Zahl der Ehrengäste. 
Robert Mallinger präsentierte 
den Jahresabschluss mit einem 
Gewinn von 2.458 Euro. Dies 
ist beachtlich, wenn man be-
denkt, dass zusätzlich zu den 
Investitionen im letzten Jahr 
143.000 Euro in Instandhal-
tungen gesteckt wurden. Be-

sonders besorgt zeigte sich Ob-
mann Johann Hosner über das 
wiederholte illegale Anbringen 
von Kameras und Tonaufnah-
megeräten in den Stallungen. 
Investitionen in zusätzliche Si-
cherheitsmaßnahmen sind al-
ternativenlos. 
Josef Miesenberger zeigte mit 
klaren Worten die Entwick-
lung des Verbandes auf. Die 
Wachstumsschwelle bei den 
Mitgliedern liegt mittlerwei-
le bei Betrieben mit 50 Kühen 
und mehr. Durch die züchteri-
schen Bemühungen wird man 
in Zukunft auf das Enthornen 
der Kälber verzichten können. 
Für die heimische Landwirt-
schaft, dies gilt vor allem für 
die Rinderbauern ist der Export 
zwingend notwendig. LH Tho-
mas Stelzer betonte, dass zwei 

Drittel der in Oberösterreich 
erzielten Wertschöpfung mit 
dem Export zusammenhängen 
und zum Wohlstand im Land 
beitragen. Dass die nachhalti-
ge Zuchtarbeit Früchte trägt, 
wurde durch die vielen Ehrun-
gen sichtbar. An die Besitzer 
der Dauerleistungskühe wur-
den Plaketten der Rinderzucht 
Austria überreicht. Über Staat-
spreismedaillen freuten sich 
die bei der Rieder Messe erfolg-
reichen Austeller.

FIH: Ein ereignisreiches Jahr

Für Dauerleistungskuh Granada mit 
dem Dr. Anton Pohl-Preis ausgezeich-
net - v.l. LH Mag. Thomas Stelzer, Mar-
git und Daniel Stockinger, Obmann Jo-
hann Hosner, Geschäftsführer Dr. Josef 
Miesenberger. FIH
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DI Michael Wöckinger  
DDI Felix Seyfried

Um weiterhin Milchprodukte 
(vor allem Trinkmilch) nach 
Deutschland liefern zu kön-
nen, ist diese Umsetzung not-
wendig. Immerhin werden 
mehr als 25 Prozent der Milch 
nach Deutschland exportiert.

Eine verpflichtende, einmal 
jährliche Kontrolle war unver-
rückbare Vorgabe der anerken-
nenden Stelle in Deutschland. 
Einige der Vorgaben in „Tier-
haltung plus“ wurden in Öster-
reich bereits umgesetzt (Verbot 
der dauernden Anbindehal-
tung) oder noch in Umsetzung 
(Antibiotikamonitoring).

Das Ende der dauernden An-
bindehaltung bedeutet, dass 
Rindern an mindestens 90 Ta-
gen im Jahr die Möglichkeit zur 
freien Bewegung gewährt wer-
den muss. Im Programm „Tier-
haltung plus“ sind mindestens 
120 Tage vorgegeben.

Die Antibiotika-Mengen-
stromverordnung ist Grund-
lage für das Monitoring und 
bereits seit 2014 gesetzlich ge-
regelt. Aufgrund der Einwilli-
gungserklärung dürfen nur die 
LFBIS-Nummern und die be-
triebszugehörigen Antibiotika- 
benchmarkingberichte sowie 
Berichte über Auswertungen 
der Befunddaten der Schlacht-
tier- und Fleischuntersuchung 
(SFU) weitergegeben werden. 
Namen, Adressen, Telefon-
nummern, E-Mail etc. werden 
nicht weitergegeben.

Monitoring der 
Eutergesundheit

In „Tierhaltung plus“ ist ein 
Monitoring der Eutergesund-
heit vorgesehen. Dabei darf der 

Zellzahl-Mittelwert in der An-
lieferungsmilch im Drei-Mo-
nats-Durchschnitt 200.000 
Zellen pro Milliliter nicht über-
schreiten. Betriebe deren Kühe 
unter Leistungskontrolle sind 
und an Qplus-Kuh teilnehmen 
benötigen kein zusätzliches 
Zellzahl-Monitoring.

Sicherung von wichtigen 
Absatzmärkten

Je nach Milchverarbeiter und 
dessen Produktportfolio, des-
sen Absatzmärkten, Milcher-
fassungsgebieten und Struktu-
ren kann es zu Unterschieden 
in der Umsetzung von „Tier-
haltung plus“ bzw. den Güte-
siegelvorgaben kommen.

Damit die Lieferfähigkeit 
von entsprechend gekenn-
zeichneten Produkten mit 
April bewerkstelligt werden 
kann, sind die entsprechen-
den Vorarbeiten zu erledigen. 
Um Fördermittel für die Kon-
trollen auslösen zu können, 
sind einige Unterlagen (Ver-
träge und Erklärungen), vor 

dem Beginn der Kontrolltä-
tigkeit, unbedingt notwen-
dig. Alle Beteiligten sind be-
müht, die Systeme und die 
Umsetzung möglichst umfas-
send darzustellen. Dazu wur-
de schon seit einigen Mona-
ten und in den Vorjahren in-
formiert.

Der generelle Mehrauf-
wand, der für alle Beteilig-
ten entsteht, muss über den 
Markt getragen werden und 
ist einzufordern. Denn die 
Forderungen der Konsumen-
ten und des Handels in Be-
zug auf Tierwohl müssen sich 
auch finanziell niederschla-
gen.

 ■ Zur gesamten Richtlinie:

 ■ Häufig gestellt Fragen:-

„Tierhaltung plus“ im AMA-Gütesiegel Milch für 
Absatzmärkte erforderlich
Mit 12. Februar wurde die AMA-Gütesiegel-Richtlinie „Haltung von Kühen“ inklusive „Tierhaltung plus“ 
vom Bundesministerium für Landwirtschaft notifiziert.

Kratzbürsten werden von den Tieren sehr gut angenommen. Sie sind ein 
gefordertes Kriterium im AMA-Gütesiegel Milch. LK OÖ

Modul Tierhaltung plus im AMA-Gütesiegel
 X Haltung der Tiere in Laufställen oder Kombinationshaltung (mindes-

tens 120 Tage pro Jahr Bewegungsmöglichkeit auf Alm, Weide oder 
im Auslauf)

 X Verpflichtende Teilnahme am Tiergesundheitsdienst (TGD) und 
Teilnahme am Programm „erweitertes Tiergesundheits-Monitoring“ 
mit Monitoring der Antibiotikaeinsatzmengen sowie der Daten der 
Schlachttier- und Fleisch-Untersuchung

 X Verpflichtende Scheuermöglichkeit (pro 60 Tiere eine Scheuer- 
Kratz-Bürste)

 X Monitoring der Eutergesundheit

 X Gentechnikfreie Fütterung

 X Verbot des Einsatzes von Futtermitteln, die Palmöl und/oder Palm-
kernöl enthalten

 X Fütterung der Kühe mit Getreide und Eiweißfuttermitteln aus 
Europa und entwaldungsfreiem Soja

 X Jährliche Kontrollen (Förderung von 80 Prozent der Nettokontrollkosten)
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DDI Felix Seyfried

Der Milchpreisvergleich wurde 
mit dem Milchpreisvergleichs-
rechner der Landwirtschafts-
kammer OÖ erstellt. Für Bäue-
rinnen und Bauern besteht die 
Möglichkeit, anhand betriebs-
eigener monatlicher Daten 
(Menge, Inhaltsstoffe) einen 
Preisvergleich für ihren eige-
nen Betrieb erstellen zu lassen. 

Vorgangsweise

Grundlage der Berechnun-
gen sind die Milchgeldanlage- 
blätter der Molkereien und 
dazugehörige monatliche 
Milchgeldabrechnungen von 
Milchlieferanten. Die Parame-
terwerte werden in die Daten-
bank eingegeben, mit Milch-
geldabrechnungen kontrolliert 
und verifiziert und stellen damit 
eine exakte Datengrundlage dar.

Vergleichsparameter

Für die dargestellten Vergleiche 
werden folgende Grundlagen 
herangezogen: 

 ■ Die Menge einer Jahres-
anlieferung gleichmäßig ver-
teilt auf zwölf Monate. Ein-
zelbetriebliche jahreszeitli-
che Anlieferungsschwankun-
gen (auf Molkerei- oder auf 
Milcherzeugerebene) werden 
nicht berücksichtigt. 

 ■ Die unterschiedlichen 
Varianten von Mengenzu-
schlägen (monatlich, jähr-
lich, kumulierend) werden 
je Verarbeiter bzw. Milchsor-
te exakt nachvollzogen. Hier 
hat es eine Änderung bei der  
Gmundner Molkerei gegeben, 
wo keine Mengenstaffelung 
mehr verrechnet wird. 

 ■ Es wird auf Basis des Ka-
lenderjahres verglichen. Allfäl-

lige Nachzahlungen sind, so-
weit bis Ende Jänner bekannt, 
berücksichtigt. 

 ■ Qualität: Es wird auf Basis 
S-Klasse verglichen: Keimzahl 
< 50.000 Keime pro Milliliter, 
Zellzahl < 250.000 Zellen pro 
Milliliter

Bei Milchwerk Jäger, Wei-
henstephan und Hoogwegt 
Milk B.V. ist der Grenzwert für 
die S-Klasse bei 300.000 Zellen 
pro Milliliter

 ■ Inhaltsstoffe: 4,2 Prozent 
Fett, 3,4 Prozent Eiweiß

 ■ Abzüge und Zuschläge, 
wie sie von den einzelnen Verar-
beitern berücksichtigt werden: 
freiwilliger ARGE Heumilch-
beitrag (bei den betreffenden 
Sorten), Fixkostenblock, Abhol-
pauschalen, Zugang Internet, 
MEG Beiträge, Wintermilchzu-, 
Sommermilchabschlag, Ver-
waltungskostenbeitrag, Sorten-
zuschläge, Mengenboni, Son-
derzahlungen sofern bekannt. 
Monatliche Nachzahlungen 
bzw. Abzüge.

 ■ AMA-Marketingbeitrag 
(MB): Dieser wurde bei Milch 
auf 0,22 Cent pro Kilogramm 
abgesenkt. 

 ■ Auszahlungsbetrag pro 

Milchpreisvergleich OÖ 2023
Für den vorliegenden Preisvergleich wurden alle bis Ende Jänner 2024 verfügbaren Informationen ein- 
gearbeitet. Die jeweiligen Vergleichsdaten wurden den dargestellten Molkereien zur Durchsicht und 
Rückmeldung zur Verfügung gestellt.

Die hohe Qualität und die hohen An-
forderungen an die Erzeugung der 
heimischen Milch und Milchproduk-
te haben ihren Preis. Die steigende 
Inflation und die Stimmungslage der 
Konsumenten zur Teuerung beein-
flussen den Absatz. LK OÖ

Bewegungs-, Tierwohl-, Tiergesundheitsprämien, 
Haltungsformenbonus:

In den Vergleichszahlen sind die durchschnittlichen Werte enthalten.

 ■ Berglandmilch 
 ■ Stufe 0: Anbindehaltung: weniger als 120 Tagen Bewegungs-

möglichkeit: -2,0 Cent netto/kg Rohmilch
 ■ Stufe 1: Kombinationshaltung mit >120 Tagen Auslauf/Bewe-

gungsbucht/Weide/Alpung: +0,2 Cent/kg Rohmilch
 ■ Stufe 2: Laufstall ohne Auslauf od. Kombi-Haltung mit tägl. 

Auslauf/Weide/Alpung: +1 Cent/kg Rohmilch 
 ■ Stufe 3: Laufstall mit täglichem Auslauf oder Laufstall mit mind. 

120 Tagen Weidehaltung/Alpung: +2 Cent netto/kg Rohmilch
Es wurde der durchschnittliche Tierwohlbonus von 1,31 Cent pro Kilo-
gramm Milch in die Berechnung eingerechnet. Je nach Haltungssystem 
entsprechende Preisänderungen zu berücksichtigen.

 ■ Woerle 
 ■ Stufe 1: Kombinationshaltung mit mind. 120 Tagen Auslauf/Wei-

de: +0,3 Cent netto/kg Rohmilch. 
 ■ Stufe 2: Laufstall ohne Auslauf oder Kombinationshaltung mit 

täglichem Auslauf/Weide: +0,9 Cent netto/kg Rohmilch. 
 ■ Stufe 3 / Stufe 4 BIO: Laufstall mit täglichem Auslauf oder Lauf-

stall mit mind. 120 Tagen Weidehaltung oder Biohaltung (Stufe 
4): +1,5 Cent netto/kg Rohmilch.

Haltungsformbonus: bei Biomilchen sind 1,5 Cent im Vergleich berück-
sichtigt, bei anderen Sorten 1,03 Cent. 

 ■ SalzburgMilch

Tierwohlbonus von 1,3 Cent netto ausgewiesen

 ■ NÖM/MGN
 ■ Kombinationshaltung mit 120 Tage Auslauf und/oder Weide: + 

0,2 Cent netto/kg Rohmilch
 ■ Laufstallhaltung ohne Auslauf oder Kombinationshaltung mit tägli-

chem Auslauf oder täglicher Weide: + 0,5 Cent netto/kg Rohmilch
 ■ Laufstallhaltung mit täglichem Auslauf oder Laufstall mit min-

destens 120 Tagen Weidehaltung: + 1,0 Cent netto/kg Rohmilch
Im Vergleich wurde ein durchschnittlicher Tierwohlbonus von 0,6 Cent 
im Vergleich eingerechnet.

 ■ Milchwerke Berchtesgadenerland
 ■ +1 Cent für Laufstallhaltung 
 ■ +1 Cent für Auslauf 
 ■ +1,5 Cent Weideprämie 

Die monatlich gewichteten Bewegungsprämien sind im Preisvergleich 
eingerechnet. Diese betragen für österreichische Lieferanten im Jahres-
schnitt 2,13 Cent pro kg Milch und sind im Vergleich eingerechnet.

 ■ Schlierbach

im Projekt ZZU 3,6 Cent, davon 2 Cent für 365 Tage Auslauf (nicht in 
den Vergleichszahlen).

 ■ Gmundner Molkerei

Zuschlag Tierwohlprogramm: 3 Cent netto (nicht in den Vergleichszahlen).
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 ■ Kilogramm Milch im Jah-
resmittel, netto

 ■ Umrechnungsfaktor 1,03 
von Liter (Volumen) auf Kilo-
gramm (Gewicht): Der Preis-
vergleich wird auf Basis von Ki-
logramm erstellt. 

 ■ Nicht abgebildet bzw. in 
die Berechnung mit einbezogen:
Genossenschaftsanteile, zusätz-
liche Leistungen des Unterneh-
mens (z.B. Informationsbereit-
stellung, Hofberatung), Marken 
und Produktportfolio des Un-
ternehmens, betriebliche und 
betriebswirtschaftliche Kenn-
zahlen etc., Gesamtmilchmen-
gen in den jeweiligen Sorten. 

Bei NÖM wird seit Juni 2023 
ein Finanzierungsbeitrag zur 
Beteiligungserhöhung in Höhe 
von einem Cent netto einbe-
halten, welcher nicht mit ein-
bezogen wurde. 

ei Berglandmilch wird für 
Bio-Projektlieferanten mit 
Laufstallhaltung ein Zuschlag 
von zwei Cent pro Kilogramm 
ausbezahlt. Der Milchaus-
zahlungspreis bestimmt ne-
ben den Erlösen für Kälber 
und Kuhverkauf auf der Leis-
tungs-(Einnahmen)-seite den 
Hauptanteil der Einnahmen 
auf einem Milchviehbetrieb 
und dient dazu, die Kosten ab-
zudecken. Gerade im letzten 
Jahr blieben die Kosten ver-
hältnismäßig hoch, wie z.B. 
Bestandesergänzung, Maschi-
nenkosten sowie Faktorkosten 
im Vergleich zu den gefallenen 
Milchpreisen seit Anfang 2023.

Anmerkungen Tabelle 

In den Tabellen sind die jewei-
ligen Milchverarbeiter nach 
den verschiedenen Milchsor-
ten gegliedert dargestellt. Die 
Jahresdurchschnittspreise sind 
je Sorte für die Jahresanliefe-
rung von 50.000  Kilogramm, 
100.000  Kilogramm, 150.000 
Kilogramm, 200.000  Kilo-
gramm, 400.000  Kilogramm 
und 600.000  Kilogramm an-
gegeben. Die Reihung er-
folgt nicht nach den Auszah-
lungspreisen pro Kilogramm, 
da es durch die Mengenstaffel 
in den Jahresmengen Unter-
schiede in den einzelnen Men-

genklassen gibt. 

Rückblick 2023 
 Ausblick 2024

In der ersten Hälfte 2023 war 
EU-weit ein größeres Angebot 
an Rohmilch zu verzeichnen. 
Daher waren auf der Absatz-
seite die Endverwertungen für 
Butter und Magermilchpulver 
deutlich schwieriger und die 
Milchauszahlungspreise muss-
ten deutlich zurückgenom-
men werden. In der zweiten 

Hälfte sank die Anlieferung un-
ter jene des Vorjahres. Durch 
das geringere Angebot konn-
te die Abwärtsspirale gestoppt 
werden. Der Markt stabilisierte 
sich und führte wieder zu Er-
höhungen der Milchauszah-
lungspreise. Die gesellschaft-
lichen Anforderungen ändern 
sich. Die Milchwirtschaft passt 
sich den Wünschen immer 
wieder an. Preise sind das Er-
gebnis aus dem Verhältnis von 
Angebot und Nachfrage. Ge-
rade der Lebensmitteleinzel-
handel (LEH) und die Konsu-

menten auf der Nachfrageseite 
müssen ihre (An)forderungen 
vor allem auch über die mone-
täre Abgeltung beweisen. Das 
war 2023 nicht der Fall. Das 
Einkaufsverhalten der Konsu-
menten entwickelte sich auf-
grund der hohen Inflation und 
der medialen Stimmungsma-
che für billige Lebensmittel in 
die gegenteilige Richtung. Bei 
Lebensmitteln wurde nach-
weislich gespart bzw. verstärkt 
zu Billigprodukten gegriffen. 
Das Angebot an Tierwohlpro-
dukten kann es im Regal nur 

Milchpreisvergleich 2023 - Mehrjahresvergleich (100 Tonnen Jahreslieferung)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Molkerei/Milchsorte 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Qualitätsmilch konventionell GVO frei

Berglandmilch 30,50 27,77 34,22 34,02 33,49 34,09 36,02 48,07 49,36

Gmundner Molkerei 30,63 27,20 34,25 33,27 33,11 34,28 35,04 46,51 50,24

Vöcklakäserei 34,90 29,02 34,48 33,76 34,25 34,21 36,49 48,03 47,79

Seifried 32,43 28,68 33,85 33,62 34,73 34,81 36,34 48,62 50,65

Salzburg Milch 32,28 28,94 35,11 34,15 34,77 35,39 36,82 47,88 49,22

Woerle 33,32 29,17 34,66 33,74 34,70 35,29 36,60 47,60 49,32

Berchtesgadenerland 37,70 34,70 35,95 36,20 37,57 37,94 38,94 47,84 49,22

NÖM/MGN 27,65 34,17 33,67 32,72 33,34 35,06 47,09 49,08

Jäger 36,34 36,12 35,04 34,37 37,18 51,77 49,14

Weihenstephan 35,34 34,54 33,57 36,61 51,42 48,42

Hoogwegt Milk B.V. (ehem. 
Apollo) 32,12 33,08 34,18 50,42 50,28

Bayernland 33,31  36,22 51,72 49,14

Biomilch

Berglandmilch 40,47 40,47 46,20 43,92 42,69 43,29 46,77 57,98 55,79

Gmundner Molkerei 40,60 39,90 46,23 43,17 42,31 43,48 45,31 56,01 56,97

Vöcklakäserei 42,11 39,64 45,10 43,64 43,99 43,95 46,67 55,48 55,22

Schlierbach 42,59 41,77 44,64 42,93 42,95 42,73 45,70 53,90 55,97

Salzburg Milch 41,96 41,67 45,6 43,59 44,07 44,76 46,82 55,80 57,59

Berchtesgadenerland 48,20 49,20 50,24 49,87 49,17 49,50 50,33 56,63 56,41

Bayernland 47,27 48,88 49,49 48,91 47,49 47,49 49,99 59,24 58,04

NÖM/MGN, Bio 40,64 45,71 43,56 42,48 43,02 45,73 56,32 55,26

Seifried 56,70 60,53

Heumilch

Berglandmilch 35,46 33,84 40,48 39,71 39,29 39,76 41,72 53,53 53,27

Vöcklakäserei 39,27 34,26 39,49 38,47 39,55 39,96 42,24 51,94 52,06

Salzburg Milch 37,06 35,22 39,68 38,19 39,57 40,27 42,23 51,87 52,67

Woerle 38,45 34,92 39,73 38,59 39,66 40,25 41,76 51,62 52,73

Bio Heumilch

Woerle 46,51 44,94 49,72 48,01 48,98 49,57 51,68 60,50 60,08

Salzburg Milch 46,34 45,99 49,16 47,68 49,06 49,76 51,82 60,80

Salzburg Milch, Naturland 62,55 62,60

Mehrjahresvergleich: Die freien Felder bedeuten, dass die Molkerei noch nicht in den Preisvergleich miteinbezogen war.
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geben, wenn es sich für den 
Anbieter und Erzeuger langfris-
tig auch rechnet. Konsumen-
ten müssen zeigen, dass sie die-
sen Mehraufwand für Tierwohl 
auch honorieren und nicht 
nur bei Umfragen Tierwohl for-
dern. 

Die Tierwohlstandards, die 
in Österreich umgesetzt wer-
den und damit eine Vorreiter-
rolle haben, können nur so 
fortgeführt werden, wenn die-
ser zusätzliche zeitliche und 
finanzielle Aufwand bei den 
Landwirten in Form von höhe-
ren Preisen auch ankommt.

Hier ist vor allem der LEH ge-
fordert, der eine große Mitver-
antwortung trägt, um die hohe 
Qualität der österreichischen 
Lebensmittel entsprechend zu 
bepreisen und keine Import-
produkte mit geringen Quali-
täten daneben anbietet. Gera-
de hier kann man sich nicht 
aus der Verantwortung neh-
men und auf Export und ande-
re Verwertungen verweisen. 

Ein Bericht der Bundeswett-
bewerbsbehörde über unlau-
tere Wettbewerbspraktiken 
spricht eine deutliche Sprache. 
Es sollte volle Transparenz in 
den Regalen vorhanden sein 
und nicht hinter vielen Han-
delsmarken Produkte ausländi-
scher Hersteller versteckt sein. 

Ohne die langfristig nötigen 
Einnahmen am landwirtschaft-
lichen Betrieb, wird dieser die 
Produktion einstellen. Genau 
deshalb ist es wichtig, dass die 
Preise für Milch am landwirt-
schaftlichen Betrieb als Ein-
kommen ankommen. Im Hin-
blick auf die seit Anfang 2023 
gesunkenen Milchpreise, wird 
es wichtig sein, dass sie heuer 
wieder steigen, um die Produk-
tionskosten abdecken zu kön-
nen. 

Positiv zu bemerken ist, dass 
zuletzt die Molkereien die Aus-
zahlungspreise wieder leicht 
anheben konnten. Die rückläu-
figen EU-Milchanlieferungen 
unterstützen weitere positive 
Entwicklungen.

Zukünftig wird es von gro-
ßer Bedeutung sein, dass der 
pro Kopf-Verbrauch an qua-
litativ hochwertiger Milch 
und Milchprodukten aus Ös-

terreich weiterhin auf diesem 
Niveau bestehen bleibt. Zu-
sätzlich muss das Bewusst-
sein gesteigert werden, wie 
gesund und nahrhaft Milch 
und Milchprodukte sind. Dem 
Konsumenten muss klar vor 
Augen geführt werden, dass 

Milch sehr viele wichtige Mi-
neralstoffe und Vitamine ent-
hält, welche für die Aufrecht-
erhaltung der Gesundheit von 
großer Bedeutung sind. Da-
mit dieses Bewusstsein gestei-
gert wird, ist es unter anderem 
wichtig, dass jeder (Landwirt, 

Milch-Verarbeiter, etc.) im per-
sönlichen Umfeld dieses The-
ma anspricht, um eine Vielzahl 
an Konsumenten zu erreichen.

Letztendlich müssen die 
Märkte die entsprechenden Er-
gebnisse in Form von qualitäts-
angepassten Preisen liefern.

Qualitätsmilch, konventionell 
GVO frei 

50 100 150 200 400 600

NÖM/MGN 48,45 49,08 49,43 49,64 50,04 50,27

Berglandmilch 49,47 49,36 49,57 49,70 49,93 50,01

Gmundner Molkerei 50,24 50,24 50,24 50,24 50,24 50,24

Vöcklakäserei 47,50 47,79 47,98 48,08 48,45 48,75

Seifried 50,55 50,65 50,75 50,85 51,08 51,29

SalzburgMilch 48,88 49,22 49,46 49,59 49,97 50,23

Woerle 49,09 49,32 49,46 49,59 49,88 49,90

Jäger 49,14 49,14 49,14 49,14 49,14 49,14

Berchtesgadenerland 49,22 49,22 49,22 49,22 49,22 49,22

Bayernland 49,10 49,14 49,18 49,22 49,39 49,56

Weihenstephan 48,42 48,42 48,42 48,42 48,42 48,42

Apollo Milchprodukte GmbH, ab 
Februar Hoogwegt Milk B.V. 50,28 50,28 50,28 50,28 50,28 50,28

Biomilch 50 100 150 200 400 600

NÖM/MGN 54,63 55,26 55,60 55,82 56,22 56,45

Bergland 55,90 55,79 55,99 56,13 56,35 56,43

Gmunden 56,97 56,97 56,97 56,97 56,97 56,97

Vöcklakäserei 54,94 55,22 55,42 55,51 55,88 56,19

Schlierbach 55,88 55,97 56,00 56,01 56,03 56,04

Seifried 60,37 60,53 60,69 60,85 61,21 61,33

Salzb. Milch (ab 2023 Bio-Naturland) 57,25 57,59 57,84 57,96 58,35 58,61

Berchtesgadenerland 56,41 56,41 56,41 56,41 56,41 56,41

Bayernland 58,00 58,04 58,08 58,12 58,29 58,46

Heumilch 50 100 150 200 400 600

Bergland 53,38 53,27 53,47 53,61 53,83 53,91

Vöcklakäserei 51,78 52,06 52,25 52,35 52,72 53,02

SalzburgMilch 52,33 52,67 52,91 53,04 53,42 53,68

Woerle 52,49 52,73 52,87 52,99 53,29 53,48

Bio Heu 50 100 150 200 400 600

SalzburgMilch, Naturland 62,26 62,60 62,84 62,97 63,35 63,61

Woerle 59,84 60,08 60,22 60,34 60,64 60,83

Vöcklakäserei 58,56 58,84 59,04 59,13 59,50 59,81

weitere 50 100 150 200 400 600

Bergland, ZZU Bio 59,57 59,46 59,66 59,80 60,03 60,11

Bergland, ZzU Bio Heu 63,57 63,46 63,67 63,80 64,03 64,11

Vöcklakäserei, Bio Wiesenmilch 
(Heu) 61,22 61,50 61,69 61,79 62,16 62,47

SalzburgMilch, Gold Standard 64,12 64,46 64,70 64,83 65,21 65,47

SalzburgMilch, Fair zum Tier Heu 53,21 53,55 53,80 53,92 54,31 54,57

SalzburgMilch, Silber Standard 58,26 58,60 58,84 58,96 59,35 59,61

In den Tabellen sind die jeweiligen Milchverarbeiter gegliedert nachden verschiedenen Milchsorten dargestellt. Die Jahresdurch-
schnittspreise sind je Sorte für die Jahresanlieferung von 50.000kg, 100.000kg, 150.000kg, 200.000kg, 400.000kg, und 
600.000kg angegeben. Die Reihung erfolgt nicht nach den Preisen, da es durch die Mengenstaffel in den Jahresmengen Unterschiede 
gibt. Nicht dargestellt ist die Gesamtmenge an Milch in der jeweiligen Sorte, welche ein Unternehmen übernimmt.
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Heuer im Herbst soll die 
österreichische Speise- 
getreideernte erstmals 
über das neue AMA- 
Gütesiegel Ackerfrüchte 
vermarktet werden.

DI Helmut Feitzlmayr, 
DI Lukas Großbichler

Damit wird sichergestellt, dass 
in Mehl- und Backwaren zu 100 
Prozent österreichisches Getrei-
de von ÖPUL-Betrieben verar-
beitet wird. Das neue Gütesiegel 
wurde in erster Linie für konven-
tionell erzeugte Ackerfrüchte ge-
schaffen, kann aber im Fall von 
konventionell eingestufter Um-
stellungsware auch für Biobe-
triebe sinnvoll sein.

Grundsätzlich wird bereits 
mit dem rot-weiß-roten AMA- 
Biosiegel die Herkunfts- und 
Qualitätssicherung von biolo-
gisch produziertem Speise- und 
Futtergetreide sichergestellt.

Was aktuell im konventio-
nellen Bereich mit dem AMA- 
Gütesiegel Ackerfrüchte aufge-
baut wird, ist damit am Bio-Sek-
tor schon mehrere Jahre Stan-
dard. Im Fall von konventionell 
eingestufter Umstellungsware, 
die beispielsweise bei Pachtung 
von Nicht-Bio-Flächen im ers-
ten Jahr anfällt, eröffnet sich 
mit dem AMA-Gütesiegel Acker-
früchte eine weitere Vermark-
tungsmöglichkeit.

Was steckt hinter dem 
AMA-Biosiegel?

Das AMA-Biosiegel erkennt 
kontrollierte Qualitätsstan-
dards im Bio-Bereich an, wie 
etwa den „Bio Austria-Stan-
dard“ oder private Qualitäts-
standards wie „Zurück zum Ur-
sprung“ oder „Ja! Natürlich“.

Durch diese Anerkennung 
ist keine zusätzliche Kontrolle 
beim Urproduzenten erforder-
lich. Die Herkunft der Rohwa-
re ist darüber hinaus über das 
EU-Bio-Logo (grünes Blatt), 

mit dem Länderzusatz (z.B. 
„AT-Landwirtschaft“) abgesi-
chert und kontrolliert.

Aufgrund dieser gut funk-
tionierenden Systematik im 
Bio-Bereich ist eine weitere Ein-
bindung über das AMA-Güte-
siegel Ackerfrüchte von Bio-Be-
trieben nicht unbedingt erfor-
derlich, da die konventionelle 
Vermarktung von Bio-Getreide 
aktuell auch preislich keinen 
Mehrwert bringt. Selbst Bio-Fut-
terware kann derzeit zu besseren 
Preisen vermarktet werden als 
konventionelle Speiseware.

Weitere Vermarktungs-
möglichkeiten

In bestimmten Fällen, z.B. bei 
Umstellerware mit konven-
tionellem Status oder wenn 
Bio-Ware aberkannt oder nicht 
zufriedenstellend am Biomarkt 
platziert werden kann, kann 
eine Teilnahme am AMA-Güte-
siegel Ackerfrüchte eine zusätz-
liche Vermarktungsmöglichkeit 
darstellen. Zusammenfassend 
ist eine Teilnahme am AMA-Gü-
tesiegel Ackerfrüchte aufgrund 
des AMA-Biosiegels für Biobe-
triebe nicht zwingend notwen-
dig, führt aber zu keinen weite-
ren Kosten und kann in man-
chen Fällen einen Vorteil brin-
gen.

AMA-Gütesiegel Ackerfrüchte 
auch für Bio-Betriebe sinnvoll?

Grundsätzlich sind mit dem 
AMA-Biosiegel die Herkunfts- und 
Qualitäts-Standards im Biolandbau 
sichergestellt. Vinzenz Feitzlmayr

Am 1. März fand in der HLBLA 
St. Florian die Generalver-
sammlung der OÖ. Rüben-
bauern statt. Die Genossen-
schaft nimmt die Interessens-
vertretung für derzeit 1.143 
oberösterreichische Rüben-
bauern wahr. Über 130 Mit-
glieder folgten der Einladung 
und informierten sich zu The-
men rund um die Genossen-
schaft und den Rübenanbau.

Martin Bäck, Obmann der 
OÖ. Rübenbauern, berichte-
te über die aktuelle Situation 
rund um den Rübenanbau in 
Oberösterreich: „Der Zucker-
rübenanbau hat in den letz-
ten zwei Jahren bei den land-
wirtschaftlichen Betrieben 
wieder an Stellenwert gewon-
nen und der Anbau wurde 
ausgedehnt.“

Dieser positiven Entwick-
lung würden aber auch Her-
ausforderungen gegenüber-
stehen. Beispielsweise die Ver-
fügbarkeit von notwendigen 
Pflanzenschutzmitteln, die 
Unsicherheit auf den Märkten 
aufgrund geopolitischer Er-
eignisse (z.B. zollfreie Importe 
aus der Ukraine) und die über-
bordenden Regularien wür-
den den Rübenbauern Sorgen 

bereiten.
Aus Sicht der oberösterrei-

chischen Rübenbauern ist 
auch die Logistik eine Her-
ausforderung. Die Rüben aus 
Oberösterreich werden „kli-
maschonend“ auf der Schie-
ne nach Tulln geliefert. An der 
Effizienzsteigerung der Ab-
fuhrlogistik wird laufend ge-
arbeitet. Aufgrund der hohen 
Rübenmengen ist eine Anlie-
ferung bis Anfang Jänner nö-
tig. Um die Qualität der Rüben 
zu erhalten, wurde im letzten 
Jahr die Abdeckung der Rüben 
mit einem Vlies eingeführt.

Landeshauptmann Thomas 
Stelzer bedankte sich bei den 
Rübenbäuerinnen und -bau-
ern für ihre Arbeit. Er bekräf-
tigte die Bedeutung der pro-
duzierenden Landwirtschaft 
und zeigte Verständnis für die 
Sorgen und Anliegen der Rü-
benbauern. 

Alexander Bernhuber, Mit-
glied des EU-Parlaments, be-
richtete über seine Arbeit im 
europäischen Parlament und 
gab einen Ausblick auf die 
Agrarpolitik nach dem Jahr 
2024.

DI Martin Bäck

Generalversammlung der 
OÖ. Rübenbauern
LH Thomas Stelzer und Alexander Bernhuber, 
Mitglied des Europäischen Parlaments, zu Gast.

V.l.: ÖR Ernst Karpfinger (Präsident „Die Rübenbauern“), DI Martin Bäck 
(Obmann OÖ Rübenbauern), Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer, 
Rosemarie Ferstl (Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer OÖ), 
Agrana-Vorstand Dr. Norbert Harringer, Alexander Bernhuber (Mitglied 
des Europäischen Parlaments). Land OÖ/Mayr
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Seit 2021 müssen auch Granu-
latstreuer, mit denen amtlich 
zugelassene Pflanzenschutz-
mittel ausgebracht werden, 
sowie Beizgeräte überprüft 
werden. Neugeräte gelten 
fünf Jahre ab Kaufdatum bzw. 
Auslieferung (Datum Liefer-
schein/Rechnung) ebenfalls 
als überprüft. Nicht benutzte 
Geräte können am Hof auch 
ohne gültige Plakette abge-
stellt sein. Werden am Betrieb 
aber Pflanzenschutzarbeiten 
durchgeführt, so dürfen die-
se nur mit überprüften Gerä-
ten erfolgt sein. Hat man die 
Pflanzenschutzarbeit ausge-
lagert, so dient das Prüfpro-
tokoll des Fremdgerätes (z.B. 
Nachbar, Maschinenring) als 
Nachweis. 

Überprüfungs-
Werkstätten

Die Überprüfung kann aus-
schließlich von Werkstätten 
oder Prüforganen durchge-
führt werden, die dafür auto-
risiert sind. Eine aktuelle Liste 
der autorisierten Werkstätten 
findet man auf der Internet-
seite des Landes Oberöster-
reich (Register der Pflanzen-
schutzgeräteprüforgane: ht-
tps://www.land-oberoester-

reich.gv.at/17937.htm).

Gültigkeit der 
Überprüfung

Seit 2020 beträgt das Prüfin-
tervall drei Jahre. Es wird das 
Monat und das Jahr der nächs-
ten Überprüfung in die Pla-
kette gestanzt. Der Toleranz-
zeitraum für die Überprüfung 
beträgt zwei Monate und die 
restlichen Tage des Kalender-
monats in dem der Prüfungs-
zeitraum abläuft (gilt nicht für 
Neugeräte). Der Prüfbefund 
ist bis zur nächsten Überprü-
fung aufzubewahren. 

Überprüfungs-
zeitpunkte

Die Liste der Werkstätten 
mit deren aktuellen Überprü-
fungsterminen kann in lk-on-
line abgerufen werden. Die 
Geräte müssen gereinigt zur 
Überprüfung gebracht wer-
den. Offensichtliche Män-
gel oder Schäden sind vor der 
Überprüfung zu beheben, 
dies vermeidet ein negatives 
Pickerlgutachten und spart 
somit Zeit.

DI Hubert Köppl

Pflanzenschutz- 
Geräteüberprüfung
Auch in diesem Jahr gibt es wieder Über- 
prüfungsmöglichkeiten für in Gebrauch 
befindliche Pflanzenschutzgeräte.

In Gebrauch befindliche Pflanzenschutzgeräte müssen alle drei Jahre 
überprüft werden. LK OÖ

Seit mehreren Jahren gibt 
es in Österreich Funde von 
Pflanzenschutzmittelwirk-
stoffen in Biokräutern.

DI Hubert Köppl

Insbesondere der Herbizi-
de-Wirkstoff Terbuthylazin, 
der hauptsächlich im Mais ein-
gesetzt wird, wurde festgestellt. 
In den Jahren 2021 bis 2022 
wurde daher von der Landwirt-
schaftskammer OÖ, in Abstim-
mung mit dem Land OÖ und 
den Biokräuterproduzenten,  
ein Projekt zur Vermeidung der 
Abdrift durchgeführt. Die Bäu-
erinnen und Bauern wurden 
im Vorhinein schriftlich, tele-
fonisch und in zwei Informa-
tionsveranstaltungen über das 
Projekt informiert.

In einem Umkreis von 500 
Metern um betroffene Biokräu-
terflächen verzichteten die teil-
nehmenden, integriert wirt-
schaftenden Betriebe beim An-
bau von Mais auf den Einsatz 
des Wirkstoffes Terbuthylazin. 
Die Biobäuerinnen und -bau-
ern legten Pufferstreifen ent-
lang ihrer Felder an. Außerdem 
wurden die Bauern auf ihrem 
Betrieb beraten, die Anschaf-
fung von abdriftmindernden 
Düsen (sofern noch keine am 
Pflanzenschutzgerät vorhan-
den waren) wurde bezahlt, 
sie erhielten zusätzlich einen 
Windmesser und Beratungs-
unterlagen zur Abdriftvermei-
dung. Der Verzicht auf den 
Wirkstoff Terbuthylazin wurde 
mit 30 Euro pro Hektar Maisflä-
che unterstützt.

2021 nahmen 65 Landwirte 
(sechs biologisch und 59 integ-
riert wirtschaftende) teil.  2022 
waren es 37 (4 biologisch, 33 
integriertwirtschaftende). Im 
ersten Jahr waren im Projektge-
biet um ca. 40 Prozent weniger 

-hargen von Rückständen be-
troffen, wertmäßig waren das 
37 Prozent weniger belastete 
Ware. Außerhalb des Projektge-
bietes gab es einen Anstieg der 
Belastung.

2022 waren im Projektge-
biet um 75 Prozent weniger 
Chargen betroffen, wertmä-
ßig waren das über 60 Prozent 
weniger belastete Ware. Damit 
kann von den Maßnahmen im 
Abdriftprojekt ein noch deut-
licherer positiver Effekt als im 
Jahr 2021 abgeleitet werden. 
Im zweiten Jahr des Projektes 
sank auch außerhalb des Pro-
jektgebietes die Belastung mit 
Pflanzenschutzmittelwirkstof-
fen deutlich.

Durch das Projekt und die 
Informationsarbeit gab es eine 
starke Bewusstseinsbildung für 
die Problematik.

 ■ Welche konkreten Maß-
nahmen zur Abdriftvermei-
dung gesetzt werden können, 
sind auf lk-online unter folgen-
dem QR-Code nachzulesen:

Pflanzenschutz-Abdrift- 
Pilot-Projekt: Erkenntnisse

Bei der Ausbringung von Pflanzen-
schutzmitteln ist auf den Wind zu 
achten. LK OÖ/Köppl

ooe.lko.at/beratung
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Bewusstseinsbildung im Fokus: 
Schwerpunkte 2024 im Bienen-
zentrum OÖ
In den vergangenen Jahren lag 
der Schwerpunkt des Bienen-
zentrums OÖ auf Biodiversi-
tät und Bienen. 2024 wird ein 
Schwerpunkt auf Bildung, ins-
besondere auf Bewusstseins-
bildung gelegt. Dabei steht die 
Teilnahme an verschiedenen 
Workshops für Pädagoginnen 
und Pädagogen sowie Schüle-
rinnen und Schüler im Fokus.

Im Mai findet die Veranstal-
tung „Honig auf dem Prüf-
stand: Kennzeichnung und 
Echtheit“ statt. Dabei tau-
chen die Teilnehmenden in 
die Welt des Honigs ein und 
erfahren mehr über die ak-
tuellsten Entwicklungen auf 
dem europäischen Markt. Au-
ßerdem werden Themen wie 
Honigverfälschungen, Analy-
setechniken und gesundheit-
liche Aspekten des Honigs be-
handelt.

Seit Beginn der Arbeit des 
Bienenzentrums OÖ begleitet 
sie die Frage, wie sich blühen-
de Zwischenfrüchte bzw. Win-
terbegrünungen im Spätsom-
mer und Herbst auf die Ge-
sundheit von Honigbienen 
auswirken. Seit 2023 gibt es 
einen Pilotversuch, bei dem 
eine Vielzahl von Pollenanaly-
sen durchgeführt wurden. Die 
Ergebnisse waren aus land-
wirtschaftlicher sowie imker-
licher Sicht sehr erfreulich.

Um der gesamten Proble-
mantik auf den Grund zu ge-
hen, ist heuer erneut ein Ver-
such dazu geplant. Das ge-
naue Versuchsdesign und die 
Fragestellungen werden aber 
erst mit den Projektbeteiligten 
erarbeitet.

Petra Haslgrübler

V.l.: Petra Haslgrübler (Bienenzentrum OÖ), Dr. Bernhard Büsser (Ag-
rarrechtsexperte Land OÖ), Agrar-LR Michaela Langer-Weninger, PMM, 
Herbert Vitzthum (Landesverband für Bienenzucht), Martin Schwarz 
(Naturschutzbund OÖ), Birgit Kaltenböck (Land OÖ), Ingrid Schmaran-
zer (OÖ. Erwerbsimker), DI Helmut Feitzlmayr (LK-Pflanzenbaudirektor) 
und Wilhelm Graiss (HBLFA Raumberg-Gumpenstein). Land OÖ

Mit einer Anpassung der 
Stickstoffdüngung an den 
Vorrat an pflanzenverfüg-
barem Stickstoff im Boden 
wird eine bedarfsgerechte 
Nährstoffversorgung 
sichergestellt und ein 
Nitrataustrag ins Grund-
wasser vermieden.

DI Thomas Wallner

Der Nitratinformationsdienst 
(NID) liefert aktuelle Dünge-
empfehlungen für Winterwei-
zen, Triticale und Winterrog-
gen. Weitere Empfehlungen zu 
Mais werden bis Ende März zur 
Verfügung gestellt.

Für die Empfehlungen wur-
den vom 7. bis 15. Februar 
2024 37 Schläge auf der nörd-
lichen (22) und südlichen (15) 
Traun-Enns-Platte in einer Tie-
fe von 0 bis 90 Zentimeter be-
probt und der mineralische 
Stickstoff analysiert. Ab einem 
bestimmten Vorrat an Stick-
stoff im Boden kann Stickstoff-
dünger eingespart werden.

 ■ Vorrat an pflanzenver-
fügbarem Stickstoff Mitte 
Februar 2024: Der Gehalt an 
mineralischem Stickstoff (Nmin) 
betrug im Durchschnitt 29 Ki-
logramm Stickstoff pro Hekt-
ar (kg N/ha; 2023: 48 kg N/ha, 
2022: 37 kg N/ha, 2021: 49 kg 
N/ha), in den einzelnen Tie-
fenstufen durchschnittlich 13 
Kilogramm in den obersten 30 
Zentimeter, 8 Kilogramm in 30 
bis 60 Zentimeter und 7 Kilo-
gramm in 60 bis 90 Zentimeter 
Tiefe. Die Werte der heuer un-
tersuchten Schläge lagen zwi-
schen 15 und 47 kg N/ha in 0 
bis 90 Zentimeter Bodentiefe 
und damit auf niedrigem Ni-
veau.

Unterschiede zwischen 
Nmin-Gehalten von Schlägen 
in der nördlichen Traun-Enns-
Platte (Bezirke Linz-Land und 
Wels-Land) und der südlichen 
(Bezirke Kirchdorf und Steyr) 
waren nicht feststellbar. Felder 
mit langjähriger Wirtschafts-
düngerausbringung hatten 
(unter Berücksichtigung der 
Vorfrucht) höhere Nmin-Gehal-
te, wenngleich der Unterschied 
mit durchschnittlich 7 kg N/ha 
ebenfalls gering ausfiel.

Empfehlung zu Getreide

Nmin-Vorräte im Boden, die 40 
kg N/ha übersteigen, können 
auf die empfohlene Düngemen-
ge (gemäß Richtlinien für die 
sachgerechte Düngung) ange-
rechnet werden, ohne dass Er-
tragseinbußen zu erwarten sind. 
Werte über 40 kg N/ha wurden 
aber nur vereinzelt gemessen, 
sodass sich unter durchschnitt-
lichen Bedingungen heuer aus 
den Nmin-Vorräten kein Einspa-
rungspotenzial ergibt.

Geltende Obergrenzen und 
Vorgaben zur Düngereduktion 
sind einzuhalten und bleiben 
von den Empfehlungen unbe-
rührt.

NID: Ergebnisse und Emp-
fehlungen zu Winterweizen, 
Triticale und Roggen 2024

Die Nmin-Werte liegen heuer auf ei-
nem niedrigen Niveau. Das konnte 
auch bei den Nitratwerten in Nie-
derösterreich beobachtet werden.
 BWSB/Wallner

Symposium „Hofnachfolge neu 
gedacht“: 25. bis 26. März
Der Verein Perspektive Land-
wirtschaft veranstaltet am 25. 
und 26. März das Symposium 
„Hofnachfolge neu gedacht“. 
Die Veranstaltung wird anläss-
lich des 10-Jahres-Jubiläums 
von Perspektive Landwirt-
schaft an der Universität für 
Bodenkultur (BOKU) Wien, 

sowie Online via Zoom statt-
finden.

 ■ Anmeldung: www.pers-
pektive-landwirtschaft.at

 ■ Weitere Fragen an E info@
perspektive-landwirtschaft  
oder T 0660/11 33 211.

Verein Perspektive Landwirtschaft
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DI Thomas Wallner

Nährstoffausträge können fata-
le Auswirkungen auf sämtliche 
Wasserbewohner, insbesonders 
auf den Fischbestand haben. 
Bäuerinnen und Bauern müssen 
alle Vorkehrungen treffen, um 
Beeinträchtigungen von Ober-
flächengewässer zu vermeiden. 
Der OÖ Landesfischereiverband 
und die Boden.Wasser.Schutz.
Beratung ersuchen um besonde-
re Vorsicht und Sorgfalt.

Richtlinien laut NAPV

 ■ Stehende Gewässer
Der düngefrei zu haltende Ab-
stand zur Böschungsoberkante 
von stehenden Gewässern hat 
mindestens 20 Meter zu betra-
gen. Weist der zur Böschungs-
oberkante des Gewässers an-
grenzende Bereich von 20 Meter 
eine durchschnittliche Neigung 
von unter zehn Prozent auf, darf 
der düngefrei zu haltende Ab-
stand auf zehn Meter verringert 
werden, wenn dieser Abstands-
streifen ganzjährig mit lebenden 
Pflanzen bewachsen ist.

 ■ Fließende Gewässer
Der düngefrei zu haltende Ab-
stand zur Böschungsoberkan-

te von fließenden Gewässern 
hat mindestens zehn Meter  
zu betragen. Weist der zur Bö-
schungsoberkante des Gewäs-
sers angrenzende Bereich von 
20 Meter  eine durchschnittli-
che Neigung von

 ■ unter zehn Prozent auf, 
darf der düngefrei zu haltende 
Abstand auf drei Meter verrin-
gert werden,

 ■ über zehn Prozent auf, 
kann der düngefrei zu halten-
de Abstand auf fünf Meter ver-
ringert werden,

wenn dieser Abstandsstrei-
fen ganzjährig mit lebenden 
Pflanzen bewachsen ist.

GLÖZ 4: Schaffung von 
Pufferstreifen entlang 
von Wasserläufen
In der Gemeinsamen Agrarpo-
litik (GAP) ab 2023 ist die voll-
ständige Gewährung der flä-
chen- und tierbezogenen För-
derungen an die Bedingungen 
des neuen Systems der Kondi-
tionalität geknüpft, indem die 
grundlegenden Normen in Be-
zug auf Umwelt, Klima, öffent-
liche Gesundheit, Pflanzenge-
sundheit und Tierwohl einge-
halten werden müssen. Details 
siehe Beitrag auf lk-online unter 
ooe.lko.at.

Problem der bevorzugten 
Abflussschneisen
Bevorzugte Abflussschneisen 
stehen oftmals in direkter oder 
indirekter Verbindung zu Ober-
flächengewässer. Starkregener-
eignisse, insbesondere unmit-
telbar nach Düngungsmaßnah-
men, können somit zu extre-
men Nährstoffeinträgen in Ge-
wässer führen. Daher muss das 
Ziel sein, dass jede Bewirtschaf-
terin und jeder Bewirtschafter 
seine Flächen auch hinsicht-
lich Abtragsgefährdung genau 
einschätzen kann und diese 
bevorzugten Abflussschneisen 
im Optimalfall mit Biodiversi-
täts- bzw. Bracheflächen oder 
sonstigen Maßnahmen (z.B. 
Schlagteilungen, Mulch- Di-
rektsaat, Winterungen etc.) vor 
Nährstoffverlusten ausreichend 
schützt.

 ■ Im ÖPUL besteht im Rah-
men der Maßnahme „Erosions-
schutz Acker“ dazu eine eigene 
Fördermöglichkeit (siehe Ins-
pire Agraratlas bzw. QR-Code:

 ■ Tipps: Sämtliche Maß-
nahmen (Bodenbearbeitung, 
Düngung, Pflanzenschutz) ge-
nerell nach Wetterprognosen 
abstimmen: Keine Düngung 
und keine Pflanzenschutzmaß-
nahmen (inklusive mechani-
sche Maßnahmen, z.B. Hacken) 
in Hanglagen bzw. bei Abtrags-
gefährdung, wenn Starknieder-
schläge bzw. Gewitter prognos-
tiziert sind! Verdichtungen und 
Fahrspuren in Falllinie vermei-
den.

Dünge- und Pflanzenschutzsaison startet: Einträge 
in Oberflächengewässer unbedingt vermeiden
Mit dem Beginn der Düngesaison, insbesondere mit der Ausbringung von Gülle, steigt 
die Gefahr von Nährstoffausträgen in Oberflächengewässer. 

Bevorzugte Abflussschneisen können 
Oberflächengewässer mit Nährstoffen 
und Pflanzenschutzmitteln belasten. 
Maßnahmen setzen.  BWSB/Wallner

Wertvoller Fischbestand – bereits 
geringe Mengen an beispielsweise 
Gülle, Jauche, Klärschlamm oder Mi-
neraldünger können einen Totalaus-
fall verursachen.  BWSB/Wallner

Versteigerung | Regau   26. Februar

Klasse Stk. Ø-€/kg Ø-kg

Kälber (Nettopreise)

Stier 295 5,40 95

weibl. Zuchtk. 18 4,64 100

weibl. Nutzk. 78 4,34 89

Versteigerung | Ried   4. März

Klasse Stk. kg Ø-€/kg

Stierkälber

Fleckvieh 319 103 5,47

Fleischr. Kr. 39 100 5,60

Sonstige Rasse 14 84 3,17

Kuhkälber

Zuchtkälber
Fleckvieh 66 107 5,21

Nutzkälber
Fleckvieh 42 98 3,89

Fleischr. Kr. 25 83 4,23

Sonstige Rasse 2 58 1,51

Versteigerung | Freistadt  6. März

Klasse Stk. € von bis Ø €

Stiere (Nettopreise)

A 5 1920 – 2000 1956

Kühe in Milch

A 23 1740 – 2940 2389

B 4 1420 – 2180 1950

Trächtige Kalbinnen
über 7 Monate trächtig

A 3 1720 – 2160 1953

B 2 1520 – 1560 1540

Trächtige Kalbinnen
3 bis 7 Monate trächtig

A 231 1740 – 3880 2804

B 12 1520 – 2720 2070

Nutzkälber Ø kg

m 196 3,00 – 6,30 5,40

w 9 2,80 – 4,60 3,75

Jungrinder

w 6 800 – 1150 3,61

Zuchtkälber

w 78 370 – 1010 5,66

Markt aktuell
www.ooe.lko.at/ 
Markt & Preise



Ferkel

Ferkelmengen fallen nach 
wie vor rückläufig aus

Im gesamten EU-Raum gibt 
es weiterhin kein Ende bei den 
rückläufigen Ferkelmengen. 
Zwar fallen die Angebotsmen-
gen um diese Zeit wegen der 
saisonalen Einflüsse immer ge-
ringer aus, jedoch spielen aktu-
ell nach wie vor auch struktu-
relle Einflüsse eine bedeutende 
Rolle.

Die Nachfrage geht gleich-
zeitig noch immer nach 
oben. Nicht zu unterschät-
zen ist die steigende Nachfra-
ge aus ehemals geschlossenen 
Zucht-Mastbetrieben, die ihre 
Sauenherden aufgegeben ha-
ben. Nach den letzten deutli-
chen Preissteigerungen, bleibt 
es aktuell weitgehend bei un-
veränderten Notierungen. 

In Österreich wachsen die 
Wartezeiten im Ferkelbezug 
für Schweinemäster weiter an. 
Eine Entspannung ist nicht in 
Sicht. Die heimische Notie-
rung bewegt sich auf dem Ni-
veau von 4,20 Euro seitwärts.

DI Johann Stinglmayr

Schweine

EU-Schweinemarkt: Schlacht-
schweine sind anhaltend ge-
fragt – Fleischmarkt wartet 
auf Impulse.

EU-weit wird von zügiger 
Nachfrage am Lebendmarkt 
berichtet. Vielerorts ist das An-
gebot schlachtreifer Schweine 
nicht bedarfsdeckend. Über-
schaubarer hingegen bewegt 
sich der Warenstrom in der 
Wertschöpfungskette nach 
der Schlachtung. Man spü-
re teils heftigen Widerstand 
beim Umsetzen der Preiserhö-
hung in der letzten Woche, 
heißt es unisono seitens der 
Fleischwirtschaft. Vor diesem 
Hintergrund überwiegen sta-
bile (z.B. Deutschland) und 
leicht aufwärts tendierende 
Notierungen (z.B. Frankreich) 
am Binnenmarkt.

In Österreich haben sich 
Angebot und Nachfrage bei 

Schlachtschweinen weitge-
hend angeglichen, nachge-
meldete Partien finden zeit-
nahe Platz an den Schlacht- 
linien. Seit Februar liegen die 
Schlachtzahlen bei wöchent-
lich 86.000 Stück, ein Niveau, 
das nicht ausreicht, die heimi-
schen Schlacht- und Zerlege- 
kapazitäten auszulasten. Für 
die Fleischmarktversorgung 
reicht es trotzdem. Hier läuft 
es eher unrund. Speziell das 
Schinkengeschäft mit Italien 
schwächelt, da Italien ASP-be-
dingt mit Exportsperren Rich-
tung Asien zu kämpfen hat. 
In der Konsequenz war man 
sich an der Ö-Börse in der Be-
wertung der Verhältnisse einig 
und fixierte unverändert auf 
Vorwochenniveau von 2,16 
Euro.

Dr. Johann Schlederer

Nutzkälber

Die Preise bei den männlichen 
Nutzkälbern sind leicht gestie-
gen.

Auf den RZO-Sammelstel-
len werden für Kälber guter 
Qualität etwa folgende Preise 
erzielt: Stierkälber, Fleckvieh 
und Fleischrassen: bei 80 kg: 
5,10 Euro/kg netto (5,75 Euro/
kg inkl. Mwst.), bei 100 kg 5,20 
Euro/kg netto (5,90 Euro/kg 
inkl. Mwst.), Kuhkälber, bei 
80kg: ca. 3,50 Euro/kg netto 
(4,00 Euro/kg inkl. MwSt.), bei 
100 kg: ca. 3,60 Euro/kg netto 
(4,10 Euro/kg inkl. MwSt.)

DI Michael Wöckinger
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Marktkalender

Wels 
Brown-Swiss, Fleckvieh, Holstein

Kälber Do., 11. 4., 10.30 Uhr

Zuchtrinder D0., 11. 4., 11 Uhr

Freistadt
Fleckvieh

Nutzkälber Mi., 20. 3., 10.45 Uhr

Zuchtkälber Mi., 3. 4., 10 Uhr

Zuchtrinder Mi., 3. 4., 10.45 Uhr

Nutzkälber Mi., 3. 4., 10.45 Uhr

Ried
Fleckvieh

Kälber Mo., 18. 3., 10.45 Uhr

Zuchtrinder Di., 9. 4., 11.30 Uhr

Vöcklabruck
Fleckvieh

Kälber Mo., 25. 3., 10 Uhr

Zuchtrinder Di., 26. 3., 11.30 Uhr

Maria Neustift Einsteller Do., 14. 3., 12 Uhr

PIG Austria Eber und Sauen 07242/27884-41

VLV-Ferkelring Ferkel 050 6902-4880

Wels
Schafe Sa., 27. 7., 12 Uhr

Ziegen Sa., 27. 7., 10 Uhr

www.ooe.lko.at

Schlachtrinder

Wie in der Vorwoche 
herrscht europaweit eine re-
lativ stabile Marktlage. Dabei 
zeigen sich aber, je nach Re-
gion, durchaus Unterschie-
de zwischen den Kategorien. 
In Deutschland nimmt der 
Druck von Seiten der Schlacht- 
unternehmen beim Jungstier 
etwas zu. Andererseits sind die 
Mengen noch nicht so, dass es 
Probleme in der Vermarktung 
gibt. Die Preisspanne reicht 
hier von gleichbleibend bis 
hin zur leichten Reduktion. Im 
Schlachtkuhbereich ist das An-
gebot teilweise etwas zu knapp, 
es wird von stabilen bis leicht 
steigenden Preisen berichtet. 

In Österreich ist die Situati-
on im Jungstierbereich ähn-
lich wie in den Vorwochen, 
jedoch spitzte sich die Situa-
tion in der Vermarktung von 
AMA-Gütesiegelrindern et-
was zu. Speziell im Lebens-
mittel-Einzelhandel konnten 
die anfallenden Mengen nicht 
ausreichend platziert wer-
den, der AMA-Gütesiegelzus-
chlag wurde leicht reduziert. 
Bei Redaktionsschluss gab es 
noch nicht mit allen Markt-
partnern eine Preiseinigung. 
Bei Schlachtkühen ist das An-
gebot ähnlich zur Vorwoche 
leicht rückläufig. Die Nach-
frage im Export ist freundlich 
und somit gelang es, die No-
tierung nach oben zu setzen. 
Im Bereich der Schlachtkalb-
innen ist es etwas schwieriger 
geworden, das Angebot am 
Markt zu platzieren, dennoch 
sind die Preise noch einmal 
stabil geblieben.

Schlachtkälber notieren 
gleich zu Vorwoche.

Preiserwartungen netto: 
Woche 11/2024 (Die angege-
benen Basispreise sind Bau-
ernauszahlungspreise ohne 
Berücksichtigung von Qua-
litäts- und Mengenzuschlä-
gen.) Jungstier HK R2/3: kei-
ne Einigung; Kalbin HK 3: 
4,38 Euro; Kuh HK R2/3: 2,95 
Euro; Schlachtkälber HK R2/3: 
6,65 Euro.

DI Werner Habermann

MARKT & PREISE ONLINE

LEBENDRINDER SCHWEINE & FERKELSCHLACHTRINDER
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MARKT AKTUELL

Preisaktualisierungen montags 
Schweinepreise freitags
www.ooe.lko.at/Markt & Preise

1,5 €/kg

2,0 €/kg

2,5 €/kg

3,0 €/kg

3,5 €/kg

4,0 €/kg

4,5 €/kg
4,20

Jän. Feb. März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.

Ferkel (Ö-PIG-Ferkel Basispreis) 2022
2023
2024

2021

1,0 €/kg

1,3 €/kg

1,6 €/kg

1,9 €/kg

2,2 €/kg

2,5 €/kg

2,16

Jän. Feb. März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.

Mastschweine (Basispreis Schweinebörse) 2022
2023
2024

2021

2,5 €/kg

2,9 €/kg

3,3 €/kg

3,7 €/kg

4,1 €/kg

4,5 €/kg 4,40

Jän. Feb. März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.

Kalbinnen Basispreis Rinderbörse R3 2022
2023
2024

2021

Preismasken-Anpassung mit 1. Jänner 2024  

1,75 €/kg

2,20 €/kg

2,65 €/kg

3,10 €/kg

3,55 €/kg

4,00 €/kg

3,29

Jän. Feb. März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.

Kühe Rinderbörse M-Rind GTF R3  (Basis 280kg)  2022
2023
2024

2021

KW1/2021 bis KW 14/2022: + 20 Cent/kg zum bisherigen Basispreis | Seit KW 15/2022 bis aktuell: + 35 Cent/kg

Jungsauen 

PIG-Austria Fortuna F1-Sauen:   12. bis 18. 3. 2024:     425 Euro

Schweinepreise 13. bis 19. 2. 2024

Preise in €/kg, ohne MwSt., Schlachthof

S E U R O S-P

Oberösterreich 2,21 2,11 1,96 – – 2,18

Ferkelmärkte 13. bis 19. 2. 2024

31 kg, 25 Stk., Mykoplasmen geimpft, (o. Fracht, o. MwSt.) 

OÖ VLV Bayern Ringgemeinschaft

Notierung 4,05 € 78,50 €

+/– Vorwoche + 0,15 €/kg + 4,00 €/Stk.

Erlös Ferkelerzeuger 104,66 € von 78,13 bis 83,13 €

Einkauf Mäster 105,53 € von 83,63 bis 88,63 €

3,0 €/kg

3,4 €/kg

3,8 €/kg

4,2 €/kg

4,6 €/kg

5,0 €/kg
4,56

2022
2023

2021

2024

Stiere Basispreis Rinderbörse R3 

Jän. Feb. März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.

Ø-Preise Rinderbörse KW 9/10

M-Kuh, Handelsklasse U (436,88 kg) 3,68 €/kg netto
M-Kuh, Handelsklasse R (357,69 kg) 3,42 €/kg netto
M-Kuh, Handelsklasse O (303,57 kg) 2,96 €/kg netto
Kalbin, Handesklasse R/U (318,57 kg) 4,71 €/kg netto

UMSTELLUNG KALBINNENPREISE

Aufgrund veränderter Marktgegebenheiten wurde die Preismaske bei 

Schlachtkalbinnen mit Jahreswechsel angepasst. Gute Schlachtkalbinnen- 

Qualitäten wird durch verbesserte Preise Rechnung getragen. Im Zuge 

der Anpassung wurde das Basisgewicht (270-400kg Schlachtgewicht) 

angehoben.
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Dr. Christian Rottensteiner

Die vergangenen Wochen wa-
ren von intensiven Holzernte- 
aktivitäten geprägt. Derzeit ist 
der Markt gesättigt, weshalb 
der Fokus auf der Schadhol-
zaufarbeitung und Borkenkä-
ferprophylaxe liegen sollte. 
Damit der Start ins Frühjahr 
nicht mit großen Waldlagern 
einhergeht, sind besonders 
größere Nutzungen hinsicht-
lich Menge und Übernahme-
zeitpunkt gut abzustimmen. 
Zu bedenken ist auch, dass der 
Winter zu Ende geht, die Wit-
terung relativ warm ist und 
daher die benötigte Energie-
holzmenge deutlich zurück-
geht. Es wird natürlich auch 
weiterhin Rundholz aller Sor-
timente benötigt. Die Markt-
lage ist aber fragil, weshalb 
der Holzabsatz schon vor dem 
Start der Motorsäge sicherge-
stellt sein muss.

Die Preisspanne für das 
Leitsortiment Sägerundholz 
Fichte Güteklasse B, Media 
2b+ reicht aktuell von 102 bis 
105 Euro pro Festmeter (netto, 
frei Straße). Die Preise am In-
dustrieholzmarkt sind kons-
tant und liegen sowohl beim 

Laub- als auch beim Nadel- 
faserholz bei rund 90 Euro pro 
Atrotonne.

Durch Nassschnee bzw. 
durch Stürme ist es im Winter 
vielerorts zu Wipfelbrüchen 
gekommen. Gebrochene 
Wipfel und stark geschädigte 
Bäume sind aus Forstschutz-
gründen spätestens jetzt auf-
zuarbeiten. Der Borkenkäfer 
wird in den kommenden Wo-
chen wieder aktiv und es gilt, 
die Fichtenbestände im Auge 
zu behalten.

Holzmarkt
Produktion dem Markt anpassen.

 LK OÖ

Holzmarkt OÖ, 28. Februar 2024
netto, ohne USt., frei LKW Straße

Fi-Sägerundholz, Güteklasse A/B/C, €/FMO*:

1a: 50 bis 55 1b: 78 bis 83 2a+: 102 bis 105

Fi/Ta/Ki/Lä-Faserholz, €/AMM:

85 bis 90

Laub-Faserholz (Bu/Es/Ah/Bi), €/AMM: 

88 bis 90

Brennholz 1 m lang – trocken, gespalten, ab Hof, €/RMM ohne MWSt.:

hart: 110 bis 125 weich: 80 bis 95

Ofenholz - Stückholz, ofenfertig, 33 cm lang, €/RMM ohne MWSt., ab Hof:

Raummeter, geschlichtet:
hart: 145 bis 162
weich: 109 bis 127

Raummeter, geschüttet:
hart: 88 bis 99
weich: 66 bis 77

Zu den genannten Preisbändern existieren am Brennholzmarkt regionale Unterschiede.  
FMO = Festmeter, mit Rinde geliefert, ohne Rinde gemessen; 
RMM = Raummeter, mit Rinde geliefert, mit Rinde gemessen; 
AMM = Atro-Tonne, mit Rinde geliefert und gemessen

Quelle: LK OÖ, Abteilung Forst- und Bioenergie, Dr. Christian Rottensteiner

Der Pferdemarkt hat sich in den 
letzten Jahren gut entwickelt. 
Momentan ist ein Plafond er-
reicht – ein Indiz dafür sind 
leicht sinkende Zugriffszahlen 
bei Verkaufsplattformen. Die 
wirtschaftlichen Unsicherhei-
ten haben sich bisher kaum auf 
den Markt ausgewirkt. Es ist je-
doch nicht auszuschließen, 
dass sie nun auch auf den Pfer-
demarkt durchschlagen.

Der Zuchtverband Stadl-Pau-
ra registriert 220 Norikerfoh-
len, 60 Haflingerfohlen, 220 
Österreichische Warmblutfoh-
len, 50 Isländerfohlen und 100 
Fohlen weiterer Rassen. Als ers-
te Verkaufsmaßnahme werden 
Fohlenchampionate durchge-
führt, dreijährig werden die 
Pferde zur Zuchtbuchaufnah-
me vorgestellt und es besteht 
die Möglichkeit, sie auf Basis-
prüfungen (Reitpferdechampi-
onate) vorzustellen. Auch Pfer-
demessen werden beschickt. 
Diese Veranstaltungen werden 
auch unter dem Gesichtspunkt 
der Vermarktung gesehen.

Grundsätzlich ist der Pferde-
markt stark differenziert und 
internationalisiert. Dement-
sprechend groß ist die Konkur-
renzsituation. Punkten kann 
man ausschließlich im Qua-
litätssegment, da die Konkur-
renz zu Billigimporten und 
Pferden aus nicht-organisierter 
Pferdezucht keine kostende-
ckende Zucht ermöglichen.

Exakte Preisangaben liegen 
nur in eingeschränkter Form 
vor, da der Verkauf überwie-
gend „frei“ erfolgt. Das Inter-
net spielt dabei eine sehr wich-
tige Rolle. 

Als ein Zeiger wurde in den 
letzten Jahren jeweils eine On-
line-Auktion durchgeführt. 
Die Noriker Fohlen-Auktion 
des Zuchtverbandes Stadl-Pau-
ra findet schon seit Jahren 
nicht mehr statt, da durch die 
zufriedenstellende Marktlage, 
die Auftriebszahlen zu gering 
waren.

 ■ Haflinger: An sich eine 
„schwierigere“ Rasse, weil die 

Marktmechanismen, durch 
starke Zuchtaktivität in Tirol, 
lange nur unzureichend wirk-
ten. In den letzten drei Jah-
ren gab es einen erfreulichen, 
preislichen Aufschwung.

 X Fohlen: 1.800 bis 3.000 
Euro; dreijähriges Reitpferd: 
6.000 Euro; Zuchtpferde: 4.000 
bis 10.000 Euro

 ■ Noriker: Gute Marktlage, 
im Zucht- und Freizeitbereich 
nachgefragt, auch in Deutsch-
land. Spezialnachfrage bei selte-
nen Farben (Tiger-, Plattensche-
cken, Mohrenköpfe).

Fohlen: 2.000 bis 4.000 Euro       
dreijährig: 4.500 bis 7.000 Euro, 
Zuchtpferde: 4.500 bis 10.000 
Euro

 ■ Österreichisches Warm-
blut: gute Marktlage, internati-
onale Sportpferdezucht, dem-
entsprechend groß ist auch die 
Konkurrenz.

 X Fohlen: 5.000 bis 10.000 
Euro, dreiährig: 12.000 bis 
25.000 Euro; Zuchtpferde: ab 
8.000 Euro

Weitere Rassen liegen eben-
falls in diesen Bereichen, wo-
bei Reitponys und Isländer, 
im oberen Bereich liegen und 
Extensivrassen wie Huzulen 
und Fjordperde im Bereich der 
Haflinger. Kleine Ponyrassen 
liegen etwas darunter.

Vatertiere/gekörte Hengste 
sind in dieser Aufstellung nicht 
enthalten. Ebenfalls nicht ent-
halten sind Ausreißer nach 
oben. So kosteten die teuersten 
Warmblutfohlen bei einer On-
line-Auktion 25.000 Euro, was 
auch für Championatsfohlen 
und außerordentlich qualitäts-
volle Jungpferde gelten kann.

DI Dr. Peter Zechner

Championatsfohlen sind „Preisaus-
reißer“ nach oben. LK OÖ/Zechner

Tiermarkt
Marktbericht Pferde

lk-newsletter
www.ooe.lko.at/ 
newsletter
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DI Franz Xaver Hölzl, BWSB

Die LK fordert das Prinzip „Frei-
willigkeit vor Zwang“. Details 
sind im lk-online nachzulesen.

Die bodennahe streifenför-
mige Ausbringung von flüssi-
gen Wirtschaftsdüngern stellt 
die zentrale Maßnahme dar, 
mit der die Wirksamkeit der 
Reduktion der Ammoniakver-
luste in der Wirtschaftsdün-
gerkette „Stall-Lager-Ausbrin-
gung“ geschlossen werden 
kann. Werden teure Maßnah-
men zur Reduktion der Ammo-
niakverluste im Stall und am 
Lager gesetzt, müsste sich der 
Stickstoffgehalt pro Kubikme-
ter Gülle erhöhen. Wird diese 
Gülle aber dann wiederum mit 
herkömmlichen Breitvertei-

lern ausgebracht, so wird ein 
höherer Anteil an Ammoniak 
in die Luft verloren gehen und 
nicht auf den Boden bzw. zu 
den Pflanzen gebracht.

Wird bis 2030 das festgelegte 
Ziel der Ausbringung von etwa 
15 Millionen Kubikmetern bo-
dennah ausgebrachter Menge 
erreicht, kann allein mit dieser 
Maßnahme etwa 50 Prozent 
des gesetzlich festgelegten Re-
duktionserfordernisses von ca. 
10.000 Tonnen Ammoniak ge-
schafft werden. Denn das Am-
moniak-Minderungspotenzial 
der Schleppschlauchtechnik 
gegenüber Breitverteilungs-
technik liegt bei 30 Prozent, 
der Schleppschuhtechnik bei 
50 Prozent und der Gülleinjek-
tion bei 80 Prozent.

Die zweite Hälfte der gesetzli-
chen Reduktionsverpflichtung 
soll einerseits durch die in der 
Ammoniak-Reduktions-Ver-

ordnung vorgeschriebenen 
Maßnahmen wie Einarbei-
tungsverpflichtung, spezielle 
Anforderungen an die Harn-
stoffdüngung oder die Abde-
ckung von Güllegruben, an-
dererseits durch weitere von 
ÖPUL- oder Investitionsför-
derung unterstützte Maßnah-
men erreicht werden. 

Freiwilligkeit vor Zwang 
– Abstockung ist ein 
klares Nicht-Ziel
Die Abstockung von Tierbe-
ständen, wie in anderen Län-
dern aus den Erfordernissen 
der Ammoniakreduktion he-
raus, ist ein absolutes Nicht-
Ziel! Denn es können die Am-
moniakminderungsvorgaben 
in Österreich auch mit anderen 
verträglicheren Maßnahmen 
erreicht werden, dies aber nur 

mit großer Anstrengung und 
hoher Beteiligung.

ÖPUL und Investitions-
förderung unterstützen 
bei der Umsetzung
Diese für die Landwirtschaft kost-
spieligen Lösungen sind in Anbe-
tracht der Betriebsstruktur in Ös-
terreich ohne Unterstützung der 
öffentlichen Hand nicht finan-
zierbar. Im Impulsprogramm 
wird die Investitionsförderung 
ab 1. Jänner 2024 für landwirt-
schaftliche Betriebe verbessert.

 ■ Auf der Homepage der 
Landwirtschaftskammern un-
ter www.lko.at bzw. auf der 
AMA-Homepage unter www.
ama.at sind die Maßnahmen- 
erläuterungsblätter für die ein-
zelnen ÖPUL-Maßnahmen 
veröffentlicht.

Bodennahe 
Gülleausbringung
Bodennahe Ausbringung flüssiger Wirtschafts-
dünger und Gülleseparation ist die zentrale 
ÖPUL-Maßnahme, um eine Reduktion der 
Ammoniak-Emissionen zu erreichen. Am Grünland erfolgt die bodennahe streifenförmige Ausbringung von 

Gülle am häufigsten mittels Schleppschuhtechnik. BWSB/Hölzl

Sonderthema

Bodennahe Gülle-Ausbringung verpflichtend 
oder freiwillig?
„Am 32. Dezember 2024 ist es zu spät!“
Mit der bodennahen streifenförmigen Ausbringung können ca. 50 Prozent des Reduktionserfordernisses 
erzielt werden. Ohne bodennahe Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern sind die Ziele der Am-
moniak-Emissionen unerreichbar.



18   Der Bauer   Sonderthema Bodennahe Gülleausbringung  13. März 2024

2023 wurden 
ca. 7,5 Millionen 
Kubikmeter flüssiger 
Wirtschaftsdünger 
bodennah ausgebracht

Aus Abbildung 1 ist ersichtlich, 
dass im ÖPUL 2007 (2007 bis 
2014) etwas über 2 Millionen 
Kubikmeter bodennah strei-
fenförmig ausgebracht worden 
sind. Im ÖPUL 2015 (2007 bis 
2022) hat die bodennahe Men-
ge bis zum Jahr 2020 ca. 3,2 Mil-
lionen Kubikmeter betragen. 
Ab dem Jahr 2021 ist die boden-
nahe Ausbringung dynamisch 
gewachsen. Im Jahr 2023 sind 
nunmehr über 7,4 Millionen 
Kubikmeter im ÖPUL beantragt 
worden. Es werden knapp 50 
Prozent der in Österreich bo-
dennah ausgebrachten Mengen 
in Oberösterreich ausgebracht.

Evaluierung der 
freiwilligen bodennahen 
Ausbringung Ende 2025
Laut Berechnungen (und 
durch die Ergebnisse der Agrar-
strukturerhebung 2020 bestä-
tigt) fallen in Österreich ca. 25 
Millionen Kubikmeter flüssige 
Wirtschaftsdünger an. Im Vor-
feld der Umsetzung der Ammo-
niak-Reduktions-Verordnung 
2023 wurde auch ganz intensiv 
die gesetzliche Verpflichtung 
zur bodennahen streifenförmi-
gen Ausbringung von flüssigen 
Wirtschaftsdüngern diskutiert. 
Wenn alle Betriebe mit mehr 
als 20 GVE auf allen Flächen 
in Österreich unter 18 Prozent 
Hangneigung die bodennahe 
Ausbringung umsetzen, ergibt 
das eine Menge von ca. 15 Mil-
lionen Kubikmetern. Das sind 
etwa 60 Prozent der in ganz Ös-
terreich anfallenden Menge.

In der Ammoniak-Reduk-
tions-Verordnung 2023 ist fest-
geschrieben, dass die im Hin-
blick auf die Einhaltung der im 
Emissionsgesetz Luft 2018 (in 
Umsetzung der EU NEC-Richt-
linie) festgelegten Verpflich-
tungen spätestens bis zum 31. 
Dezember 2025 einer Evaluie-
rung zu unterziehen sind, um 

die Zielerreichung für Ammo-
niak sicherzustellen. Dabei ist 
unter anderem zu überprü-
fen, ob die bodennahe Aus-
bringung von flüssigen Wirt-
schaftsdüngern gesetzlich an-
geordnet werden muss.

Daher sollte man in der 
Landwirtschaft in einer soli-
darischen Gesamtverantwor-
tung unbedingt danach trach-
ten, dass bis Ende 2025 im Rah-
men der ÖPUL-Maßnahme 
etwa 12 Millionen Kubikmeter 
des flüssigen Wirtschaftsdün-
gers bodennah streifenförmig 
ausgebracht werden. Denn bei 
dieser hohen Umsetzungsrate 
bestehen gute Chancen, dass 
nach Ablauf dieser GAP- und 
ÖPUL-Periode, das heißt nach 
2027, die Maßnahmen auch 
weiterhin durch die öffentli-
che Hand unterstützt werden 
können.

Bei rechtlicher 
Verpflichtung – keine 
Unterstützung im ÖPUL 
möglich

Sollte das Evaluierungsergeb-
nis aufgrund zu geringer Um-
setzung ergeben, dass eine ge-
setzliche Verpflichtung zur 
bodennahen Ausbringung 
wie z.B. in der Schweiz oder 
in Deutschland zur Zielerrei-
chung notwendig ist, dann 
können diese kostenintensi-
ven Maßnahmen nicht mehr 
durch ÖPUL-Maßnahmen un-
terstützt werden.

Abb. 1: Entwicklung der bodennahen Ausbringung seit 2007.
 Quelle: ÖPUL-Aktivitätsdaten, BML

Ziel 2030: Bodennahe 
Ausbringung von ca. 50 
Prozent der Rindergülle 
und von ca. 80 Prozent 
der Schweinegülle

Bis 2030 sollte die bodennah 
ausgebrachte Menge bei ca. 
15 Millionen Kubikmeter lie-
gen, damit nach dem Prinzip 
„Freiwilligkeit vor Zwang“ das 
Erfordernis einer gesetzlichen 
Verpflichtung endgültig nicht 
mehr gegeben ist.

Bei den Rinderbetrieben 
fallen ca. 17,5 Millionen Ku-
bikmeter Gülle an. Unter Be-
rücksichtigung der kleinen 
Betriebsstruktur, dem Anteil 
von 70 Prozent Berggebiet, den 
zahlreichen Steillagen etc. wird 
die bodennahe streifenförmige 
Ausbringung nur etwa für 50 
Prozent der Rindergülle, also 
für ca. 9 Millionen Kubikmeter 
als möglich eingeschätzt. 

Da die Rindergülle in ei-
ner zu dicken Konsistenz an-
fällt, eine hohe Verdünnung 
(mindestens 1 : 1) mit Wasser 
bei den meisten Betrieben aus 
technischen und ökonomi-
schen Gründen (erhöhter La-
gerraumbedarf, erhöhte Aus-
bringungsmengen, Güllegru-
be-Feld-Entfernung) nicht 
möglich ist, hat sich die Gül-
leseparierung als weiterer not-
wendiger Lösungsansatz ausge-
hend von der Praxis herauskris-
tallisiert. Denn eine möglichst 
dünne Gülle ist die Vorausset-
zung, dass diese schnell in den 

Boden einsickern und wirk-
sam werden kann. Eine dünne 
Güllekonsistenz ist auch die 
Voraussetzung, dass die bo-
dennahe streifenförmige Aus-
bringung problemlos funktio-
niert und dabei die Futterver-
schmutzung minimiert wird. 
Betriebe, bei denen die boden-
nahe streifenförmige Ausbrin-
gung technisch nicht möglich 
ist, können die Ammoniakver-
luste durch besondere Berück-
sichtigung des optimalen Aus-
bringungszeitpunktes, durch 
Gülleverdünnung (mindestens 
1 : 1) oder durch Gülleseparie-
rung minimieren.

Fazit – Appell zur 
Teilnahme

Neben der Verpflichtung zur 
Zielerreichung, der besseren 
Nährstoffeffizienz aufgrund der 
reduzierten Ammoniakemis-
sionen und neben der nach-
weislich besseren Futterqualität 
kommen aufgrund der deutlich 
geringeren Geruchsbelästigung 
durchwegs positive Rückmel-
dungen von der restlichen Be-
völkerung. Das heißt, dass die 
bodennahe streifenförmige 
Ausbringung die durch die Gül-
ledüngung häufig auftretenden 
Nachbarschaftskonflikte erheb-
lich vermindert. Daher wird 
an alle Betriebe mit relevanten 
Güllemengen und geeigneten 
Flächen appelliert, noch heu-
er die Weichen zu stellen (Ge-
meinschaftslösungen, Koopera-
tionen, Maschinenring, Lohn- 
unternehmer, …) und in die 
Maßnahme „Bodennahe Aus-
bringung von flüssigen Wirt-
schaftsdüngern“ und/oder Gül-
leseparierung bis Ende 2024 
einzusteigen. „Am 32. Dezem-
ber 2024 ist es zu spät!“ Denn 
nur Betriebe mit Teilnahme an 
der Maßnahme im Jahr 2025 
können in der Entscheidung 
„Freiwilligkeit oder Zwang“ ih-
ren Beitrag leisten.

 ■ Mehr Details:
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Investitionsförderung für bodennahe  
Gülleausbringung und Güllelagerung nutzen
Mit der Förderung der bodennahen Gülleausbringung und von abgedeckten Güllelagern soll ein wichtiger 
Beitrag zur Erreichung der NEC-Ziele geleistet werden.

DI Josef Stroblmair,  
Amt der OÖ Landesregierung

Dieser Beitrag enthält auszugs-
weise Bestimmungen im Be-
reich der einzelbetrieblichen 
Investitionsförderung. Umfas-
sende Details sind auf lk-online 
nachlesbar.

Förderung bodennahe 
Gülleausbringung: Was 
wird gefördert? 
Unter dem Fördergegenstand 
11 „Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Klima- und Umwelt-
wirkung“ werden folgende Ge-
räte gefördert:

 ■ Geräte zur bodennahen 
Gülleausbringung wie Schlepp-
schlauchverteiler und Schlepp-
schuhverteiler (samt Schneid-
werk mit Dosierverteiler und 
Montage) sowie Gülleinjektoren 
und Güllegrubber. Das Güllefass 
selbst wird nicht gefördert.

 ■ Gülleversc hlauc hung 
samt Exzenterschneckenpum-
pe, Pumpwagen, Schlauchhas-
pel, Schlauch mit Kupplungen 
und Kompressor zum Durch-
blasen. Die Verschlauchung ist 
nur bei bodennaher Ausbrin-
gung förderbar. 

 ■ Gülleseparatoren (mit 
Zulaufpumpe und Steuerung, 
jedoch ohne sonstiger Gül-
letechnik) und mobile Kom-
plettsysteme zur Güllesepara-
tion in Gemeinschaften (inkl. 
Schneidwerk, Zufuhr- und 
Filtratpumpe, Steuerung und 
Transportwagen).

Nicht gefördert werden: Gül-
lefässer, Dieselgeneratoren, Sta-
tionärmotoren, Güllecontainer, 
sonstige Technik und Zubehör, 

Selbstbauten sowie gebrauchte 
Maschinen und Geräte.

Der Fördersatz beträgt 40 
Prozent der Nettokosten.

Die Obergrenze der anre-
chenbaren Kosten je Betrieb 
beträgt je nach Standardout-
put max. 400.000 Euro Netto-
kosten für die Förderperiode 
2023 bis 2027. Für eingereichte 
Anträge ab 1. Jänner 2024 gibt 
es unter anderem für diese För-
dermaßnahme im Rahmen des 
Impulsprogramms ein zusätz-
liches Kostenkontingent von 
100.000 Euro, wodurch sich 
das betriebliche Kostenkontin-
gent auf 500.000 Euro Netto-
kosten erhöhen kann.

Förderung Güllelager

Gefördert werden Düngersam-
melanlagen für Flüssigmist mit 
fester Abdeckung und nach-
träglich errichtete Abdeckun-
gen. Als feste Abdeckung gel-
ten befahrbare/nicht befahrba-
re Betondecken und Zelt- bzw. 

Kuppeldächer.
Der Fördersatz beträgt 20 

Prozent der abgerechneten 
Nettokosten.

Für die fest verbundene Ab-
deckung wird zusätzlich zur 
Förderung laut Abrechnung 
ein pauschaler Zuschlag in der 
Höhe von 70 Euro pro Qua-
dratmeter bis zu einem max. 
Fördersatz von 50 Prozent ge-
währt.

Der pauschale Zuschlag wird 
bei unter Stallgebäuden liegen-
den geschlossenen Güllekel-
lern nicht berücksichtigt, weil 
dieser Baukörper dem Stallbo-
den zugerechnet wird.

Nicht gefördert werden offe-
ne Güllegruben, Güllelagunen 
und Güllekeller mit Spalten-
laufflächen.

 ■ Mehr Details:

Gülleverschlauchung mit Schleppschuhtechnik ist bodenschonend und effizient. BWSB/Hölzl

Zusätzliche lk-online Artikel zum Thema

 X Feinstaub ist vorrangig ein Thema der Gesundheit 
von DI Franz Xaver Hölzl, BWSB, LK OÖ  
 

 X Rindergülle wirtschaftlich bodennah ausbringen 
von DI Gerald Biedermann, LK NÖ 
 

 X Bodennahe Gülleausbringung kostet – zahlt sie sich auch aus? 
von DI Johannes Hintringer, MR OÖ



20   Der Bauer    Sonderthema Bodennahe Gülleausbringung  13. März 2024

Wind: km/h

Regen: %

7-Tage-Wetter 
auf einen Klick 

ooe.lko.at

Ing. Reinhard Resch, 
HBLFA Raumberg-Gumpenstein

Angesichts dieser Verhältnisse 
sind Fragen zur Futterqualität 
von Silagen für die Rinderwirt-
schaft in Österreich von großer 
Bedeutung. Dem Kernproblem 
der hohen Buttersäuregehalte 
in österreichischen Grassila-
gen wurde im LK-Silageprojekt 
2020 erhöhte Aufmerksam-
keit geschenkt. Details sind auf 
lk-online abrufbar.

Güllemanagement 
vs. Buttersäure in 
Grassilage 
Das bundesweite Projekt wurde 
von den Fütterungsreferenten 
der Landwirtschaftskammern 
der Bundesländer gemeinsam 
mit den Arbeitskreisen Milch-
produktion, dem Futtermittel-
labor Rosenau (LK Niederöster-
reich), den Landeskontrollver-
bänden (LKV) und der HBLFA 

Raumberg-Gumpenstein orga-
nisiert und mit insgesamt 890 
landwirtschaftlichen Betrie-
ben durchgeführt.

Ergebnisse zeigen eindeutig 

den Zusammenhang zwischen 
Silagequalität und dem Verfah-
ren der Gülleausbringung (Ab-
bildung 1). Eine leicht positi-
ve Wirkung hinsichtlich Sila-
gequalität konnte erzielt wer-
den, wenn kein Wirtschafts-
dünger oder Stallmistkom-
post gedüngt wurde, während 
die Grassilagen, die mit Gülle 
bzw. Jauche versorgt wurden, 

zu höheren Buttersäuregehal-
ten tendierten. Bei der boden-
nahen Ausbringung ergaben 
sich durch den Schleppschuh 
deutliche Vorteile in der Gär-
qualität und den präsumtiven 
sulfitreduzierenden Clostri-
dien (psC). Verhältnismäßig 
am schlechtesten schnitt die 
Breitverteilung mit dem Prall-
kopf ab, weil hier die Butter-
säuregehalte und die Keim-
zahlen an psC mehr als dop-
pelt so hoch waren als beim 
Schleppschuh. Die Güllever-
dünnung mit Wasser hatte 
unter konstantem TM-Gehalt 
bzw. Inhaltsstoffen statistisch 
gesehen nur einen zufälligen 
Effekt auf Buttersäure und psC.

 ■ Mehr Details:

Abbildung 1: Einfluss des Verfahrens der Gülleausbringung auf Buttersäurege-
halt und Clostridien (psC) von Grassilagen (LK-Silageprojekt 2020; TM 378 g/kg 
FM; XP 147 g; NDF 448 g; XA 97 g/kg TM; 19,4 m³ Gülle/ha)  
 HBLFA Raumberg-Gumpenstein/Resch

Bei bodennaher Gülleausbringung gerät weniger Futter mit Gülle in Kontakt als bei flächiger Ausbringung mit Breitvertei-
lern. HBLFA Raumberg-Gumpenstein/Resch

Welchen Einfluss hat die Gülledüngung auf 
die Grassilagequalität?
In der Praxis werden in Summe ca. 75 Prozent des Grundfutters durch Silierung konserviert, das ent-
spricht etwa einer Menge von 2,5 Millionen Tonnen Trockenmasse (TM) an Grassilage und 1,3 Millionen 
Tonnen TM an Maissilage.



Mag. Michael Fritscher, LK OÖ

Damit sich entsprechende Er-
träge vom Grünland realisie-
ren lassen, sind gut zusam-
mengesetzte Pflanzenbestände 
besonders wichtig. Die boden-
nahe streifenförmige Ausbrin-
gung von Gülle kann dazu ei-
nen wichtigen Beitrag leisten. 
Umfassende Details sind auf 
lk- online nachzulesen.

Die Menge allein macht 
es nicht

Die ausgebrachte Güllemen-
ge allein betrachtet, sagt am 
Grünland nur bedingt etwas 
über die tatsächliche Dünge-
wirkung und die für die Fut-
terpflanzen zur Verfügung ste-
henden Nährstoffe aus. Die 
Gülle muss auch die Möglich-
keit bekommen ihre Wirkung 
zu entfalten. In vielen Grün-
landbeständen liegt in die-
sem Bereich sehr viel Poten-
zial brach. Hohe Anteile von 
„Problemgräsern“ – in erster 
Linie die Gemeine Rispe oder 
das Flecht-Straußgras – verhin-
dern, dass der Wirtschaftsdün-
ger Gülle möglichst vollstän-
dig zur Wirkung kommen und 
zur Ernährung der hochwerti-
gen Futterpflanzen beitragen 
kann. Die negative Folge da-
raus sind Ammoniakemissio-
nen und verminderte Futterer-
träge und -qualitäten. 

Gülle muss auf den 
Boden gelangen

Rindergülle besteht jeweils zur 
Hälfte aus sofort pflanzenver-
fügbarem Ammoniumstick-
stoff sowie aus langsam wirk-
samen Stickstoff in organisch 
gebundener Form. Damit der 

organisch gebundene Stick-
stoff für die Grünlandpflanzen 
verfügbar wird, muss er vom 
Bodenleben aufgeschlossen 
werden. Bleibt das organische 
Material auf der Pflanzendecke 
der „Problemgräser“ liegen, 
kann dieser Umbau nicht er-
folgen. Damit steht ein großer 
Teil des in der Gülle vorhande-
nen Stickstoffs für die Futter-
pflanzen nicht zur Verfügung. 
Wachsen die Streureste mit 
dem nächsten Aufwuchs in 
die Höhe, landen diese bei der 
nächsten Nutzung im Silo. Als 
Konsequenz leidet die Silier-
barkeit des Erntegutes. 

Ein entscheidender Faktor 
ist die Fließfähigkeit der Gülle. 
Dünne Gülle versickert wesent-
lich besser im Boden – die Folge 
sind verminderte Ammoniake-
missionen und eine erhöhte 
Düngewirkung sowie eine ge-
ringere Futterverschmutzung. 
Das Risiko von Fehlgärungen 
im Silo wird ebenso verringert. 
Gülleseparierung und boden-
nahe streifenförmige Gülle-
ausbringung sind aus diesem 

Grund in Kombination zu se-
hen – beide Verfahren ergän-
zen einander.

Stark mit „Problemgräsern“ 
durchsetzte Grünlandbestän-
de müssen „güllefit“ gemacht 
werden, indem diese uner-
wünschten Arten aus dem Be-
stand entfernt werden. In der 
Praxis haben sich Grünland-
striegel mit 12 Millimeter star-
ken Zinken für diese Art der 
Grünlandsanierung gut be-
währt. Diese Bestände können 
die Gülle ideal verwerten und 
in Trockenmasse- und Eiweiß- 
ertrag umwandeln. 

Vorteile der boden-
nahen Ausbringung 
nutzen
Vorteil dieser Technik ist die di-
rekte Ablage des Wirtschafts-
düngers auf dem Boden und 
idealerweise zwischen den 
Pflanzen. Der Schleppschuh 
teilt dabei den Grünland-
bestand und legt den Wirt-
schaftsdünger verlustarm am 

Ort des tatsächlichen Bedarfs 
ab. Im Anschluss schließt sich 
der Pflanzenbestand wieder 
und beschattet den Boden. 
Dieser Effekt trägt ebenfalls 
zu einer Minderung der Am-
moniakverluste bei. Die bo-
dennahe Ausbringung am 
Grünland funktioniert umso 
besser, je weniger „Problem- 
gräser“ wie Gemeine Rispe 
oder Flecht-Straußgras im Be-
stand vorhanden sind. Sie 
dürfen im Grünlandbestand 
maximal eine untergeordnete 
Rolle spielen. 

Durch die Möglichkeit, die 
Gülle in bereits angewachsene 
Bestände auszubringen, ergibt 
sich durch die zeitliche Staf-
felung der Arbeitsspitzen eine 
zusätzliche Entlastung.

 ■ Mehr Details:
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Flecht-Straußgras und kein Boden mehr in Sicht LK OÖ/Fritscher

Passender Pflanzenbestand und bodennahe Ausbringungs-
technik sorgen für hohe Nährstoffeffizienz am Grünland 
An ertragsbetont bewirtschaftete Wiesenflächen werden hohe Ansprüche im Hinblick auf Trocken- 
masseerträge sowie Eiweißgehalte gestellt.
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DI Johannes Hintringer, 
Maschinenring Oberösterreich

Während die deutschen Nach-
barn bereits ab 2025 verpflich-
tend auch am Grünland die 
Gülle bodennah ausbringen 
müssen, setzt die österreichi-
sche Interessensvertretung un-
ter dem Motto „Freiwilligkeit 
vor Zwang“ auf finanzielle An-
reizförderung und intensive 
Beratungstätigkeit, um die not-
wendigen Reduktionsziele laut 
Ammoniakreduktionsverord-
nung (NEC-Richtlinie) auf die-
sem Wege zu erreichen. In der 
Technik hat sich in den letzten 
Jahren viel getan.

 ■ Details dazu sind auf 
lk-online nachzulesen.

Die einfachste Form der bodennahen Ausbringung ist der 
Schleppschlauch: herunterhängende Schläuche legen die 
Gülle streifenförmig am Boden ab. In der Ausführung einer 
Gülleverschlauchung ist es eine besonders bodenschonen-
de Form der Gülleausbringung (geringes Gewicht).

Bei einem Schleppschuhverteiler sind – im Unterschied 
zum Schleppschlauch – die Schlauchabgänge an Blatt- 
federn befestigt. Kufen an der Unterseite teilen den Pflan-
zenbestand bzw. ritzen den Boden leicht an.  
 Fotos: MR OÖ/Hintringer

Bodennahe Gülleausbringung:  
Stand der Technik
Die bodennah ausgebrachte Güllemenge wurde in den letzten Jahren deutlich gesteigert. Dies ist erfreu-
lich, weil dadurch die Nährstoffeffizienz erhöht und Ammoniakemissionen reduziert werden konnten.

Roman Braun, DI Johannes Hintringer, 
Maschinenring Oberösterreich

Oft besteht aber auch die Mög-
lichkeit, bereits bestehende 
Technik nachzurüsten. Folgen-
der Auszug eines Leitfadens 
soll eine Hilfestellung zum 
Nachrüsten liefern.

 ■ Auskunft beim Herstel-
ler des Güllefasses einholen, 
ob Nachrüsten grundsätzlich 
möglich ist?

 X JA
Höchst zulässiges Gesamtge-

wicht muss eingehalten wer-
den: abhängig von höchst zu-
lässiger Stützlast (Anhänge-
vorrichtung am Traktor) und 
höchst zulässiger Achslast (z.B. 
acht Tonnen, zehn Tonnen, 

bis maximal zwölf Tonnen je 
Achse)

 X NEIN
a) Nein, definitiv nicht mög-

lich
b) Nein, grundsätzlich nicht, 

mit Einschränkung aber schon 
möglich:

Kommt es z.B. zu einer Über-
schreitung des höchst zuläs-
sigen Gesamtgewichtes (z.B. 
zehn Kubikmeter Einachs-Fass 
mit Schleppschuh), gibt es Her-
steller, welche die Landwirte 
darauf hinweisen, dass sie voll-
beladen nicht mehr auf öffent-
lichen Straßen fahren dürfen 
(Landwirt bestätigt mit Unter-
schrift, dass er informiert wor-
den ist). Wird dennoch vollbe-
laden auf der Straße gefahren 

und es kommt im schlimms-
ten Fall zu einem Unfall, kann 
das überladene Fahren als grob 
fahrlässige Handlung einge-
stuft werden (Auswirkung 
auf Versicherungsschutz und 
Strafausmaß).

 ■ Auskunft beim Hersteller 
des Güllefasses über die Trag-
kraft der Montagepunkte, die 
am Fass vorhanden sind? Davon 
hängt es auch ab, welche Vertei-
ler aufgebaut werden können.

 ■ Aufbau durch Fachfirma 
oder Eigenaufbau.

 ■ Mehr Details: Nachrüst-Schleppschuhverteiler 
der Firma Möscha. Der Hersteller 
des Pendelverteilers baut jetzt auch 
Schleppschuhverteiler und hat sich 
auf Nachrüstlösungen in möglichst 
leichter Bauweise spezialisiert. MR OÖ

Nachrüsten bodennaher Gülletechnik –  
was ist zu beachten?
Viele Betriebe entscheiden sich beim Kauf der bodennahen Technik für ein neues Güllefass.
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DI Alfred Pöllinger-Zierler,  
Roland Gutwenger Bakk. techn., 
HBLFA Raumberg-Gumpenstein

Bodennahe 
Ausbringtechnik auch 
am Hang möglich/
notwendig?
Die Flüssigmistausbringung auf 
Grünland mit einem Schlepp-
schuhverteiler ist die effizien-
teste Maßnahme, um Ammoni-
akemissionen und damit Stick-
stoffverluste zu verringern. Im 
Schnitt aller dazu durchgeführ-
ten Versuche gehen dabei 50 
Prozent weniger Stickstoff ver-
loren als im Vergleich zur Breit-
verteilung.

In den allermeisten Fällen ist 
eine bodennahe Ausbringung 
von Gülle in Hanglagen entwe-
der aus technischen oder orga-
nisatorischen Gründen nicht 
möglich. In einigen Fällen ist 
das durchaus möglich bzw. 
können gegebenenfalls andere 
ammoniakreduzierende Maß-
nahmen gesetzt werden.

Die Gülleverschlauchung 
in Kombination mit einem 
Schleppschuhverteiler bietet für 
arrondierte Betriebe mit Hän-
gen bis zu einer Hangneigung 
von 30 bis 35 Prozent in Schich-
tenlinie gefahren oder bis zu 45 
Prozent bergauf und bergab ge-
fahren die Möglichkeit, diese 
emissionsmindernde Technik 
zu nutzen. Gleichzeitig steht 
diesen Betrieben dann die För-
derung von 1,40 Euro pro Ku-
bikmeter mit dieser Technik 
ausgebrachter Gülle zu (siehe 
ÖPUL-Fördermaßnahme „Bo-
dennahe Wirtschaftsdüngeraus-
bringung“). Eine Fassausbrin-
gung mit Schleppschlauchver-

teiler ist bis zu einer Hangnei-
gung von rund 30 Prozent mit 
einem Bergfass (5 bis 6,5 Kubik-
meter) aus technischer Sicht in 
Querfahrt möglich.

Verpflichtend wird die boden- 
nahe Gülleausbringung im 
Berggebiet keinesfalls werden 
– wenn dann nur auf Flächen, 
die sich in Gunstlagen befinden 
und/oder maximal 18 Prozent 
Hangneigung auf mehr als 30 
Prozent des Einzelschlages und 
eine entsprechende Schlaggrö-
ße aufweisen.

Wie kann man 
beim Ausbringen im 
Berggebiet gasförmige 
Stickstoffverluste 
reduzieren?

Um auch ohne bodennaher 
Ausbringtechnik und ohne 
Gülleseparierung gasförmige 
Stickstoffverluste reduzieren 
zu können, braucht es weite-
re spezielle Voraussetzungen – 
das gezielte Nutzen der Witte-

rungsbedingungen. In Hangla-
gen kann Gülle in der Regel 
nicht bei Regenwetter ausge-
fahren werden – die Abrutsch-
gefahr ist deutlich zu groß.

Auf Flächen, die mit Feldwe-
gen durchschnitten sind, kann 
Gülle mit Weitwurfdüsen bei 
leichtem Regenwetter ohne 
merklichen Windeinfluss sehr 
emissionsarm ausgebracht 
werden. Problematisch ist die-
se Ausbringtechnik allerdings, 
wenn es warm und windig ist, 
da geht dann gleich einmal 100 
Prozent des in der Gülle flüch-
tigen Ammonium-Stickstoffes 
verloren. Das sind dann bei 15 
Kubikmeter Ausbringmenge 
pro Hektar zwischen 22 und 30 
Kilogramm Stickstoff pro Hek-
tar oder zwischen 33 und 40 
Euro pro Hektar. Auf arrondier-
ten Betrieben mit entsprechen-
der Wasserverfügbarkeit ist die 
Wasserverdünnung der Gül-
le im Verhältnis von 1 : 1 eine 
gute Möglichkeit, die Ammo-
niakemissionen und die Ge-
fahr der Futterverschmutzung 
zu reduzieren. 

Fazit

Die erschwerten Bedingun-
gen der Bewirtschaftung im 
Berggebiet erlauben keinen 
nennenswerten Einsatz der 
bodennahen, emissionsmin-
dernden Gülleausbringtech-
nik (Schleppschlauch-/-schuh-
verteiler). Dennoch sind ein-
zelne Maßnahmen im Sinne 
einer effizienten, ressourcen-
schonenden – „Stickstoffeffi-
zienz“ – Landwirtschaft ent-
lang der Wirtschaftsdünger- 
kette möglich und sinnvoll. 
Eine Verpflichtung zur boden-
nahen Gülleausbringung wird 
es für Berggebiete mit Hangaus-
bringung sicher nicht geben. 
Die Reduktion von Ammoniak- 
emissionen sollte aber jeden-
falls das Ziel sein.

 ■ Mehr Details:

Im Berggebiet ist die Kombination von Schleppschuh-/-schlauchverteiler und Verschlauchung eine Möglichkeit für arron-
dierte Betriebe bis zu einer Hangneigung von 35 Prozent in Querfahrt und 45 Prozent in Bergauf- und -abfahrt . 
 HBLFA Raumberg-Gumpenstein/Pöllinger-Zierler

Emissionsarmes Wirtschaftsmanagement 
im Berggebiet
Das Thema „Emissionsarmes Wirtschaftsdüngermanagement“ zur notwendigen Reduktion der 
Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft ist kein reines „Gunstlagenthema“, sondern betrifft in Teil-
bereichen auch die Berglandwirtschaft. Details dazu sind auf lk-online nachzulesen.
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DI Johannes Hintringer, 
Maschinenring Oberösterreich

Es gibt unterschiedliche 
Formen von Kooperationen:

 ■ Leihgeräte:
Verschiedene Lohnunter-

nehmer bieten Leihfässer an. 
Diese sind ideal zum Auspro-
bieren der Technik, ohne dass 
sofort Investitionskosten zu 
tragen sind. Ist man mit der 
Technik vertraut, kann man 
immer noch gemeinschaft-
lich oder einzelbetrieblich in 
die Technik investieren – oder 
man verwendet diese Leihfäs-
ser dauerhaft.

 ■ Maschinengemein-  
  schaften:

Dabei handelt es sich meist 
um Kostenteilungsgemein-
schaften, bei denen sich Land-
wirte zusammenschließen, um 
die Kosten gemeinsam zu tra-
gen. Dadurch kann eine Aus-
lastung – vor allem für kleinere 

Betriebe – erreicht werden.
 ■ Auslagerung als Kom-

plettdienstleistung:
Auch die Auslagerung kann 

eine Möglichkeit sein. Größer 
werdende Betriebe haben oft 
kaum freie Arbeitskapazitäten. 
Die Zeit kann womöglich im 
Stall, wo die Wertschöpfung 
auf viehhaltenden Betrieben 
stattfindet, oft genauso sinn-
voll eingesetzt werden. Um-
gekehrt können Dienstleister 
oder Lohnunternehmer durch 
den überbetrieblichen Einsatz 
eine Auslastung erreichen.

Generell zu Kooperatio-
nen:

Gerade wenn es um Gemein-
schaftsmaschinen geht, soll-
ten die Gemeinschaftsmit-
glieder miteinander ein gutes 
Auslangen finden. Ein sorgsa-
mer Umgang mit den Maschi-
nen ist Voraussetzung für eine 
gute Kooperation. Ein ordent-
liches Vertragsregelwerk ist die 

Basis für eine gute Zusammen-
arbeit („strenge Rechnung, 
gute Freunde“).

Die bodennahen Gülletech-
niken haben einen weiteren 
wesentlichen Vorteil (im Ver-
gleich zu den breitwürfigen 
Techniken): Das Zeitfenster zur 
Gülleausbringung wird grö-
ßer. Das Motto „Ladewagen ab, 
Güllefass an“ trifft nicht mehr 
zwingend zu. Kooperationen 
sind einfacher möglich, da es 
nicht so kritisch ist, wenn das 

Gemeinschaftsfass oder das 
Leihfass unmittelbar nach der 
Ernte nicht frei ist oder der 
Dienstleister/Lohnunterneh-
mer nach der Ernte nicht Zeit 
hat. Es kann und soll auch im 
bereits angewachsenen Grün-
landbestand gedüngt werden.

 ■ Mehr Details:

DI (FH) Helmut Scherzer, Vereinigung 
Lohnunternehmer Österreich (VLÖ)

Im Bereich der bodennahen 
Gülleausbringung erstreckt 
sich das Angebot zum einen 
auf die Ausbringung mittels 
Schleppschuh- und Schlepp-
schlauchtechnik, zum anderen 
wird die Bodenbearbeitung mit-
tels Güllegrubber oder auch die 
Verteilung mittels Schlitztech-
nik im Grünland durchgeführt. 
Bei der gleichzeitigen Einarbei-
tung und bei Anwendung der 
Schlitztechnik kann gut homo-
genisierte Gülle ohne Verdün-
nung zum Einsatz kommen. 

Das schafft für den Landwirt Ar-
beitsvereinfachung und bietet 
eine effiziente und kostengüns-
tige Lösung. Mit dem Angebot 
des Lohnunternehmers können 
sich Landwirte teure Investiti-
onen und Zinskosten ersparen, 
moderne und schlagkräftige 
Technik nutzen und die Liquidi-
tät für ihren Betrieb verbessern. 

Kurze Einsatzzeiten 
fordern zuverlässige 
Partner
Kurze Arbeitsfenster fordern leis-
tungsfähige Technik: Aus die-

sem Grund wird von den Land-
wirten das Angebot von Loh-
nunternehmen immer stärker 
angenommen. Mit dem Zukauf 
von Arbeitserledigungen lässt 
sich der land- und forstwirt-
schaftliche Betrieb flexibler ge-
stalten, die wirtschaftliche Situ-
ation verbessern und wertvolle 
Arbeitszeit einsparen. Betriebli-
che Entwicklungsschritte lassen 
sich damit leichter realisieren.

 ■ Mehr Details:

Mit dem Schleppschuh kann in den angewachsenen Grünlandbestand gedüngt 
werden. Die Zeitfenster zur Gülleausbringung werden länger.  
 Maschinenring OÖ/Hintringer

Wirtschaftsdünger können im Frühjahr 
in einem Arbeitsgang ausgebracht 
und eingearbeitet werden. Damit wird 
die Einarbeitungspflicht erfüllt. VLÖ

Kooperationen sind weiterhin zeitgemäß
Wie bei jeder anderen Maschine auch, gilt auch bei den zeitgemäßen Gülletechniken: Es muss nicht 
immer eigenmechanisiert werden.

Bodennahe Gülleausbringung von 
Lohnunternehmen
Lohnunternehmer sind Dienstleister für Land- und Forstwirte.
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DI Thomas Wallner

Zum Schutz der allgemeinen 
Wasserversorgung sowie zur Si-
cherung der künftigen Trink- 
und Nutzwasserversorgung 
kann die Behörde ein Schonge-
biet verordnen.

Wasserschongebiete schüt-
zen besonders wichtige Grund-
wasservorkommen. Dabei gel-
ten spezielle Auflagen, Nut-
zungseinschränkungen, Ver-
bote und Gebote, die eingehal-
ten werden müssen.

 ■ Sind meine Flächen be-
troffen?
Zum Wasserschongebiet wird 
ein (meist größeres) Gebiet per 
Verordnung des Landeshaupt-
mannes erklärt. Schongebiete 
sind besonders zum Schutz der 
Poren-Grundwasserkörper im 
Alpenvorland, von Karstgebie-
ten, der Tiefengrundwässer der 
Molassezone sowie der tertiä-
ren Becken im Kristallin erfor-
derlich. Eine direkte Informa-
tion an Flächennutzerinnen 
und Flächennutzerüber das 
Bestehen eines Wasserschon-
gebietes erfolgt nicht – die In-

formation muss eigenständig 
eingeholt werden (im Gegen-
satz zu Wasserschutzgebieten 
– Bescheid).

Ob meine Flächen in einem 
Wasserschongebiet liegen, 
kann einfach über „DORIS- 
Weboffice“ eruiert werden 
(Karten „Wasser und Geolo-
gie“, Ansicht „Trinkwasser/
BWSB“).

Die Ansicht „Trinkwasser/
BWSB“ im Doris zeigt immer 
den aktuellsten Stand an. Die 
Ansicht ist unabhängig von 
der Themenkarte (z.B. „Wasser 
und Geologie“) auf dem Smart-
phone und dem Computer ab-
rufbar.

 ■ Wasserschongebiete kön-
nen auch über den Agraratlas 
(https://www.agraratlas.ins-

pire.gv.at/) identifiziert wer-
den. Durch Anklicken von 
„PSM-Schutzgebiete (WRRL)“ 
wird das jeweilige Schonge-
biet in der Karte eingezeichnet. 
Hierbei ist allerdings Vorsicht 
geboten, da nur einmal jähr-
lich eine Aktualisierung erfolgt 
und somit kurzfristigere An-
passungen noch nicht enthal-
ten sind. Also sollte man zur Si-
cherheit immer mit Doris ver-
gleichen.

 ■ Pflanzenschutzauflagen 
in Wasserschutz- und -schon-
gebieten: Der Einsatz von Her-
biziden mit den Wirkstoffen 
Terbuthylazin (z.B. „Aspect 
Pro“ etc.), Metazachlor („Bu-
tisan“, „Fuego“ etc.) und Di-
methachlor („Colzor trio“) ist 
in Wasserschutz- und -schon-
gebieten nicht erlaubt. Diese 
Wirkstoffe sind sehr leicht aus-
waschbar und werden verbrei-
tet im Grund- und Trinkwasser 
nachgewiesen. Dabei sind die 
Kulturen Mais, Raps und Kohl-
gemüse betroffen.

Wer an der ÖPUL-Maßnah-
me „Vorbeugender Grundwas-
serschutz – Acker“ teilnimmt, 
darf diese Wirkstoffe in der Ge-
bietskulisse bei Mais, Sorghum 
und Raps ebenfalls nicht an-
wenden.

 ■ Wichtig ist auch, dass 

eine lückenlose Dokumen-
tation der Pflanzenschutz-
maßnahmen (Was?/Wann?/
Wo?/Wieviel?) durchgeführt 
wird. Dafür eignet sich z.B. der 
ÖDüPlan Plus (www.oedue-
planplus.at) besonders gut.

 ■ Fazit: Wasserschutz- und 
Wasserschongebiete sichern 
unsere Wasserversorgung 
nachhaltig. Die geltenden 
Auflagen sind jedenfalls ein-
zuhalten und können seitens 
des Landes OÖ bzw. durch die 
AMA etwa auch im Zuge von 
Blatt- und Bodenproben kont-
rolliert werden. Jede/r Flächen-
bewirtschafter/in ist für die 
Einhaltung der Auflagen selbst 
verantwortlich.

 ■ Details bei der Boden.
Wasser.Schutz.Beratung unter 
T 050 6902-1426, E bwsb@lk-
ooe.at oder www.bwsb.at.

Wasserschongebiete –  
Auflagen zum Pflanzenschutz beachten
Schutz von größeren Wasserversorgungsanlagen durch Schongebiete.

Darstellung der Wasserschongebiete im Doris (www.doris.at). Quelle: www.doris.at

Auflagen bei Wasserschutz- und -schongebieten beachten. BWSB/Wallner

Beim Pflanzenschutz bei Mais sollte 
man generell auf Produkte mit dem 
auswaschungsgefährdeten Wirkstoff 
Terbuthylazin verzichten – nicht nur in 
Wasserschutz- und -schongebieten. 
 BWSB/Wallner

Starker Partner, klarer Weg
ooe.lko.at/beratung
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Schneebruch und Sturm-
schäden haben im Winter 
zu Wipfelbrüchen und 
umgestürzten Bäumen 
geführt. 

Dr. Christian Rottensteiner

Dieses Schadholz lockt Borken-
käfer an, weshalb das Material 
bis zum Frühjahr aufgearbeitet 
werden muss.

Die rechtzeitige Aufarbei-
tung von Wipfelbrüchen so-
wie von geworfenen und ge-
brochenen Bäumen ist die 
wirksamste Vorbeugung gegen 
einen Borkenkäfer-Neubefall. 
Ebenso kann das Umrändeln 
von aufgearbeiteten Schad-
flächen aus dem Vorjahr und 
die Schlägerung von Bestan-
desresten einen wichtigen Bei-
trag leisten, um eine weitere 
Ausbreitung der Borkenkäfer 
zu verhindern. Spätestens bis 
zum Frühling müssen zudem 
befallene Bäume mit darin 
überwinternden Käfern ent-
fernt werden. Steigt die Tem-
peratur über 16,5 Grad Celsius 
und werden die Tage länger – 
ungefähr Ende März/Anfang 
April – beginnen die Borken-
käfer erneut auszuschwärmen 
und neue Bäume zu befallen.

Förderung für 
Verhacken von Restholz 
und Fangbaumvorlage
Vielerorts werden gebroche-
ne Wipfel auf Energieholzhau-
fen für eine spätere Verwer-
tung in Biomasseheizwerken 
zwischengelagert. Aus Forst-
schutzsicht ist dies proble-
matisch, insbesondere dann, 
wenn sich die Restholzhau-
fen in unmittelbarer Nähe zu 
Fichtenbeständen befinden. 
Dabei handelt es sich um eine 
Brutquelle für Borkenkäfer, wo-
von ausgehend wiederum ge-
sunde Fichten befallen werden.

Um dem entgegenzuwirken, 
gibt es im Programm der länd-

lichen Entwicklung eine Förde-
rung fürs Verhacken von befal-
lenem und befallstauglichem 
Fichtenrestholz. Darüber hin-
aus wird auch die Fangbaumvor-
lage gefördert. Wichtig ist es, die 
Förderung schon vor der Umset-
zung zu beantragen, also noch 
bevor der Hacker beauftragt wird 
bzw. die Fangbäume vorgelegt 
werden.

Schadholzaufarbeitung 
birgt erhöhtes 
Unfallrisiko
Bei der Schadholzaufarbeitung 
ist höchste Vorsicht geboten. 
Geworfene Bäume sind meist 
verspannt. Mit Traktor und 
Seilwinde müssen die Bäume 
zuerst entzerrt werden, bevor 
mit der eigentlichen Aufarbei-
tung begonnen werden kann. 

Die Druck- und Zugverhält-
nisse im Stamm müssen beur-
teilt werden. Der Schnitt muss 
immer an der Druckseite be-
gonnen und an der Zugsei-
te fertiggeschnitten werden. 
Wurzelballen müssen beim 
Trennschnitt mit einer Seil-
winde gegen Überkippen ge-
sichert werden. Eventuell ist 
auch anstelle der motormanu-
ellen Aufarbeitung der Einsatz 
eines Harvesters zu überlegen.

Wipfelbrüche als Risiko für 
Borkenkäferbefall

Wipfelbrüche sind möglichst rasch 
aufzuarbeiten, um einer Borkenkäfer-
vermehrung vorzubeugen. LK OÖ/Reh

Praxisorientiertes 
Fischotter- 
Management
Zum Schutz der regiona-
len Teichwirtschaft ermög-
licht das Land OÖ die zeit-
lich begrenzte Entnahme 
von Fischottern im Umfeld 
von Teich- und Zuchtanla-
gen. Grundlage hierfür ist 
das Kontingent C der OÖ. 
Fischotter-Verordnung.

„Fischotter plündern 
nicht selten ganze Teich-
anlagen. Um die regionale 
Teichwirtschaft zu schüt-
zen und die Inlandsversor-
gung mit heimischem Fisch 
zu stärken, braucht es ent-
sprechende Schutzmaß-
nahmen. Nachdem uns die 
Uni Graz im Rahmen des 
Fischotter-Monitoring ei-
nen günstigen Erhaltungs-
zustand und wachsende 
Fischotter-Bestände attes-
tiert, sind Entnahmen auch 
im Hinblick auf den Ar-
tenschutz ein verträglicher 
Schritt“, so Agrar-Landes-
rätin Michaela Langer-We-
ninger.

Entnahmen sind im Zeit-
raum von 1. Februar 2024 
bis 30. November 2024 an 
Fischteich- und Fischzucht- 
anlagen mit einer Größe von 
mehr als 6.500 Quadratme-
tern erlaubt – vorausgesetzt, 
die beabsichtigte Entnahme 
wird bei der OÖ. Landesre-
gierung angezeigt.

 ■ Mehr Details unter:

Land OÖ

Fischotter-Entnahmen müssen 
beim Land OÖ angezeigt wer-
den. AdobeStock/slowmotiongli

Mühlviertel: Zwei 
bestätigte Risiko- 
wölfe zur Entnah-
me freigegeben

Ende Februar wurden Wöl-
fe in unmittelbarer Nähe ei-
nes bewohnten Bauernho-
fes in der Gemeinde Liebe-
nau während der Aktivitäts-
zeit des Menschen vergrämt. 
Am 7. März wurde der Be-
hörde ein weiteres Ereignis 
vom 2. März gemeldet. Ein 
Wolf hat sich zur Tageszeit 
einer spazierenden Familie 
im Bereich der Gemeinde 
Unterweißenbach auf unter 
50 Metern angenähert und 
konnte nur schwer vergrämt 
werden.

Aufgrund der Regelungen 
der OÖ. Wolfsmanagement-
verordnung ist damit von 
einem weiteren Risikowolf 
auszugehen, der nunmehr 
bis einschließlich 30. März 
innerhalb eines Umkreises 
von zehn Kilometern (aus-
gehend vom Vergrämungs-
ort in Unterweißenbach) 
entnommen werden kann. 
Die verantwortlichen 21 
örtlichen Jagdausübungsbe-
rechtigten, die Bezirksjäger-
meister, 14 Gemeinden und 
die Bezirkshauptleute von 
Freistadt und Perg werden 
informiert.

Zusätzlich ist eine zweite 
Abschusserlaubnis für den 
Risikowolf im Raum Sandl 
offen. Dieser darf noch bis 
einschließlich 25. März (im 
Bezirk Freistadt) entnom-
men werden.

Land OÖ

Im Mühlviertel wurden zwei 
Risikowölfe zur Entnahme freige-
geben. AdobeStock/ AB Photography
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DI Christine Braunreiter

Der Erbhof der Familie Pfef-
fer, das Dondlbauergut, befin-
det sich am Fuße des Mond-
sees, am Gaisberg. Im Jahr 1416 
wurde der Bauernhof der Fa-
milie Pfeffer erstmals urkund-
lich erwähnt. Viele Generati-
onen der Familie haben den 
Erbhof seither bewirtschaftet. 
Was damals begonnen hat, 
ist seit kurzem nun offiziell: 
Agrar-Landesrätin Michaela 
Langer-Weninger, Bürgermeis-
ter Johann Dittlbacher und 
Rudolf Stockinger, Dienststel-
lenleiter der Bezirksbauern-
kammer Vöcklabruck, haben 
die Erbhoftafel an die Familie 
Pfeffer übergeben.

Daniela und Hans-Peter Pfef-
fer haben sich bei der Hofüber-
nahme 2015 auf Damwild spe-
zialisiert.

Gehegefläche und 
Besatz

Der Bestand, der auf mitt-
lerweile 45 Stück gewachsen 
ist, beweidet circa drei Hekt-
ar rund um den Hof. Auch die 
Steilflächen vor dem Haus wer-
den vom Damwild ideal abge-
grast. Durch Koppelung ist es 
möglich, im Sommer Heu und 
Grummet herzustellen, das 
wiederum im Winter als Rau-
futter dient. Ein perfekt abge-
stimmter Futterplan versorgt 

die Tiere das ganze Jahr über 
mit wertvollen Nährstoffen. In 
der Winterzeit wird zusätzlich 
feines Heu angeboten.

Das Damwild vom Dondl-
bauergut hat eine starke Ge-
netik und ist sehr zutraulich. 
Tochter Magdalena (acht Jah-
re) und Sohn Johannes (sechs 
Jahre) helfen schon fleißig mit 
und kümmern sich eifrig um 
die Tiere. Das tägliche Füttern 
und mit dem Bestand zu reden, 
ist schon zur Selbstverständ-
lichkeit geworden. Dieser re-
gelmäßige Kontakt bringt Ruhe 
in die Herde und stärkt das Ver-
trauen auf beiden Seiten.

Die Ruhe und Vertrautheit 
des Dondlbauer-Wildes ist be-
sonders beim Lebendverkauf 

wichtig. Gerade bei der Blutauf- 
frischung sind diese Attribute 
- neben einer starken Genetik 
- sehr gefragt. Spießer, Schmal-
tiere und Hirsche werden nar-
kotisiert, entwurmt und auf 
Wunsch auch innerhalb Öster-
reichs zugestellt. Auch Wild-
fleisch wird verkauft.

Die Wiesen werden selbst 
von der Familie bewirtschaftet 
und Raufutter wird verkauft. 
Das Obst der 95 Obstbäume 
wird für den Eigenbedarf und 
zum Verkauf von Most und 
Schnaps genutzt. Die Bewirt-
schaftung der Bienenstöcke 
dient zur Bestäubung der Obst-
bäume und für Honig. Außer-
dem hält Familie Pfeffer auch 
Puten, Weidegänse und Hüh-
ner auf ihrem Betrieb.

Unser 
Betrieb
Tiefgraben, 
Bezirk Vöcklabruck

Damwild im Mondseeland
Am Erbhof der Familie Pfeffer, vulgo „Dondlbauergut“, hat man sich auf Damwild spezialisiert.

Der Erbhof der Familie Pfeffer (im Bild links) aus der Vogelperspektive. Atelier Architekt Pfeffer

Betriebsspiegel

 X 45 Stück Damwild

 X 20 Puten

 X 20 Weidegänse

 X 20 Hühner

 X 5 Hektar Wald

 X 10 Hektar Wiese

 X 95 ObstbäumeEindrücke am Betrieb (v.l.): Familie Pfeffer; Damwild am Mondsee; Familie Pfeffer mit Funktionären (v.l.): Bgm. Johann 
Dittlbacher, DI Rudolf Stockinger, LR Michaela Langer-Weninger, PMM, DI Hans-Peter Pfeffer, Mag. Daniela Pfeffer mit 
Kindern Magdalena und Johannes, DI Johannes und Cornelia Pfeffer. Fotos: Atelier Architekt Pfeffer (1, 2), Daniel.Ebner.Photography (3)
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Landwirtschaftskammer OÖ

Oberösterreichs Direktver-
markter stellten auch in die-
sem Jahr bei den Produktprä-
mierungen für bäuerlich pro-
duzierte Lebensmittel auf der 
Ab Hof-Messe Wieselburg ihr 
hohes Qualitätsniveau un-
ter Beweis. 32 von ihnen wur-
den am 8. März im Zuge der 
Urkundenverleihung durch die 
Messe Wieselburg für ihre her-
vorragende Produktqualität 
mit Goldenen Birnen, Golde-
nen Stamperln bzw. als Brot-, 
Speck-, Fisch-, Öl- und Pas-
ta-Kaiser ausgezeichnet.  

„Insgesamt wurden 120 Bun-
dessieg-Trophäen vergeben. 
Davon gingen 32 nach Oberös-
terreich. Bei den Goldenen Bir-
nen und Goldenen Stamperln 
gingen 22 von 77 verliehenen 
Trophäen an die oberösterrei-
chischen Direktvermarkter. 
Das bedeutet, dass die oberös-
terreichischen Most-, Saft- und 
Edelbrandproduzentinnen 
und -produzenten die Kon-
kurrenz nicht scheuen müssen 
und sie im Vergleich mit den 
anderen Bundesländern her-
vorragend abschneiden“, freut 
sich Rosemarie Ferstl, Vizeprä-
sidentin der Landwirtschafts-
kammer OÖ.

Alle eingereichten Produkte 
wurden von Experten nach all-
gemein gültigen Punkte-Sche-
men bewertet. Prämiert wur-
den sie mit Gold-, Silber- und 
Bronze-Medaillen, wobei die 
Bundessieger aus den Goldme-
daillen-Gewinnern mittels ei-
gener Jury gekürt wurden.

Die Messe „Ab Hof“ ist ei-
ner der größten mitteleuropä-
ischen Treffpunkte für bäuer-
liche Direktvermarktung. Die 
Einreichung von heuer insge-
samt knapp 4.000 Produkten  
für die Produkt-Wettbewerbe 
zeugt von der Beliebtheit der 

Prämierungen in Wieselburg.

Mehrfachbundessieger 
in OÖ

Bei den Prämierungen Golde-
ne Birne und Goldenes Stam-
perl wurden heuer aus Ober-
österreich in etwa gleich viele 
Produkte (832) wie im Vorjahr 
(803) eingereicht. Bei der An-
zahl der verliehenen Goldme-
daillen stiegen diese von 173 
Stück (2023) auf 200 Stück 
(2024). Besonders hervorzu-
heben sind jene Betriebe, die 
mehrfache Bundessieger sind, 
wie Familie Steiner aus Pab-
neukirchen mit drei Goldenen 
Birnen für den „Birnenmost 
extratrocken“, den „Birnen-
most trocken“ und den „Apfel- 
Karottensaft“.

Ein „Produzent des 
Jahres“ aus OÖ

Mit einer goldenen Birne für 
den „Schartner Apfel Cu-
vee“ (Most), einem Golde-
nen Stamperl für den „Kirsch- 
likör“ und sechs Goldmedail-
len für den „Schartner Kirsch/
Ginlikör“, den „Kirschenli-

kör“, den „Zwetschkenröster“, 
den „Schartner Nektar Marille“ 
und für zwei Sorten „Schart-
ner Kernöl“ erreichten Horst 
Hubmer und Ilse Schedlberger 
vom Firlingerhof aus Scharten, 
die höchste Punkteanzahl und 
sind somit „Produzent des Jah-
res 2024“. Durch einen Punk-
tegleichstand mit dem Obstku-
linarium der Familie Pohler aus 
Niederösterreich gibt es heuer 
zwei Produzenten des Jahres.

„Wir freuen uns riesig über 
den begehrten Titel ‚Produzent 
des Jahres‘. Auch in diesem Jahr 
nach 2023 nochmal unter den 
vielen tausenden Produktab-
gaben den Titel des besten Be-
triebes zu erreichen, ist für 
uns eine besondere Ehre. Als 
leidenschaftlicher Kirschen-, 
Marillenfrischobst- und Obst-
verarbeitungsbetrieb haben wir 
natürlich extreme Freude mit 
unseren zwei Bundessiegerti-
teln – dem ‚Schartner Kirschli-
kör‘ und dem ‚Apfel Cuvee‘. 
Ein Goldenes Stamperl, eine 
Goldene Birne und sechs Gold-
medaillen in diesem Jahr zei-
gen uns, dass die Qualität un-
seres Obstes sich in der Be- und 
Verarbeitung ganz deutlich wi-
derspiegelt. Nur ausgesuchte 
Früchte aus unserem ‚Schart-

ner Premium Obstbaubetrieb‘ 
gelangen in die Verarbeitung 
und werden durch schonende 
Verfahren zu unseren Produk-
ten weiterveredelt. Uns war es 
schon immer wichtig, an Ver-
kostungen und Prämierungen 
teilzunehmen, um an uns zu 
arbeiten und die Qualität zu 
steigern. Mein Leitspruch ist: 
‚Durch die Bereitschaft neue 
Wege zu gehen, laufend an 
sich zu arbeiten und ständig 
weiterzuentwickeln, entstehen 
Produkte mit unverwechsel-
barer Handschrift in höchster 
Perfektion‘“, so Horst Hubmer 
vom Firlingerhof.

Gesamtübersicht und 
Ergebnisse

 ■ Eine Liste mit allen 
„Goldprämierungen“ der ober-
österreichischen Produzentin-
nen und Produzenten steht ab 
sofort auf https://www.unser-
most.at unter Prämierungen 
und auf lk-online in der Rubrik 
„Diversifizierung/Prämierun-
gen“ zur Verfügung.

 ■ Bilder der Preisverlei-
hung sind unter www.abhof.
com abrufbar.

Voller Erfolg! 32 Bundessiege für 
Oberösterreichs Direktvermarkter
Prämierungserfolge für Oberösterreichs Direktvermarkter auf der Ab-Hof-Messe Wieselburg.

Die ausgezeichneten oberösterreichischen Direktvermarkter bei der Feier in Wieselburg mit den Gratulanten (v.l.) ÖR 
Karl Grabmayr (Obmann Landesverband bäuerliche Direktvermarkter), Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger 
PMM und Rosemarie Ferstl (amtierende Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer OÖ). Land OÖ/Payrleitner
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Österreichische Hagelversicherung

Die Temperaturen steigen und 
Trockenperioden treten häufi-
ger und intensiver auf. Meteoro-
logen gehen davon aus, dass dies 
die Landwirtschaft in Zukunft 
vor große Herausforderungen 
stellen wird. Mit der bewährten 
Dürreindex-Versicherung kön-
nen sich Landwirte vor den fi-
nanziellen Auswirkungen von 
Wetterextremen schützen und 
somit ihre Existenzgrundlage 
sichern.

 ■ Dürreindex-Versicherung: 
Schutz bei Dürreschäden: Die 
europaweit einzigartige Dür-
reindex-Versicherung bietet 
Schutz bei mangelndem Nie-
derschlag. Sie berücksichtigt 
die beiden wichtigsten Parame-
ter für Dürreschäden – näm-

lich Wassermangel und Hitze. 
Landwirte können aus zwei Va-
rianten wählen. Die Varianten 
unterscheiden sich in der Höhe 
der Entschädigung und ab wel-
chem Niederschlagsdefizit die 
Entschädigung erfolgt. Grund-
sätzlich gilt – je höher das Nie-
derschlagsdefizit, desto höher 
ist die Entschädigungszahlung. 

Bei der Dürreindex-Versiche-
rung erfolgt keine Schadens- 
erhebung vor Ort. Mittlerwei-
le sind bereits über 40 Kulturen 
versicherbar.

 ■ Hinweis: Versichern Sie sich 
jetzt gegen das zunehmende 
Risiko Dürre. Die Antragsfrist 
für die Dürreindex-Versiche-

rung läuft noch bis 31. März 
2024. Mit diesem Datum en-
det auch die Antragsfrist für die 
Agrar-Universal-Versicherung.

 ■ Kontakt: Landesdirektor 
Wolfgang Winkler: E winkler@
hagel.at, T 0664/4118475 bzw. 
www.hagel.at +

Vorausschauendes Wirtschaften: 
Landwirte setzen auf die Dürreindex-Versicherung
Die zunehmenden Wetterextreme infolge der globalen Erderwärmung stellen eine wachsende Herausforderung für die 
Landwirtschaft dar.

Trockenperioden werden immer 
häufiger und intensiver. ÖHV

In den vergangenen Jahren war ich mit 
meinem Betrieb stark von der Dürre 
betroffen. Auch Hagel- und Sturm-
schäden – insbesondere beim Mais – 

waren immer wieder dabei. Eine Versicherung 
gegen Hagel, Sturm und Dürre ist für mich nicht 
mehr wegzudenken, denn sie deckt zumindest 
einen Teil des Schadens ab und ist eine finanzielle Absicherung, 
insbesondere, wenn Futter für die Tiere zugekauft werden muss.

Matthias Hasiweder, Landwirt aus Alberting, Innviertel

#dieesserwisser
www.esserwissen.at

Was hat das Wasser mit  
meinem Essen zu tun?
Wir verbrauchen Wasser nicht allein im Haushalt beim Duschen 
oder Kochen, der weitaus größere Verbrauch findet indirekt bei 
der Herstellung von Produkten statt. Man spricht vom   
»virtuellen« Wasserverbrauch.

Grünes Wasser 
Boden- und Regenwas-
ser, welches von Pflanzen 
aufgenommen und ver-
dunstet wird. 

Blaues Wasser 
Grund-  oder Oberflä-
chenwasser, das zur Her-
stellung eines Produktes 
genutzt wird.

Graues Wasser  
Durch die Produktion  
verschmutztes Wasser

Die im Wasser enthaltenen Elemente 
Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O) sind 
wichtige Bausteine für die Bildung von 
organischer Substanz.  
Pflanzen enthalten viel mehr Wasser 
als organische Substanz. Wasser ist ver-
antwortlich für den Zelldruck, den so-
genannten Turgor. Wasser transportiert 
Nährstoffe und sorgt für Abkühlung 
durch Verdunstung. 
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Dipl.-HLFL-Ing. Dipl.-Päd.  
Heimo Strebl

Walnüsse sind gesund und be-
kömmlich, gut lagerbar und 
vielseitig verwendbar. Wer ei-
nen neuen Walnussbaum an 
zu pflanzen plant, hat eine 
Reihe neuer, Erfolg verspre-
chender Sorten zur Verfü-
gung.

Der richtige Platz

Ein Nussbaum sollte an einem 
sonnigen, luftigen Platz ste-
hen. Er kommt mit leichten 
und schweren Böden gut zu-
recht, vorausgesetzt sie sind 
leicht durchwurzelbar und 
haben keine Staunässe. Wäh-
rend des Jugendstadiums ent-
wickelt sich die Wurzel in die 
Breite und in die Tiefe. Das 
Wurzelwerk des alten Nuss-
baumes verlagert hingegen 
seinen Feinwurzelanteil nahe 
an die Oberfläche.

Pflanzung und 
Düngung zum Start

Bei der Pflanzung ist auf eine 
Pflanzstelle mit mindestens 
einem Meter Breite und we-
nigstens 40 Zentimeter Tie-
fe zu achten. Das Pflanzgut 
sollte einen geraden Stamm, 
eine fest verwachsene Verede-
lungsstelle und ein weit ver-
zweigtes Wurzelsystem auf-
weisen.

Größere Steine sind dem 
Erdaushub zu entnehmen. 
Beim Pflanzen sollten 20 Pro-
zent reifer Kompostes beige-
mischt werden, um gute Start-
bedingungen sicherzustellen.

Erziehungsschnitt

Der Walnuss genügt ein leich-
ter Erziehungsschnitt in den 
ersten Jahren. Neben einem 
Mitteltrieb sollen einige Leit- 
äste festgelegt werden. Lo-
ckere, luftige Kronen haben 
weniger Probleme mit Blatt-
krankheiten und der Walnuss-
fruchtfliege.

Neue Sorten

Neben bewährten deutschen 
und französischen Sorten, 
kommend zunehmend neue, 
großfruchtige, dünnschalige 
und geschmackvolle Sorten 
auf den Markt, die teilweise 
aus Moldawien und Rumä-
nien stammen. Beispiele da-
für sind: Peschansky, Caza-
ku, Kogylnichanu, President, 
Ovata, First Lady, Carpati-
ca, Chandler, Fernor, Rubin, 
Lara, Franquette, Mars und Ju-
piter. Diese Sorten sind auch 
in bestimmten Baumschulen 
Oberösterreichs erhältlich.

In oö. Baumschulen gibt es hoch-
wertiges Pflanzgut zahlreicher 
moderner, Erfolg versprechender  
Walnusssorten. LK OÖ/Strebl

Neue interessante Walnusssorten
Ein Walnussbaum gehört zu jedem ländlichen 
Obstgarten.

lk-gartentipp
Informationen der LK OÖ rund um´s Garteln.

Abstimmung ist das A und 
O für einen gelungenen 
Arbeitsablauf. Dabei ist es not-
wendig, dass alle Beteiligten 
die nötigen Informationen ha-
ben. Durch die Vermischung 
von Familienleben und Betrieb 
kommt es vor, dass nicht alles 
klar ausgesprochen ist. Die Es-
senszeiten werden zum Aus-
tausch genutzt oder Themen 
werden angekratzt. Wenn nicht 
alles klar ausgesprochen wird, 
führt dies zu Missverständnis-
sen und Interpretationen.

Ein regelmäßiger Familien-
rat, bei dem alle an einem Tisch 
zusammensitzen, kann dem 
vorbeugen. Wie geht es uns mit-
einander? Was ist zu tun? Wer 

macht was? Der regelmäßige 
Austausch bringt Klarheit und 
ermöglicht ein gutes Mitein-
ander. Ein Eintrag im Kalender 
unterstützt dabei, dass der Ter-
min nicht aus den Augen ver-
loren und die Regelmäßigkeit 
eingehalten wird. In der Kom-
munikation untereinander ist 
es hilfreich, vom Vorwurf zum 
Wunsch zu kommen – nicht 
„Du hast …“, sondern „Ich wün-
sche mir …“. So darf dann auch 
die Essenszeit das bleiben, wo-
für sie da ist. Arbeit ist Arbeit, 
Familie ist Familie.

Gerne unterstützen die Be-
raterinnen von Lebensqualität 
Bauernhof bei Fragen oder Pro-
blemen.

 ■ Beratungsstelle Lebens-
qualität am Bauernhof: Montag 
bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr, 
T 050 6902-1800, E lebensquali-
taet@lk-ooe.at.

Kostenlos, vertraulich, ano-
nym.

Mag. Karoline Hinterreiter

Familienrat – eine hilfreiche 
Einrichtung

Miteinander zu reden hilft, Missver-
ständnisse zu vermeiden.
 Gabriel Grassmayr

Konsumenten in Österreich halten Bio 
die Treue
„Die Konsumentinnen und 
Konsumenten in Österreich 
halten Bio die Treue und haben 
sich damit einmal mehr als ver-
lässliche Partner der Biobäuerin-
nen und Biobauern erwiesen“, 
betonte Bio Austria-Obfrau Bar-
bara Riegler anlässlich der Welt-
leitmesse für Bio-Produkte, der 
„BIOFACH“, in Nürnberg.

Die aktuelle Erhebung der 
RollAMA weist einen wertmä-
ßigen Anstieg der Bio-Einkäufe 
im Lebensmittelhandel um 5,3 
Prozent aus. Die mengenmäßige 
Entwicklung ist mit 2,8 Prozent 
leicht rückläufig. Gegenüber 
dem letzten Vorkrisenjahr 2019 
stellt dies einen mengenmäßi-

gen Zuwachs von 50 Prozent im 
Wert und von 27 Prozent in der 
eingekauften Menge dar.

Dass Bio in Österreich einen 
wichtigen Stellenwert für Kon-
sumenten hat, zeigen auch die 
aktuelle Zahlen der jährlichen 
Erhebung zum internationalen 
Bio-Markt „The World of Orga-
nic Agriculture“. Hier kann Ös-
terreich mit 11,5 Prozent hinter 
Dänemark (12 Prozent) weltweit 
den zweithöchsten Bio-Anteil 
am Gesamtmarkt vorweisen. 
Bei den Pro-Kopf-Ausgaben liegt 
Österreich mit 287 Euro an drit-
ter Stelle weltweit.

Bio Austria
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LAND 
OBERÖSTERREICH

Umwelt und  
Biolandbau

Onlineseminar: Selektives  
Trockenstellen (8139)

 X Online: 13. März, 19 Uhr

Pflanzenschutz für Biobetriebe  
(8110)

 X LK Ried Schärding:  
20. März, 8.15 Uhr

Onlineseminar: Zeitgemäße 
Weidehaltung (8111)

 X Online: 21. März, 9 Uhr

Fokus: Agroforst (8142)
Traditionelle Systeme von Land- 
und Forstnutzung wieder verbinden 
– lernen von der Praxis!

 X Ried in der Riedmark,  
Biohof Hager:  
4. April, 13 Uhr

Pflanzenbau

Weiterbildungsveranstaltung 
für ÖPUL 2023+ Maßnahmen 

 X Aktuelle Termine unter  
ooe.lfi.at/oepul

Tierhaltung 

Sachkundelehrgang für  
Tiertransport (7409)
Befähigungsnachweis für  
Tiertransporte über 65 km 
Wegstrecke und Personen, die 
auf Sammelstellen mit Tieren 
umgehen

 X Linz, Seminarhaus auf der Gugl:  
26. März, 9 Uhr

TGD – Mischtechnik (7418)
 X LK Eferding Grieskirchen Wels: 

25. März, 9 Uhr

Arbeiten mit Pferden am Acker 
(7878)
Kulturführung Erdäpfel

 X Oftering, Hödlgut:  
5. April, 9 Uhr

Heiz- und  
Energietechnik 
Photovoltaik – Strom aus  
Sonnenlicht (5216)

 X LK Eferding Grieskirchen Wels:  
3. April, 9 Uhr

Direktvermarktung 
Schaf- und Ziegenmilch- 
verarbeitung (2226)
Kurs für Neueinsteigende

 X HBLA Elmberg:  
6. April, 8.30 Uhr

Fleischspezialitäten –  
GUAT aufglegt (2290)

 X Wilhering,  
Mostschänke Rohrhuber:  
3. April, 9 Uhr

Onlineseminar:  
Hygienekurs Milch (2465)

 X online: 3. April, 8.30 Uhr

BILDUNG – WEITBLICK 
LEBENSQUALITÄT

EDV und Technik 

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 
leicht gemacht mit LBG  
Business Agrar Einsteiger 
(5061)

 X Fachschule „Bioschule“ Schlägl: 
5. April, 8 Uhr

Von 23. bis zum 25. Februar 
erstrahlte die Fachschule Berg- 
heim im Bezirk Urfahr-Umge-
bung in einem bunten Trei-
ben voller Begeisterung für die 
Volkskultur.

Unter dem Motto „Auf 
geht’s, Påck Ma’s“ versammel-
ten sich über 100 junge Land-
jugend-Mitglieder aus allen 
Ecken oberösterreichs, um ge-
meinsam in die Welt von Kul-
tur und Brauchtum einzutau-
chen.

Am 24. und 25. Februar 
wurde eine breite Kurspalette 
geboten: Von Volkstänzen bis 
hin zu Handwerkskursen war 
für jeden Geschmack etwas 
dabei. Die Landjugend-Mit-
glieder hatten die Möglich-
keit, zwischen zwei Hauptmo-
dulen – darunter Volkstanzen 
und Schuhplatteln – zu wäh-
len.

Beim gemeinsamen Volks-
kulturabend am 24. Februar 
wurde das Einstudierte präsen-
tiert und die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer durften ihr 
Können vor einem Publikum 
unter Beweis stellen. Im An-
schluss kam auch der gemüt-
liche Ausklang nicht zu kurz. 
Mit musikalischer Umrah-
mung wurde noch bis in die 
Nacht hinein getanzt.

Sophie Stadlmayr

„Påck Ma’s Zwoavierazwoanzg“ – 
Das Volkskulturwochenende der 
Landjugend OÖ

Die Freude beim Volkstanzen stand 
den TeilnehmerInnen ins Gesicht 
geschrieben. LJ OÖ

Umfrage: EU-Kommission be-
fragt die Bauern, wo der Schuh 
drückt
Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski ermuntert alle 
Landwirte, an der Umfrage teilzunehmen und ihre Erfahrungen 
und Ansichten einzubringen. Beispielsweise soll der Einblick in den 
alltäglichen Verwaltungsaufwand ein klareres Bild der spezifischen 
Probleme vermitteln. 

Ziel der Kommission ist, die bäuerlichen Betriebe in der EU zu ent-
lasten und dafür spezifische Maßnahmen zu entwickeln.

Der Link zum Fragebogen ist unten angeführt, die Umfrage läuft bis 
zum 8. April. Vorläufige Ergebnisse könnte es ab Mitte April geben. 
Eine detaillierten Analyse über adminis-
trative Hemmnisse soll im Herbst 2024 
veröffentlicht werden.

Hier geht es direkt zur Umfrage: - 
die Version in Deutscher Sprache kann 
am Bildschirm oben rechts ausgewählt 
werden.
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Smarte Helfer für die 
Landwirtschaft
Apps für alle Bereiche: Was sind die neuesten Trends?  SEITE VI

Renaturierung: EU-Rat nun am Zug
EU-Parlament hat mit sehr knapper Mehrheit zugestimmt. 

Nach heftigem politischem 
Tauziehen hat das Europäische 
Parlament mit 329 Ja- und 275 
Nein-Stimmen das Gesetz zur 
Wiederherstellung der Natur 
beschlossen. Dieses muss nun 
noch vom Rat angenommen 
werden. Kernpunkt des Geset-
zes ist, dass bis 2030 mindestens 
20 Prozent der Land- und Mee-
resflächen der EU und bis 2050 
alle sanierungsbedürftigen 
Ökosysteme wiederhergestellt 
werden. Die EU-Staaten müs-
sen dies in einem Stufenplan si-

cherstellen, Priorität haben da-
bei Natura-2000-Gebiete. 

Um die biologische Vielfalt 
in landwirtschaftlichen Öko-
systemen zu verbessern, müs-
sen die EU-Länder bei zwei 
der folgenden drei Indikato-
ren Fortschritte erzielen: dem 
Index der Schmetterlinge im 
Grünland, dem Anteil der 
landwirtschaftlichen Flächen 
mit vielfältigen Landschafts-
merkmalen und dem Bestand 
an organischem Kohlenstoff in 
den Mineralböden der Acker-

flächen. Überdies müssen 
Maßnahmen zur Erhöhung des 
Indexes der Feldvögel ergriffen 
werden. 

Einen Schwerpunkt bildet 
auch die Wiedervernässung 
von entwässerten Torfgebie-
ten  – die allerdings für Land-
wirte und private Landbesitzer 
freiwillig bleibt. Das Gesetz for-
dert außerdem die Pflanzung 
von 3 Mrd. zusätzlichen Bäu-
me und die Umwandlung von 
mindestens 25.000 km Flüssen 
in frei fließende Gewässer. 

Besserer Schutz 
vor NGO-Bashing

Josef Moosbrugger 
Präsident der LK Österreich

Die meisten Bäuerinnen und 
Bauern geben tagtäglich ihr 
Bestes, dass es ihren Tieren 
gut geht, und sind sich ihrer 
Verantwortung bewusst. Bei 
Geburten oder Problemen 
wird so manche Nacht durch-
wacht. Etwa bei Zuchtschau-
en werden Einsatz und Be-
geisterung auch nach außen 
spürbar. Umso mehr schmerzt 
und ärgert es vorbildlich arbei-
tende Bauernfamilien, wenn 
in Folge von Fehlverhalten in 
einzelnen Betrieben Pauschal-
urteile über die gesamte Bran-
che gefällt werden. Es ärgert, 
dass solche Fälle meist nicht 
sofort den Behörden gemeldet 
und verbessert, sondern – ge-
nau zur politisch passenden 
Zeit – medial angeprangert 
oder fürs Spendensammeln 
benutzt werden. Wir haben 
es oft nicht mit Tierschutz-, 
sondern mit Tierabschaf-
fungs-Organisationen zu tun, 
die jegliche Nutztierhaltung 
ablehnen. Und auch wenn 
sich Missstände – wie in allen 
Bereichen – leider genauso in 
der Landwirtschaft nie ganz 
abstellen lassen werden, gilt es 
doch gemeinsam mit der Tier-
ärzteschaft praktikable Kon-
zepte zu entwickeln, um Prob-
lemfällen besser vorzubeugen. 
Unser Ziel muss es sein, das 
Konsumentenvertrauen zu 
stärken und unsere Branche 
vor dem NGO-Bashing besser 
zu schützen. 
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Der Tarif 2024 für die Betriebs-
erhebungen inklusive Sockel-
beträge, Beträge pro GVE und 
Obergrenze und Zeitaufwand 
bleibt für 2024 unverändert bei 
130 Euro pro Stunde netto. Es 
erfolgt keine Anhebung. 

Der zusätzlich vereinbarte 
TGD-Stundentarif, der als Basis 
für tierärztliche Tätigkeiten im 
Rahmen des TGD zu verstehen 
ist, wird für 2024 mit einem 
15-Prozent-Rabatt von der Tier-
ärztlichen Honorarordnung 
bei 138 Euro netto pro Stunde 
festgelegt. Diese Entgelte um-
fassen das tierärztliche Hono-

rar (Nettobetrag) für TGD-Be-
treuung entsprechend den Vor-
gaben der TGD-Verordnung in-
klusive allfälliger Fahrtkosten 
sowie Dokumentations- und 
Aufarbeitungszeiten. Zu die-
sem Betrag kommt ein (allfälli-
ger) im jeweiligen Bundesland 
festzulegender Mitgliedsbeitrag 
für die Teilnahme am jeweili-
gen Landes-TGD, aus dem die 
Kosten für die Organisation ab-
zudecken sind. 

Das Tiergesundheitsrecht der 
EU ist seit einigen Jahren die 
zentrale Vorgabe für die Um-
setzung von Maßnahmen. Der 

TGD dient der Einhaltung ei-
ner Reihe von rechtlichen Vor-
gaben in den Bereichen Tier-
arzneimittelanwendung und 
Dokumentation, herzeigbare 
Qualitätssicherung und Tier-
gesundheit sowie von Förder-
programmen und in der Nach-
weiserbringung für die meisten 
Forderungen der Abnehmer 
am Markt von tierischen Er-
zeugnissen wie Milch, Fleisch 
oder lebenden Tieren. Expor-
te in viele Drittstaaten wären 
ohne TGD-Programme im Hin-
tergrund ebenfalls nicht mehr 
möglich. 

Die Ausgaben der heimi-
schen Haushalte für Frische-
produkte, Fertiggerichte und 
Mehl beliefen sich laut Roll-
AMA im Jahr 2023 auf monat-
lich 220,6 Euro. 16 Prozent der 
Ausgaben entfielen auf Brot, 
Gebäck und Feinbackwaren, 15 
Prozent auf Wurst und Schin-
ken, 13,4 Prozent auf Milch, 
Joghurt und Butter und 11 Pro-
zent auf Fleisch und Geflügel. 

Die Einkäufe in den erfassten 
Warengruppen summierten 
sich im Gesamtjahr 2023 auf 
einen Umsatz von 9,48 Milliar-
den Euro (+10,2 % gegenüber 
2022); die eingekauften Men-
gen blieben zum Vorjahreszeit-
raum stabil. Ein langfristiger 
Trend nach oben zeigt sich bei 
der Entwicklung der Aktions-
anteile, die sich seit 2005 auf 
aktuell 30 Prozent verdoppelt 
haben. Mehr als die Hälfte des 
Rind- und Schweinefleisches 
wurden rabattiert gekauft, ge-
folgt von Butter mit einem Ak-
tionsanteil von 46 Prozent. 

Der Bio-Anteil an den Ge-
samtausgaben nahm quer über 
alle Frischewarengruppen in 

den letzten 20 Jahren von 3,8 
auf 11,5 Prozent zu und ging 
2023 leicht auf 11 Prozent zu-
rück. 

Das Angebot an pflanzli-
chen Alternativen zu Fleisch- 
und Milchprodukten stieg zwi-
schen 2018 und 2023 um 47 
Prozent auf 1.247 Artikel. Doch 
nicht alle neuen Produkte kön-
nen von sich überzeugen und 
bestehen bleiben. Der Markt-
anteil ist insgesamt betrachtet 
weiterhin sehr gering und liegt 
bei pflanzlichen Alternativen 
zu Milch und Milchproduk-
ten bei rund drei Prozent, bei 

Fleisch- und Wurstalternati-
ven bei nur einem Prozent. Im 
Vorjahr wuchsen die Umsätze 
in diesen Segmenten um 11,2 
Prozent, das Absatzplus betrug 
aber nur 2,2 Prozent. 

Die „Rollierende Agrarmarkt-
analyse“ (RollAMA) liefert seit 
nunmehr 30 Jahren wertvolle 
Daten zu den Marktentwick-
lungen bei landwirtschaftli-
chen Erzeugnissen in Öster-
reich. Dokumentiert werden 
dabei die Lebensmitteleinkäufe 
von 2.800 repräsentativ für die 
österreichische Bevölkerung 
ausgewählten Haushalten. 

Tiergesundheitsdienst: Tarife für 2024

Mehr als die Hälfte des Fleischs 
wird rabattiert eingekauft
RollAMA liefert seit 30 Jahren fundierte Daten zum Lebensmitteleinkauf. 

Aktionsanteile beim Lebensmitteleinkauf
im Lebensmitteleinzelhandel, wertmäßiger Anteil in Prozent
Quelle: Agrarmarkt Austria Marketing

Welthandel

WTO-Reform 
bleibt schwierig 
Die 13. WTO-Ministerkon-
ferenz der Welthandelsorga-
nisation WTO in Abu Dhabi 
ist ohne große Durchbrüche 
bei wesentlichen Verhand-
lungsthemen, etwa bei ei-
nem neuen weltweiten Fi-
scherei-Abkommen, zu Ende 
gegangen. Die andauernde 
Uneinigkeit macht auch die 
für die nächste Zeit geplan-
te Reform des seit Jahren ge-
lähmten Streitschlichtungs-
mechanismus  – das Herz-
stück der WTO – schwierig. 
Damit konnten sich in der 
Vergangenheit Regierungen 
gegen aus ihrer Sicht unfai-
re Handelspraktiken ande-
rer Länder wehren. Die USA 
verhindern allerdings seit 
Jahren die Ernennung neuer 
Schiedsrichter für die Beru-
fungsinstanz. 

Gerade aus österreichischer 
Sicht wird der Streitschlich-
tung erhebliche Relevanz 
beigemessen, da das System 
auch kleineren Staaten die 
Möglichkeit bot, ihre Inte-
ressen gegen ökonomisch 
mächtigere Kontrahenten 
durchzusetzen. Die Regel-
findung in der WTO gilt 
aufgrund des Prinzips der 
Einstimmigkeit generell als 
schwierig. Derzeit hat die 
WTO 166 Mitglieder, Öster-
reich ist seit 1995 Mitglied. 
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Kerstin Seitz 
LK Österreich

In der EU ist das routinemä-
ßige Schwanzkupieren bei Fer-
keln verboten. Seit 2023 müs-
sen daher auch in Österreich 
alle schweinehaltenden Betrie-
be Maßnahmen zur Reduktion 
des routinemäßigen Schwanz-
kupierens ergreifen, die jähr-
lich zu dokumentieren sind: Je-
der Schweinehalter – unabhän-
gig von der Anzahl der Schwei-
ne und ob kupierte oder unku-
pierte Tiere gehalten werden – 
ist verpflichtet, zum Stichtag 
31.  März 2024 erstmals eine 
„Tierhaltererklärung“ (elekt-
ronisch über das Verbraucher-
gesundheitsinformationssys-
tem VIS) abzugeben. Betriebe, 
die kupierte Schweine halten, 
müssen die Tierhaltererklä-
rung gemäß Anhang A ver-
wenden und eine Risikoanaly-
se durchführen. Betriebe, die 
nicht kupieren (z. B. Biobetrie-
be), müssen jedenfalls die Ver-
letzungshäufigkeiten erheben 
und diese in der Tierhalterer-
klärung gemäß Anhang B do-
kumentieren. 

Diese Regelung führt für vie-
le Betriebe zu einem hohen ad-
ministrativen Aufwand. In Ös-
terreich gibt es rund 24.000 
Schweinehalter, die rund 2,6 
Millionen Schweine halten. 
Gestaffelt nach Größe zeigt 
sich, dass 97  % aller Schweine 
auf 22 % der Betriebe gehalten 
werden – das sind auch jene Be-

triebe, die jeweils mehr als 50 
Schweine halten. Mehr als die 
Hälfte aller Betriebe hält indes 
nur ein bis zwei Schweine. Da 
die Umsetzung der neuen Re-
gelung Zeit brauchen wird, soll 
der Fokus in den ersten Jahren 
auf den großen Betrieben lie-
gen. Es kann jedoch sein, dass 
auch kleinere Betriebe kontrol-
liert werden. 

Beraten statt strafen
Die Erfassung im VIS muss 

aber für diese Kleinbetriebe 
noch nicht unbedingt vorlie-
gen. Hierbei sollte der Grund-
satz gelten: Beraten statt stra-
fen (§38 TschG). Für Kleinstbe-
triebe wurde daher aus admi-
nistrativen Gründen in Zusam-
menarbeit mit dem Gesund-
heitsministerium ein praxis-
tauglicher Stufenplan geschaf-
fen. Achtung: Dies bezieht sich 
ausschließlich auf die elektro-

nische Erfassung der Tierhal-
tererklärung im VIS. In Papier-
form (formlos) muss sie den-
noch auf dem Betrieb aufliegen 
und jeder Schweinehalter muss 
die Inhalte und Vorgaben zur 
Reduktion des routinemäßi-
gen Schwanzkupierens gemäß 
der 1. Tierhalteverordnung 
kennen und dementsprechend 
durchführen.

Zeitliche Staffelung
Diese zeitliche Staffelung soll 

für Kleinstbetriebe folgender-
maßen ablaufen: 
	n Im Jahr 2024 können Betrie-

be mit maximal 50 Schweinen 
die Tierhaltererklärung in Pa-
pierform am Betrieb aufliegen 
lassen oder bereits ins VIS ein-
geben. Betriebe mit mehr als 
50 Schweinen müssen die Tier-
haltererklärung im VIS ab 2024 
eingeben. 
	n Im Jahr 2025 können Betrie-

be mit maximal zehn Schwei-
nen die Tierhaltererklärung in 
Papierform am Betrieb auflie-
gen lassen oder bereits im VIS 
eingeben. 
	nAb 2026 müssen alle Betrie-

be, unabhängig von der An-
zahl an gehaltenen Schweinen, 
die Tierhaltererklärung elekt-
ronisch im VIS erfassen. 

Für diesen Stufenplan ist der 
Bestand an Schweinen, der 
im Rahmen der Stichtagser-
hebung am 1. April im MFA 
angegeben wurde bzw. direkt 
ans VIS gemeldet wurde, aus-
schlaggebend. 

Weitere Infos inkl. Erklärvideo 
zur Durchführung der Tierhalter-
erklärung findet 
man unter https://
shorturl.at/dgitI 
oder mit folgen-
dem QR-Code: 

Im Jahr 2024 gilt: Für Kleinbetriebe mit maximal 50 Schweinen reicht eine 
Tierhaltererklärung in Papierform aus.  Foto: AdobeStock/Cheryl

Vereinfachung  
für kleine  
Schweinebetriebe
Die Dokumentationspflicht im Rahmen des Aktionsplans 
Schwanzkupieren wurde für Kleinstbetriebe mittels einer 
zeitlichen Staffelung vereinfacht. Auf jeden Fall muss aber 
eine Tierhaltererklärung am Betrieb aufliegen.

Österreicher lieben Schweinefleisch 
Schweinefleisch ist das meistkonsumierte Fleisch in Österreich: 
Laut Statistik Austria werden pro Person jährlich 33,5 kg ge-
gessen – am liebsten in verarbeiteter Form: Schinken, gefolgt 
von Extrawurst, Frankfurter, Knackwurst und Leberkäse. 2023 
wurden rund 5 % aller in Österreich gehaltenen Schweine in den 
Segmenten Tierwohl und Bio gehalten. Der „Masterplan Schwein“ 
sieht vor, dass bis 2030 jedes zweite Schwein im AMA-Gütesie-
gel-Programm aus Haltungsformen mit höheren Tierwohl-Kriterien 
kommt. Der Verband Österreichischer Schweinebauern (VÖS) hat 
sich Ende Februar in „Schweinehaltung Österreich“ umbenannt 
und einen neuen Webauftritt gestartet: www.schweine.at
 Foto: AdobeStock/monticellllo
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Franz Tiefenthaller 
LK Oberösterreich

Rosé-Kälber sind keine 
Milchmastkälber, die mit gut 
180 kg Lebendgewicht ge-
schlachtet werden. Milch-
mastkälber bekommen, wie 
der Name schon ausdrückt, 
praktisch ausschließlich Milch 
und Kraftfutter – Heu nur in je-
ner Menge, wie dies vom Tier-
schutz her vorgeschrieben 
ist. Ziel ist ein typisches Kalb-
fleisch mit sehr heller Farbe.

Beim Kalb rosé ist dies anders: 
Diese Mast ähnelt eher der klas-
sischen Fresseraufzucht, wo die 
Kälber mit etwa 180 bis 200 kg 
Lebendgewicht in die Stiermast 
überstellt werden. Rosé-Kälber 
werden aber schwerer und sol-
len 280 bis 320  kg Lebendge-
wicht in rund 25 bis 30 Mast-
wochen erreichen. Dazu sind 
Tageszunahmen von 1.100 bis 
1.200  g nötig, manche Tiere 
schaffen wesentlich höhere 
Zunahmen (bis über 1.500  g). 
Eine sehr intensive Fütterung 
mit besten Futtermitteln ist Vo-
raussetzung dafür, dass derart 
hohe Tageszunahmen erreicht 
werden können. Das Stallkli-

ma muss den Ansprüchen der 
Tiere genügen, nötig sind da-
für helle Stallungen, meist auf 
Tiefstreu, mit guter Luftquali-
tät.

Nicht zu dunkle  
Fleisch- und Fettfarbe

Damit die Fleischfarbe nicht 
zu dunkel wird, können nicht 
alle gängigen Futtermittel der 
Fresseraufzucht und Rinder-
mast eingesetzt werden. Zu-
mindest in der zweiten Mast-
hälfte, besser aber während der 
ganzen Mast, sollten Futtermit-
tel mit hohen Eisengehalten 
vermieden werden, denn diese 
bedingen die dunkelrote Fär-
bung. Neben der dunkelroten 
Färbung des Fleisches ist auch 
die Fettfarbe von Bedeutung: 
Sie soll möglichst hell und 
weiß sein. Futtermittel mit ho-
hem Anteil an Betacarotin fär-
ben das Fett aber gelblich ein. 
Das bedeutet, dass sämtliche 
Grasprodukte (Gras, Grassila-
ge, Kleegrassilage, Luzernesila-
ge, Heu, Cobs und Grünmehl) 
nicht eingesetzt werden sollen. 
Anstelle dieser Futtermittel 
wird mit Maissilage, Kraftfut-
ter und Stroh gefüttert, am Be-

ginn der Mast natürlich auch 
mit Milchaustauscher ohne Ei-
senzusatz.

Tränkephase richtig 
planen

Rosé-Kälber kommen bun-
desländerabhängig mit ca. 60 
bis 75 kg Lebendgewicht zum 
Mastbetrieb. Sie haben bisher 
meist nur Vollmilch erhalten, 
teilweise etwas Kälberstarter 
und Heu. Am Mastbetrieb wird 
aber Milchaustauscher einge-
setzt. Dieser sollte mindestens 
30 %, besser 50 % Magermilch-
pulveranteil aufweisen, damit 
dieser Übergang möglichst pro-
blemlos gelingt. Kälberstarter 
mit 17  % Rohprotein und ein-
wandfreies Kälberheu sollten 
zum Einsatz kommen. Bewährt 
hat sich auch Kälber-TMR, diese 

sollte mit (entstaubtem) Stroh 
hergestellt werden. Die Tränke-
menge sollte sechs bis acht Liter 
Milch betragen und die Tränke-
phase etwa acht Wochen dau-
ern. Diese längere Tränkepha-
se erlaubt eine sanfte Umstel-
lung auf Kraftfutter und ab der 
fünften Woche auch schon auf 
Maissilage.

Hauptmastphase:  
Die Mischung macht‘s

Nach der Tränke- schließt die 
eigentliche Mastphase an. Ne-
ben Kraftfutter und Stroh wer-
den immer höhere Maissilage-
mengen verzehrt. Wasser muss 
stets frei zur Verfügung stehen. 
Um ein Überfressen mit Kraft-
futter zu verhindern, wird in vie-
len Betrieben eine Totalmisch- 
ration (TMR) hergestellt. Die-
se wird nach wöchentlichen 
Futterplänen jeden Tag neu ge-
mischt. Die Kraftfuttermenge 
sollte an den Energiegehalt der 
Maissilage angepasst werden. 
Dies ist nur mittels Futtermittel-
analyse möglich. In Österreich 
steht mit dem Futtermittella-
bor Rosenau der LK Niederös-
terreich ein kompetentes Labor 
zur Verfügung.

Noch Fragen?
Nähere Infos über das Pro-
gramm „Kalb rosé“ erhält man 
unter www.kalbrose-austria.at 
oder bei der Arge Rind eGen 
(Auf der Gugl 3, 4021 Linz) 
unter Tel. 0732/922822

So gelingt die „Kalb rosé“-Mast
Die Mast für „Kalb rosé“ unterscheidet sich in einigen Punkten von herkömmlicher Kälbermast.

Foto: Arge Rind/Brunnbauer
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Kleinanzeigen

30 Jahre ist es her, dass Franz 
Kammerhuber in Steinbach/ 
Steyr eine Reparaturwerkstatt ge
gründet hat. Hier bekommt je
der Kunde das beste Service – ob 
es sich um Geräte für eine einzige 
Hecke oder für mehrere Hektar 
handelt. Mit dieser Haltung war 
es keine Überraschung, dass die 
Werkstatt bald zur gefragten An
laufstelle wurde und daraus die 
Frakam Landtechnik entstand. 
Die Produkt und Markenpalette 
war beeindruckend angewach
sen, als Franz Kammerhubers 
Sohn Stefan 2005 im Betrieb zu 
arbeiten begann, und da die Zahl 
der Aufträge kontinuierlich wei
terwuchs, wurde immer wieder 
in Erweiterungen investiert. 
Nachdem Stefan Kammerhuber 
2013 die Geschäftsführung über
nommen hatte, begann die 
nächste Ausbauphase: Seit 2015 
wird die Frakam Landtechnik 
als GmbH geführt, gleichzeitig 
hielten erstmals Traktoren von 

Frakam Landtechnik: Mit Claas 
bereit für die nächsten 30 Jahre

Frakam Landtechnik ist be-
liebte Anlaufstelle. 
 FOTO: FRAKAM LANDTECHNIK

Claas Einzug in den Steinbacher 
Firmenstandort. 2019 stieg 
schließlich Patrick Bauhofer, 
seinerzeit der erste Lehrling bei 
Frakam, in die Geschäftsfüh
rung ein, und aus der guten Zu
sammenarbeit mit Claas wurde 
eine Exklusivpartnerschaft. Ei
nes liegt den beiden Geschäfts
führern und den elf Mitarbei
tern am Herzen: „Wir möchten 
uns bei unseren Kunden für die 
letzten 30 Jahre bedanken und 
freuen uns auf die nächsten 30!“
 Werbung

MASCHINEN

Suche Allrad Traktoren defekt viele 
Stunden, Pflug 2,3,4,5, Scharrer,  
Miststreuer, Vakuumfässer, Sämaschine,  
Kreiselegge, Ballenpresse, Mähwerk, 
Egge, Drescher, Schwader, Radlader  
0690/10098868

Eberhart Kreiselegge 30 Super Ar-
beitsbreite 3m, Stabwalze, Planier-
schiene hinten  
0664/1621252 

Turboladerreperatur für alle Turbos  
LKW, PKW, Traktor, Bagger auch 
Tausch und Neulader Turbospeed 
4641 Steinhaus,  
0664/4184696

Verkaufe 2-Achs 3-Seitenkipper 7,9 x 
2,55, 1A Zustand  
0664/4842930

Fendt 513 Vario Profi Plus Bj.018, Be-
trsd. 2390, FH, FZ, DL, Klima, RTK, 
GFV 
0664/1621252 

Verkaufe Stapler Hubmast, 8 bis 9 m, 
mit Seitenverschub und Gabel  
0680/5529100

Pöttinger FARO 5010 D, 40 km/h, Be-
reifung: 710/35 R22,5, ISOBUS  
0664/6271756

Wortanzeigen-Bestellschein

Wortanzeigen bis Freitag 12 Uhr.

 X 050 6902 1000
 X Fax: 050 6902 91000
 X E-Mail: kleinanzeigen@lk-ooe.at
 X www.anzeigen.lko.at

Ich bestelle folgende Wortanzeige PRINT BASIS  
(170 Zeichen) zum Preis von 20 Euro exkl. Mwst.  
in der nächsten Ausgabe:

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

qDie Anzeige soll mit einer Chiffre-Nummer  
erscheinen (wenn Sie nicht möchten, dass die Anzei-
ge einen Namen oder Ihre Telefonnummer enthält).  
Zuschlag 7 Euro:

Rubrik: 

q Maschinen q Direktvermarktung
q Vorräte q Sonstiges
q	Stellenmarkt q Tiere
q	Partnervermittlung q	Kontingente
q	KFZ q Realitäten

Name des Bestellers: _______________________________

Straße: __________________________________________

PLZ/Ort: _________________________________________ 
 
E-Mail Adresse: ___________________________________

Einsenden an: 
E-Mail: kleinanzeigen@lk-ooe.at
oder an: 
Landwirtschaftskammer Oberösterreich
„Der Bauer“ Kleinanzeigen
Auf der Gugl 3, 4021 Linz

Inserate
050 6902 1000
kleinanzeigen@lk-ooe.at
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Die automatischen Lenksysteme 
von FJDynamics beeindrucken 
mit einer Spurgenauigkeit von bis 
zu 2,5 cm, benutzerfreundlicher 
Bedienung und überzeugendem 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Die 
au tonome Lenkung redu ziert 
nicht nur Überlappungen und 
Fehlstellen, sondern entlastet 
auch den Fahrer. Je nach Anfor-
derungen kann zwischen ma nu-
ellem Parallelfahrsystem AG1 
oder automatischem Lenksyste-
men mit Lenkradmotor AT2 bzw. 

Automatische Lenksysteme von Schauer

Überzeugendes Preis-Leistungs- 
Verhältnis. FOTO: SCHAUER

mit hydraulischem Steuerventil 
AH1 ausgewählt werden. Info: 
Hannes Schauer, 0677/64871660, 
www.schauer-andorf.at Werbung

Über die Sonderrichtlinie LE-Projekt-
förderungen werden Bergbauern-
spezialmaschinen gefördert.

Der Lintrac 80 und der Lintrac 100
erfüllen die Kriterien als Bergbauern-
spezialmaschine.

Förderhöhe beträgt € 10.000

Mehr Informati onen dazu bei uns.

Schnitzhofer Technik GmbH, 4824 Gosau, Vordertalstraße 72,
Tel.: 06136/8619, E-Mail: offi  ce@kfz-schnitzhofer.at,

www.landtechnik-salzkammergut.at

Service und Reparaturarbeiten
können auch vor

Ort durchgeführt werden.
Speziell für Zwickel-, Feier- 

oder Wochenendtage gibt es
bei uns Bereitschaft sdienst.

Zerti fi zierter Händler im Bezirk Gmunden

Beratungen für dauerhafte Tiergesund- 
heit, sowie Angebote von Tageskursen  
für dauerhafte Tiergesundheit,  
Mayr Josef, praktizierender Landwirt  
0664/5449925

Agrar Schneeberger bringt Ihren Dün-
ger bodennah mit Schleppschuhvertei-
ler oder mit unserem Bergmann Mist-
streuer aus  
0664/88500614

MOTORSERVICE  
Schleifen von Zylinder und  
Kurbelwelle, Zylinderkopfreparatur, Er-
satzteile, Turbolader  
Fa. Mayerhofer, 4400 Steyr  
0664/1052761 
www.motorenservice.at

Siloking TruckLine E 1408-14, Austra-
gung links/rechts, Akkuschnellladegerät  
0664/6271756

Königswieser Funkseilwinde mit 
Grundausstattung 5,5t Schildbreite 
1,5m, 7.450 Euro, 3 Jahre Garantie,  
Detailangebot unverbindlich unter  
07245/25358  
www.koenigswieser.com

Deutz Rundballenpresse Fixmaster 
235 Bj.08, 7900 Ballen, 14 Messer   
0664/11621252 

Siloking Silokamm 3500 inkl. Gelenk-
welle  
0664/6271756

Verkaufe Schneepflug mit Weide-
mann-Aufnahme, B: 1,7 m und Salz-
streuer für Weidemann  
0680/5529100

Schuitemaker 20 S Ballenauflöser mit 
Gelenkwelle  
0664/6271756

Verkaufe Tieflader, 16 to NL, Länge: 
6,5 m  
0664/4842930

Verkaufe Schmalspurtraktor ISEKI,  
Allrad mit Kabine und Schneepflug  
0680/5529100

Amazone Düngestreuer  ZA- M Max  
1500kg,  Bj.04, 2 Scheibenstreuer, 
Hyd. Schieber, Gelenkwelle  
0664/1621252 

KFZ

Verkaufe Puch Motorrad SG250, 12 
V-Anlage, BJ 1958, 2. Motor, Original 
schöner Zustand, 6.800 Euro  
0676/5710280 

TIERE

KAUFE und VERKAUFE NUTZ- u. 
SCHLACHTVIEH, Einsteller m. + w. 
Stierkälber, und Zuchten, Pferde,  
Barzahlung ab Hof, zahle über Börsen- 
preis   
0664/4848976

Suche Mastplätze für Kühe im Raum 
Innviertel und  verkaufe Einsteller Kälber  
0664/2426278, 0664/1022299,  
Fa. Widlroither - Salzburg

Verkaufe hochträchtige Kühe und 
Kalbinnen, gealpt, Abstammung,  
sowie Einsteller männlich/weiblich, 
BVD-frei,  
Kaufe Schlachtrinder, Fa. Geistberger  
0676/5393295

Verkaufe dreijährige Jura-Schafe mit ih-
ren Lämmern aus Hobbyzucht  
0676/821282515

Verkaufe Appenzeller Welpen mit Eu 
Impfpass, 750 Euro  
0699/17094809

Geflügel (Bio/Konventionell): Jung- 
hennen, Mastküken, Puten, Enten, 
Gänse liefert Geflügelhof Spernbauer: 
0650/8083230  
Verkaufstellen:  
Kleinzell 07282/5259 
Schenkenfelden 07948/212

Gülle muss nicht stinken Fließende 
Gülle, mehr Stickstoff und weniger 
Emissionen! Mikroorganismen  
machen´s möglich!  
Fa. Boden&Pflanze OG  
0650/9118882  
www.boden-pflanze.com

Verkaufe Hausenten & Laufenten, 
1jährige Enten zur Weiterzucht, Einzeln 
und paarweise abzugeben, bei Interes-
se gerne melden unter  
0650/6403496

Verkaufe schöne, trächtige FV-Kalbin-
nen wegen Betriebsauflösung, Abkal-
bungstermin April und Mai,  
Bezirk Urfahr  
0699/81915079 

VORRÄTE

Verkaufe Stroh, günstig in Rundballen  
und 4-Kant Großballen, Zustellung 
möglich 
0664/9503749

Bio Heu zu verkaufen, Bez. Ried im  
Innkreis  
0677/61167495

Verkaufe Heu und Stroh, nur Spezial-
ware, LKW-Zustellung 
0664/4842930

Wer kann 4 ha Wiesen zum Mähen in 
Raab brauchen, (gratis), bei Interesse 
bitte melden  
0699/12614952

Verkaufe Stroh in Vierkant Großballen 
und Rundballen, geschnitten, gehäck-
selt und Feinstroh, sowie Heu, Grum-
met, Silageballen und Maissilageballen, 
alles auch in Bio erhältlich  
02754/8707
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Datenschutzhinweis: Kleinanzeigen, 
die telefonisch, online oder per E-Mail 
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Die Erstellung von Fachartikeln wird 
durch Fördermittel von Bund, Ländern 
und Europäischer Union aus der För-
dermaßnahme 78-01 Land- und Forst-
wirtschaftliche Betriebsberatung unter-
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Wir bitten um Beachtung
der Teilbeilagen: 
Bulla Landtechnik 

Ackerl Handels GmbH & Co KG
sowie der Eigengesamtbeilagen: 

OÖ. Gärtner/LK OÖ 
Landwirtschaftskammer OÖ 
und der Eigenteilbeilage: 

BBK Kirchdorf/Steyr

Verkaufe 14 Stück 50er Eichenpfosten,  
Länge 4 m, Luftgetrocknet und 30 
Stück Großpacken Stroh  
07755/7754 

Verkaufe schönes Stroh, Heu in  
Großballen u. auch Maisballen,  
in guter Qualität 
0049/171/2720683 

Verkaufe Siloballen, ampferfrei,  
Bezirk Braunau  
0650/4710235

Verkaufe Heu 1.Schnitt 2023, unge-
schnitten, Rundballen D=130cm,  
15 ct/kg  
0664/4282515

Verkaufe schönes Heu, Stroh in Groß-
ballen, kurz geschnitten, sowie Mais-
ballen in guter Qualität  
0676/5800165 

DIREKTVERMARKTUNG

Sehr schöne Bio-Speisekartoffel, 
Agria, Laura, Solo, Futterhafer gereinigt  
0680/1302513

Suchen Direktvermarkter die unsere 
Imkereiprodukte in ihre Produktpalette 
aufnehmen,  
www.königsbergerhof.at   
Verkaufen Bienenvölker in EHM  
0664/73056066 

REALITÄTEN

Ackerflächen, Grünland, Wald, Bauern-
sacherl, Landwirtschaften dringend  
gesucht, AWZ: Agrarimmobilien.at  
0664/8984000

Kaufe Eigenjagd in Oberösterreich 
oder Salzburg, Diskretion und gute  
Bezahlung werden garantiert  
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 2241, per 
Mail: kleinanzeigen@lk-ooe.at oder an 
Redaktion ,,Der Bauer“, Auf der Gugl 3, 
4021 Linz

Bewertung und Verkauf Ihres Eigen-
heims oder landwirtschaftlichen  
Anwesens mit Expertise!  
Anton Kurzenkirchner, RE/MAX, Erfolg 
sichern und heute noch anrufen  
0677/64145942

Junges Paar sucht Landwirtschaft, wir 
sind auf der Suche nach einem Land-
wirtschaftlichen Betrieb auf Leibrente 
in den Bezirken VB, WL, GR und GM, 
Landwirtschaftliche Erfahrung und 
Facharbeiter sind vorhanden  
0650/3616463

4-Sterne Hotel, Restaurant in Alt- 
hofen/Kärnten (5000 Arbeitsplätze) 
aus Altersgründen zu verkaufen!  
Konkurrenzloser Jahresbetrieb mit  
72 Betten, vernünftiger Preis,  
info@nova-realitaeten.at  
0664/3820560

anzeigen.lko.at

Private Kleinanzeigen rund um die Landwirtschaft
Einfache Anzeigenaufgabe. Einfache Preisgestaltung. 
Individuelle Kundenbetreuung.

Kleinanzeigenangebot im Überblick
▸ Standardanzeige „Print Basis“: Anzeige mit 170

Zeichen in Der Bauer, inkl. Online-Erscheinung mit 
Bild, 20Euro.

▸ Erweiterte Anzeige „Print Plus“: Anzeige mit 170
Zeichen in Der Bauer mit einem Bild oder Farbhinter-
grund, inkl. Online-Erscheinung mit Bild, 63 Euro.

www.anzeigen.lko.at/ooe
Das gemeinsame Anzeigenportal der Landwirtschafts-
kammern bietet eine einfache Aufgabemaske für die 
eigene Kleinanzeige sowie eine Vielzahl an Anzeigen 
online.

  

Inserate in der Zeitung „Der Bauer“
050 6902 1000, kleinanzeigen@lk-ooe.at
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www.bauernfeind.at

PP-MEGA-
Rohr und -Drän

DN/ID 100 mm

Aktionen gültig bis 28.03.2024

4,99
€/lfm.   inkl. MwSt.

Aktion

Junge zielstrebige Bauernfamilie 
sucht Landwirtschaft zu kaufen, wir 
sind diskrete Barzahler  
0660/6214349

SUCHEN landwirtschaftlichen Betrieb!  
Kein Hofnachfolger? Wir (Familie)  
suchen einen Betrieb zur Weiterfüh-
rung im Bezirkseck Freistadt / Perg / 
Urfahr-Umgebung  
0664/1478451

Zu verkaufen: 2,5 ha Ackerfläche 
Buchkirchen, Lagerhalle Hörsching,  
Ertragshaus Kremsmünster, Gewerbe-
objekt  in Wels, Wohn- und Agrarim-
mobilien GmbH Hr. Wurm Johannes  
0664/3450945

Verpachte 7,5 ha BIO- Ackerfläche und 
13,5 ha Bio - Grünland, Gmunden  
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 2240, per 
Mail: kleinanzeigen@lk-ooe.at oder an 
Redaktion ,,Der Bauer“, Auf der Gugl 3, 
4021 Linz

AWZ Immobilien: VERKAUF: INN-
VIERTEL: 16 ha Acker 0664/4831753 
Bez. WELS Land: 3,3 ha Acker 
0664/99926554 Bez. MELK: 50 ha 
Wald 0664/1784081 WEYER: Bio-Bau-
ernhof 36 ha 0664/1784081 INNVIER-
TEL: mehrere Wälder 0664/3721645 
KREMSMÜNSTER: 2,3 ha Acker 
0664/1784081 HALLEIN: 10 ha Wald 
0664/1784229 EFERDING: 2 ha Acker  
0664/1769514  
AWZ: Agrarimmobilien.at

BIETE: Anlageobjekte (mit garantierter 
6% Rendite), BIETE: hochwertige Be-
triebshallen für Handwerker (55m2 bis 
200 m2) in Wolfern, Asten/St. Florian, 
Buchkirchen, Regau, SUCHE: für Eigen- 
und Fremdbedarf in ganz OÖ & NÖ: 
(Lager)Hallen, Bauland, Baulandreser-
ven, Bauernhöfe, Acker, Wald, Eigen-
jagd & Almen   
0664/3883786 office@fidelia.immo

Ca. 2 ha bester, gemüsefähiger Acker 
mit Brunnen für Bewässerung in Alko-
ven zum Verkaufen! Land&Forst Re-
altreuhand Wöß GmbH, Hr. Wöß   
0664/3962822 

Pferdestall mit kleiner Wohnung zu 
vermieten, Bezirk Perg  
0664/3557343 oder 07269/30348 

38ha Ackerfläche in Weißkirchen und 
Eggendorf ab 2025 zu verpachten,  
E-Mail: hackschnitzel1@gmx.at 

PARTNERVERMITTLUNG

BÖHMISCHE LANDMÄ´DL  
liebenswert, treu, deutschsprechend 
suchen nette Landwirte von 25 bis 70, 
Info auch Samstag + Sonntag,  
Bayern-Institut PV  
0676/4239630, 00499621960390

Singlefrau, 38 J., 165 groß, schlank, 
sympathisch, sportlich, sucht Partner 
ab 40 Jahren ,,Vom Ich zum Wir“!  
annivolk@t-online.de 

STELLENMARKT

HBLA Elmberg – Linz-Urfahr sucht 
Mitarbeiter/in für den biologisch ge-
führten landwirtschaftlichen Lehrbe-
trieb, Teilzeit – 20 WS - Entlohnung, 
2.200 Euro auf Vollzeitbasis, abge-
schlossene Ausbildung landwirtschaft-
licher Facharbeiter/in, Kenntnisse im 
Umgang mit Milchvieh-, Schaf- und Ge-
flügelhaltung, schöne, kostengünstige 
Wohnmöglichkeit vorhanden 
0732/245603-0 
direktion@elmberg.at 
www.elmberg.at 

Landwirte (m/w) für Verkauf gesucht! 
AWZ: Agrarimmobilien.at  
0664/8697630 

Übernehme sämtliche Holz- und Auf-
forstungsarbeiten  
brueckler.brennholz@gmail.com  
0664/5052266

SONSTIGES

Holzwurm sucht schönes Altholz, 
Fußböden, Decken und Täfelungen  
0676/7446590

Kaufe Altholz (zahle Höchstpreis) 
Stadlbretter, Böden, Balken,  
office@holz-furnier.at  
0664/8598176

Suche laufend gebrauchte Europaletten,  
Aufsatzrahmen u. Gitterboxen,  
Barzahlung  
06544/6575

Kaufe Altholz, Stadlbretter und Balken   
Fotos an: office@altholz-spitzbart.at   
0664/73763906 auch Whats App

Kaufen Alteisen - Altauto, Bestpreis 
Vorortverwiegung, Grünzweil GmbH, 
St. Johann/Wbg. 
gruenzweil.martin@gmx.at, 
0664/1620245 oder 07217/7194

Kaufe alte Fußböden, Stadelbretter 
und handgehackte Kanthölzer  
0676/5580230

Kaufen Altmetalle (Kupfer, Messing, 
usw.) und Kabelschrott zu Bestpreisen, 
Vorortverwiegung, Eisen-Andi Altmetall 
GmbH, Gutau, office@eisenandi.at 
0664/5091549

T r a p e z b l e c h e 
Sandwichpaneele, günstige Bau-
stoffe und Bedachungsmaterial,  
Zauner - Vorchdorf 
www.hallenbleche.at  
0650/4523551, 07614/51416

Gebrauchte Förster Kälbertränke  
0664/6271756

S I L O S Ä C K E 
Big Bags, Silosackgestelle, 
Befüllleitungen, alles lagernd 
GÜNSTIG! 0660/5211991 
www.essl-metall.at

Neuheit: Lassen Sie Bakterien arbei-
ten: NutriN+: Stickstoff gratis aus der 
Luft; NutriP+: Phosphor gratis aus dem 
Boden! Fa. Boden&Pflanze OG  
0650/9118882  
www.boden-pflanze.com

ÜBERNEHMEN AUFFORSTUNGS- 
ARBEITEN UND KULTURPFLEGE,  
Weinzinger KG, Inhaber Johann Wein-
zinger, Lichtenau 62, 4264 Grünbach  
0664/3809808 
e-mail: office@weinzinger.co.at 
www.weinzinger.co.at

Verkaufe Stahlgerüsthalle 25/12/15°/5, 
mehrere Pultdächer, verschiedene  
Größen  
0664/4842930

Wir hacken Ihr Holz! - Modernste 
Technik - bis 100 cm Durchmesser 
- Auch Kleinmengen - G30 - G50 - 
G100, www.wüdhoiz.com   
0043 699/11544305 
youtube: Rabengruber Fritz Wüdhoiz

TRAPEZPROFILE UND SANDWICH-
PANEELE  versch. Farben - Maßan- 
fertigung,  Preis auf Anfrage unter   
07755/20120   
Metallhandel Bichler
tdw1@aon.at, www.dachpaneele.at

Rolltor 5000 x 4000, 3.850 Euro  
0664/3366002 www.rolltorprofi.at

Betonschneiden, Kernbohrungen,  
Mauertrockenlegung, Geboltskirchen  
0680/1266643

ABVERKAUF HEIDELBEERSTRÄUCHER 
für den eigenen Garten/Terasse im 90 
Liter Topf, verlässlich gute Erträge, Info:  
0664/9488222

Chiffre-Anzeigen

Antwort auf  
Chiffre Anzeigen

Wenn in einem Inserat steht 
„Zuschriften unter Chiff-
re-Nr., an Redaktion „Der 
Bauer“, auf der Gugl 3, 4021 
Linz“, geben Sie bitte die je-
weilige Chiffre-Nummer auf 
dem Kuvert an. Gerne auch 
per E-Mail möglich.

Inserate
in der Zeitung „Der Bauer“ 

Die Mediadaten sind online unter www.ooe.lko.at  
(Kammerzeitschrift „Der Bauer“/Anzeigentarife) 
abrufbar.

Weiter Informationen unter 050 6902 1000 oder 
kleinanzeigen@lk-ooe.at
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Die beliebte Frühjahrsausstel
lung von Schwarzmayr Land
technik findet heuer exklusiv in 
Gampern statt. Der Vorteil: Hier 
kann man alle Ansprechpartner 
an einem Standort treffen. Am 
23. bis 24. März dreht sich alles 
rund um Grünland, Ackerbau, 
Forst, Kommunal, Innenmecha
nisierung und Traktoren. Aber 
auch Kleingeräte und Garten
technik dürfen nicht fehlen. Ein 
paar Schwerpunkte im Überblick:
• LivePraxisvorführungen am 
ganzen Gelände – vom Traktor 
bis zur Anbautechnik
• Sonderaktionen auf lagernde 
Vakutec Gülletechnik 
• Das Kverneland Feldspritzen
programm mit 0% Sonderfinan
zierung auf Lager und Neuma
schinen
• Giant Hoflader, JCB Teleskop
lader und radlader am Testge
lände selbst (er)fahren. Dazu gibt 
es jetzt Garantieverlängerung 
und 0% Finanzierung bei JCB. 

Frühjahrsausstellung 2024 in 
Gampern: 23. und 24. März

Bei der Ausstellung gibt es auch 
Praxisvorführungen.  
 FOTO: SCHWARZMAYR

• Krone Grünland und Ernte
technikausstellung mit Neuhei
tenpräsentation „OptiGrass“
• Das Lemken Programm mit 
ak tuellen Neuheiten und attrak
tiven Finanzierungen
• Technik rund um Innenwirt
schaft von Siloking, Mammut, 
Rosensteiner und vielen weiteren
• Präsentation aktueller Spur
führungssysteme – Original Steyr 
sowie Raven Nachrüstlösungen.
Info: https://events.schwarzmayr.
at/dieschwarzmayrfruehlings
ausstellung2024/ Werbung

4971 AUROLZMÜNSTER » 4851 GAMPERN

Live Praxisvorführungen 
am ganzen Gelände!

Bereit, mehr zu erfahren?  QR-Code scannen: events.schwarzmayr.at

DIE FRÜHJAHRS-
AUSSTELLUNG 2024
23. UND 24. MÄRZ
exklusiv in GAMPERN

Kaufen ALTHOLZ: 
Handgehackte Balken, Böden, 

sonnenverbrannte Bretter! 
Abbau möglich! 

Kaufen auch RUNDHOLZ in 
allen Holzarten und Qualitäten! 

Kraftholz Neuhofer GmbH 
4893 Zell am Moos, Haslau 48, 

+43 (0) 6234/20108, 
office@kraftholz.com, 

www.kraftholz.com

45,5 x 62 mm

Der Bauer

TRAPEZPROFILE – SANDWICH- 
PANEELE verschiedene Profile- 
Farben-Längen auf Lager, Preise auf 
Anfrage unter: office@dwg-metall.at 
www.dwg-metall.at 
07732/39007

JETZT FORSTPFLANZEN BESTELLEN, 
Forstpflanzen Ruhsam, Feicht 8,  
4792 Münzkirchen  
0664/2421823,  
Büro: 0664/3809808 
e-mail: office@weinzinger.co.at 
www.weinzinger.co.at

V O L L H O L Z B Ö D E N  
direkt vom Erzeuger auch aus  
Ihrem Rund- oder Schnittholz!!!  
www.dickbauer.at Schlierbach  
07582/62735

Aktion Forst-Markierstäbe in gelb, 
blau oder orange (200 Stk.)  
um 134 Euro 
www.pronaturshop.at 
07662/8371-20

Abriss von Bauernhäusern u. Stadeln, 
Ankauf Altholz, prompt, faire Bezah-
lung, österreichweit,  
abm.holz@gmail.com  
0664/2325760

JETZT FORSTPFLANZEN BESTELLEN, 
Forstpflanzen Weinzinger, Lichtenau 
62, 4264 Grünbach  
0664/3809808 
e-mail: office@weinzinger.co.at 
www.weinzinger.co.at

Jetzt ohne Mwst.: Sparen mit Blatt-
düngern! CEN-Volldünger, auch für 
BIO-Betriebe, Ausbringung mit Feld-
spritze oder Gülle!  
Fa. Boden&PflanzeOG  
0650/9118882  
www.boden-pflanze.com

Verkaufe Anhängetechnik Sauer-
mann, Scharmüller, Rockinger, Walter-
scheid (Cramer), Faster Multikuppler 
und Ersatzteile, Traktorersatzteile,....
www.mastar-shop.at 
0650/5300215

Zu verkaufen, nähe Tittmoning/
Salzach, ein Stückgutheizkessel Mar-
ke ETA 40 kW für 50 cm Scheite, neu 
Originalverpackt mit Garantie, neues-
te Ausführung mit Zubehör, VB 9.500 
Euro, Preis aktuell ab Firma 13.000 bis 
14.000 Euro, umständehalber (Hofü-
bergabe) von privat zu verkaufen   
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 2242, per 
Mail: kleinanzeigen@lk-ooe.at oder an 
Redaktion ,,Der Bauer“, Auf der Gugl 3, 
4021 Linz

Wir dichten ihr Bauwerk schnell und 
kostengünstig ab, Leandro Kormesser 
Spezialabdichtungen, Hr. Kormesser  
0664/4235602  
www.kormesser.at

1000 Traktorreifen immer lagernd, 
Pflegeräder-Aktion  
www.heba-reifen.at 
07242/28120

JETZT FORSTPFLANZEN BESTELLEN, 
Forstpflanzen Vorderstoder, Dorf 1, 
4574 Vorderstoder, Betriebsleiterin  
Fr. Gertrude Frech,  
e-mail: gertrude.frech@aon.at  
0664/73104643 
Büro: 0664/3809808 
e-mail: office@weinzinger.co.at 
www.weinzinger.co.at

Isolierpaneele für Dach und Wand 
im Außen- und Innenbereich, Jetzt 
auch Kühlhauspaneele im Angebot!!! 
TOP-Qualität vom weltgrößten  
Hersteller, Laufend Aktionen!  
Hr. Huber  
0664/1845450

JETZT FORSTPFLANZEN BESTELLEN,  
Forstpflanzen Rottenegg, Eschlberg- 
Straße 1, 4111 Rottenegg  
0664/3809808 
e-mail: office@weinzinger.co.at 
www.weinzinger.co.at

Kleinanzeigentarif 
170 Zeichen = 20 Euro + 
20 % MwSt. www.ooe.lko.at

Kleinanzeigentarif
170 Zeichen = 20 Euro + 

20 % MwSt.

www.anzeigen.lko.at


